
Deutscher Bundestag Drucksache 17/3449

17. Wahlperiode 27. 10. 2010

Beschlussempfehlung*)

des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksachen 17/2249, 17/2823 –

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2010 (JStG 2010)

b) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Jut-

ta Krellmann, Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
DIE LINKE.
– Drucksache 17/255 –

Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Progressionsvorbehalts für
Kurzarbeitergeld

A. Problem

Zu Buchstabe a:

In verschiedenen, mitunter thematisch nicht zusammenhängenden Bereichen des
deutschen Steuerrechts und damit verwandter Rechtsbereiche besteht aus steuer-
fachlicher Sicht Gesetzgebungsbedarf, u.a. um steuerliche Regelungen zu kon-
kretisieren, an aktuelle Rechtsprechung anzupassen und mit EU-Recht in Ein-
klang zu bringen.

Zu Buchstabe b:

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist gemäß Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) von 44 000 im dritten Quartal 2008 auf bis zu
1,495 Mio. im zweiten Quartal 2009 angestiegen. Im ersten Quartal 2010 waren
noch 933 000 Beschäftigte betroffen (http://doku.iab.de/grauepap/2010/
tab-az10q1.pdf). Kurzarbeitergeld selbst ist nicht steuerpflichtig, unterliegt aber
gemäß § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a Einkommensteuergesetz
(EStG) dem „besonderen Steuersatz“ gemäß § 32b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1

*) Der Bericht wird gesondert verteilt.
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EStG (sogenannter Progressionsvorbehalt). Zur Ermittlung des individuellen
„besonderen Steuersatzes“ wird das selbst nicht steuerpflichtige Kurzarbeiter-
geld in die Bemessungsgrundlage mit einbezogen. Dadurch erhöht sich der indi-
viduelle Steuersatz für die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte. Daraus kann sich
eine Steuernachzahlung ergeben.

B. Lösung

Zu Buchstabe a:

Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung wird angestrebt, diesen Gesetzge-
bungsbedarf aufzugreifen. Hierzu sollen u.a. das Einkommensteuergesetz
(EStG), das Investmentsteuergesetz (InvStG), das Körperschaftsteuergesetz
(KStG), das Gewerbesteuergesetz (GewStG), das Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz (AltZertG), die Abgabenordnung (AO), das Umsatzsteuer-
gesetz (UStG), das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG), das
Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG), das Feuerschutzsteuergesetz
(FeuerschStG), das Gesetz über Steuerstatistiken (StStatG), das Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) sowie das Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz (StBAG)
an verschiedenen, thematisch nicht oder nur partiell miteinander verbundenen
Stellen geändert werden. Die überwiegende Zahl der Änderungen hat insbeson-
dere technischen Charakter.

Inhaltlich hervorzuheben sind u. a. folgende steuerliche Regelungen bzw. Rege-
lungsbereiche:

– Nichtsteuerbarkeit von Veräußerungsgeschäften bei Gegenständen des
täglichen Gebrauchs (§ 23 EStG).

– Ausschluss von Doppelförderungen aus der Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen bei öffentlich geförderten Maßnahmen (§ 35a
EStG).

– Vereinfachungen und Korrekturen beim Kapitalertragsteuerabzug
(§ 20 EStG).

– Steuerneutrale Behandlung auch bei inländischen Kapitalmaßnahmen
(§ 20 EStG).

– Steuerbarkeit von Transferentschädigungen für den Wechsel eines Sport-
lers von einem nicht im Inland ansässigen zu einem im Inland ansässigen
Verein (§§ 49, 50a EStG).

– Änderungen im Bereich der Zertifizierung staatlich geförderter Altersvor-
sorgeverträge (AltZertG).

– Aktualisierungen und Anpassungen im Bereich der elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmale (§§ 39e, 52b -neu- EStG).

– Anpassung der Regelungen zu Übertragungen nach dem Versorgungsaus-
gleichsgesetz (§§ 1a, 93 EStG); Anpassung der Regelungen zur Besteue-
rung von Versorgungsleistungen sowie zum Abzug und zur Besteuerung
von Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs
(§§ 9a, 10, 22, 52 EStG).

– Steuerliche Anerkennung der Schadenrückstellungen für inländische Nie-
derlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem ausländi-
schen EU-/EWR-Mitgliedstaat (§ 20 KStG).

– Änderungen bei der steuerlichen Behandlung von Rückstellungen für Bei-
tragsrückerstattungen (RfB) von Versicherungsunternehmen nach § 21 Ab-
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satz 2 KStG durch die zeitlich befristete Möglichkeit, den RfB-
Höchstbetrag auf Grund von fünf statt drei Jahreszuführungen zu ermitteln
(§ 34 KStG).

– Änderungen bezüglich der Verlagerung elektronischer Buchführung (§ 146
AO), zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Bekämpfung des Um-
satzsteuerbetrugs (§ 370 AO) und zu diversen anderen Regelungen der Ab-
gabenordnung.

– Verbesserung der Möglichkeiten zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbe-
trugs, Anpassung verschiedener Aspekte des Umsatzsteuergesetzes an EU-
Recht und umsatzsteuerrechtliche Berücksichtigung aktueller Entwicklun-
gen, u.a. bei der Einfuhr (§ 5 UStG) sowie durch Einführung des Reverse-
Charge-Verfahrens für Lieferungen von Industrieschrott, Altmetallen und
sonstigen Abfallstoffen und für Leistungen von Gebäudereinigern (§ 13b
und Anlage 3 -neu- UStG).

– Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnern mit Ehegatten im Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht (§§ 13 bis 15 ErbStG) sowie im
Grunderwerbsteuerrecht (§§ 3 und 23 GrEStG).

Außerdem werden Änderungen in folgenden, mit dem Steuerrecht verwandten
Rechtsbereichen angestrebt:

– Monatliche Auszahlung der vom Bundeszentralamt für Steuern verein-
nahmten Feuerschutzsteuer an die Länder (§ 11 FeuerschStG).

– Änderungen zur Vereinfachung der Datenübermittlung zwischen dem Sta-
tistischen Bundesamt und den von den obersten Finanzbehörden von Bund
und Ländern beauftragten Forschungseinrichtungen (§§ 2a bis 2c, 7 und 7a
StStatG), zur Verbesserungen bei der Kindergeldstatistik (§ 4 StStatG) und
zur Sicherstellung der Durchführbarkeit der Steuerstatistiken durch Auf-
nahme der Identifikationsmerkmale als Hilfsmerkmale im Steuerstatistik-
gesetz (§ 5 StStatG).

– Systematische Vereinheitlichung des Wortlauts der Verordnungs-
ermächtigungen des Versicherungsaufsichtsrechts.

– Änderungen zur Sicherstellung der bundesweiten Einheitlichkeit der Ein-
stellungsvoraussetzungen für Steuerbeamte (§§ 1, 3 und 5 StBAG).

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Verände-
rungen des Gesetzentwurfes:

– Steuerbefreiung für Aufwandsentschädigungen bis zu 2 100 Euro pro Jahr
für ehrenamtliche Vormünder, ehrenamtliche rechtliche Betreuer und eh-
renamtliche Pflegschaften ab dem Veranlagungszeitraum 2011 (§ 3 Num-
mer 26b EStG).

– Teilweise Wiederzulassung des Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzugs
bis zu einer Höhe von 1 250 Euro der Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer (§ 4 Absatz 5 Nummer 6b EStG).

– Gesetzliche Festschreibung der Grundsätze der Theorie der finalen Ent-
nahme aus der früheren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und der be-
stehenden Verwaltungspraxis im Einkommensteuer- und im Körperschaft-
steuerrecht (§ 4 Absatz 1 EStG, § 6 Absatz 5 EStG, § 16 Absatz 3 und 3a
EStG, § 12 Absatz 1 KStG).

– Anpassung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung
(AfA) bei der Einlage von zur Einkunftserzielung genutzten Wirtschaftsgü-
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tern des Privatvermögens in ein Betriebsvermögen, sodass kein Abschrei-
bungsvolumen vernichtet wird (§ 7 EStG).

– Verbesserung der Datenqualität bei der Datenübermittlung und Vermei-
dung von ungerechtfertigter Inanspruchnahme beim Sonderausgabenabzug
(§ 10 EStG).

– Einführung einer unmittelbaren Zulagenberechtigung für die Riester-
Förderung von Empfängern von Arbeitslosengeld II aufgrund des Wegfalls
der Rentenversicherungspflicht nach dem Haushaltsbegleitgesetz 2011.

– Einführung der Steuerpflicht für vom Finanzamt auf Einkommensteuer-
erstattungen geleistete Zinsen (§ 20 EStG).

– Weitere Rechtsänderungen, die sich aufgrund des Paradigmenwechsels in
der Kapitaleinkünftebesteuerung seit Einführung der Abgeltungsteuer erge-
ben haben (§§ 20, 32d EStG).

– Änderungen im Rentenbezugsmitteilungsverfahren, die bürokratische Las-
ten mindern und Vollständigkeit der Angaben sichern.

– Bekanntgabe der erstmals elektronisch gespeicherten Lohnsteuerabzugs-
merkmale (ELStAM) unmittelbar durch das Finanzamt, statt über den Ar-
beitgeber, rechtzeitig vor dem geplanten Starttermin am 1. Januar 2012
(§ 52b – neu – EStG).

– Aufhebung der Verlustverrechnungsbeschränkung für ehemals gemeinnüt-
zige Wohnungsunternehmen (§ 13 Absatz 3 KStG).

– Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei der
Umsatzsteuer, also Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens, auf Liefe-
rungen bestimmter Formen von Gold.

– Einführung einer elektronischen Übermittlungspflicht für Umsatzsteuer-
Jahreserklärungen.

– Beibehaltung der bisherigen Obergrenze an Verwaltungsvermögen bei
Tochtergesellschaften von 50 Prozent für den Fall der Optionsverschonung.

– Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften im Erbschaftsteuer-
und Schenkungssteuerrecht rückwirkend in allen, noch nicht bestandskräf-
tig veranlagten Fällen (§§ 13 bis 17, 37 ErbStG).

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 17/2249, 17/2823 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen SPD, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Zu Buchstabe b:

Mit dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. wird angestrebt, den Progres-
sionsvorbehalt für Kurzarbeitergeld abzuschaffen.

Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 17/255 mit den Stimmen
der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
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Zu Buchstabe a:

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wirkt sich in der vom Ausschuss geän-
derten Fassung auf die öffentlichen Haushalte der Gebietkörperschaften wie
folgt aus:

(Steuermehr- (+)/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)

Gebiets-
körperschaft

Volle Jahres-
wirkung1

Kassenjahr

2011 2012 2013 2014 2015

Insgesamt -195 -775 -535 -285 -285 -285

Bund -87 -362 -245 -132 -132 -132

Länder -75 -338 -221 -120 -120 -120

Gemeinden -33 -75 -69 -33 -33 -33

1 Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Die Aufteilung auf die einzelnen Vorschriften ist als Anlage dem Ausschussbe-
richt beigefügt.

2. Vollzugsaufwand

– Für die Erhebung der Identifikationsnummer im Kontrollverfahren für Frei-
stellungsaufträge und Nichtveranlagungs-Bescheinigungen (§ 44a Ab-
satz 2a, § 45d Absatz 1 und 3 EStG) fallen für das IT-Verfahren in den
Haushaltsjahren 2014/2015 insgesamt ca. 1,3 Mio. Euro beim Bundeszent-
ralamt für Steuern und ca. 0,5 Mio. Euro beim Zentrum für Informations-
verarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) an Sachkosten an. Personell
werden im Bundeszentralamt für Steuern im Haushaltsjahr 2013 voraus-
sichtlich eine Arbeitskraft im gehobenen Dienst und eine im mittleren
Dienst zusätzlich benötigt.

– Durch die vorgesehenen Änderungen im Feuerschutzsteuergesetz wird sich
für die Berechnung des Zerlegungsanteils eine geringfügige personelle
Mehrbelastung im Bundeszentralamt für Steuern ergeben (ca. vier Stunden
monatlich im gehobenen Dienst).

– Die Änderungen im Rentenbezugsmitteilungsverfahren führen bei der
Zentralen Stelle für Altersvorsorge zu einem geschätzten Personalmehrbe-
darf von bis zu drei Stellen ab dem Haushaltsjahr 2011 (jährliche Personal-
ausgaben von bis zu 230 000 Euro). Darüber hinaus ist ein derzeit nicht
konkret bezifferbarer Mehraufwand für die technische Umsetzung im Be-
reich der Informationstechnik bei der Zentralen Stelle für Altersvorsorge zu
erwarten. Der Mehraufwand ist dieser aus dem Bundeshaushalt zu erstat-
ten.

– Für den Bereich der Steuerverwaltungen der Länder verursachen die Ände-
rungen im Ergebnis zusätzlichen Vollzugsaufwand. Auswirkungen auf die
Finanzämter sind insbesondere durch die erstmalige schriftliche Bekannt-
gabe der elektronisch gespeicherten Lohnsteuerabzugsmerkmale
(ELStAM) an den von der Umstellung betroffenen Personenkreis zu erwar-
ten. Die massenhafte Versendung der Schreiben, deren Nachbearbeitung
sowie die Beantwortung von Anfragen machen einen deutlichen, jedoch
nicht bezifferbaren Personalmehraufwand erforderlich. Darüber hinaus ist
mit zusätzlichen Sachkosten in Höhe von mindestens ca. 15 Millionen Euro
zu rechnen.
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Die für den Bund entstehenden Kosten werden im Einzelplan 08 eingespart.

Zu Buchstabe b:

Durch die Abschaffung des Progressionsvorbehalts für das Kurzarbeitergeld
entstehen Steuermindereinnahmen in nicht genau bezifferbarer Höhe. Dem ste-
hen geringfügige Kosteneinsparungen gegenüber, die aus dem Wegfall der Be-
rücksichtigung des Kurzarbeitergeldes bei der Berechnung der Steuerprogressi-
on resultieren.

E. Sonstige Kosten

Kosten für die Wirtschaft einschließlich der mittelständischen Unternehmen
entstehen entsprechend den unter Punkt D aufgeführten finanziellen Auswirkun-
gen. Bürokratiekosten der Wirtschaft aus Informationspflichten sind gesondert
unter Punkt F ausgewiesen. Darüber hinaus entstehen keine zusätzlichen sonsti-
gen Kosten.

Genaue Angaben zur Struktur der Be- und Entlastungen für einzelne Sektoren
der Volkswirtschaft sind nicht bekannt. Deren Größenordnung wird insgesamt
jedoch als zu gering eingeschätzt, um in Einzelfällen oder im Allgemeinen
volkswirtschaftliche Effekte auszulösen.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Zu Buchstabe a:

Mit dem Gesetzentwurf werden in der vom Ausschuss geänderten Fassung In-
formationspflichten für

a) Unternehmen eingeführt/geändert/abgeschafft:

Anzahl: 12/12/3

betroffene Unternehmen: je nach Regelung unterschiedlich (im Ein-
zelnen siehe allgemeine Begründung)

Häufigkeit/Periodizität: je nach Regelung unterschiedlich (im Ein-
zelnen siehe allgemeine Begründung)

erwartete Netto-Entlastung: rd. 79,35 Mio. Euro (ohne Einmalkosten)

erwartete Einmalkosten: rd. 135,28 Mio. Euro

b) Bürgerinnen und Bürger eingeführt/geändert/abgeschafft:

Anzahl: 4/6/2

Häufigkeit/Periodizität: je nach Regelung unterschiedlich (im Ein-
zelnen siehe allgemeine Begründung)

c) die Verwaltung eingeführt/geändert/abgeschafft:

Anzahl: 11/6/1

Häufigkeit/Periodizität: je nach Regelung unterschiedlich (im Ein-
zelnen siehe allgemeine Begründung)

Die Aufteilung der Informationspflichten auf die einzelnen Vorschriften ist als
Anlage dem Ausschussbericht beigefügt.
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Zu Buchstabe b:

Angaben zur Einführung, Vereinfachung oder Abschaffung von Informations-
pflichten werden in dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. nicht mitge-
teilt.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 17/2249, 17/2823 in der aus der
nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,

b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 17/255 abzulehnen.

Berlin, den 27. Oktober 2010

Der Finanzausschuss

Dr. Volker Wissing
Vorsitzender

Olav Gutting
Berichterstatter

Lothar Binding
Berichterstatter

Dr. Daniel Volk
Berichterstatter

Dr. Barbara Höll
Berichterstatterin

Lisa Paus
Berichterstatterin
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Zusammenstellung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 17/2249, 17/2823 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

Jahressteuergesetz 2010 Jahressteuergesetz 2010

(JStG 2010)*) (JStG 2010)*)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Der Bundestag hat mit Zustimmung des
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes

Artikel 1 u n v e r ä n d e r t

Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes

Artikel 2 u n v e r ä n d e r t

Artikel 3 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes

Artikel 3 u n v e r ä n d e r t

Artikel 4 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 4 u n v e r ä n d e r t

Artikel 5 Änderung der Umsatzsteuerzustän-
digkeitsverordnung

Artikel 5 u n v e r ä n d e r t

Artikel 6 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes

Artikel 6 u n v e r ä n d e r t

Artikel 7 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 7 u n v e r ä n d e r t

*) Artikel 4 dieses Gesetzes dient der Umsetzung folgender unionsrechtlicher Vorgaben:
- in Nummer 3 (§ 3 Absatz 9a Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes), Nummer 9 (§ 15 Absatz 1b

und 4 Satz 4 des Umsatzsteuergesetzes) und Nummer 10 (§ 15a Absatz 6a und 8 Satz 2 des Um-
satzsteuergesetzes) der Umsetzung von Artikel 168a der Richtlinie 2009/162/EU des Rates vom
22. Dezember 2009 zur Änderung verschiedener Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 10 vom 15.1.2010, S. 14);

- in Nummer 4 Buchstabe c (§ 3a Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a und § 3a Absatz 3 Nummer 5
des Umsatzsteuergesetzes) der Umsetzung von den Artikeln 53 und 54 der Richtlinie
2006/112/EG (Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie – MwStSystRL) in der Fassung von Artikel 3
der Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie
2006/112/EG bezüglich des Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 11);

- in Nummer 4 Buchstabe d (§ 3a Absatz 4 Satz 2 Nummer 14 des Umsatzsteuergesetzes), Num-
mer 5 (§ 3g des Umsatzsteuergesetzes) und Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 13b
Absatz 2 Nummer 5 des Umsatzsteuergesetzes) der Umsetzung von den Artikeln 38 und 39 in
Verbindung mit Artikel 195 MwStSystRL in der Fassung von Artikel 1 Nummer 5 der Richtlinie
2009/162/EU des Rates vom 22. Dezember 2009 zur Änderung verschiedener Bestimmungen der
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 10 vom 15.1.2010,
S. 14);

- in Nummer 7 Buchstabe a (§ 5 Absatz 1 Nummer 3 des Umsatzsteuergesetzes) der Umsetzung
von Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b der Richtlinie 2009/69/EG des Rates vom 25. Juni 2009
zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem zur Be-
kämpfung des Steuerbetrugs bei der Einfuhr (ABl. L 175 vom 4.7.2009, S. 12);

- in Nummer 7 Buchstabe b (§ 5 Absatz 1 Nummer 6 des Umsatzsteuergesetzes) der Umsetzung
von Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c der Richtlinie 2009/162/EU des Rates vom 22. Dezember
2009 zur Änderung verschiedener Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem (ABl. L 10 vom 15.1.2010, S. 14).
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

Artikel 8 Änderung des Zerlegungsgesetzes Artikel 8 u n v e r ä n d e r t

Artikel 9 Änderung der Abgabenordnung Artikel 9 u n v e r ä n d e r t

Artikel 10 Änderung des Fünften Vermögens-
bildungsgesetzes

Artikel 10 u n v e r ä n d e r t

Artikel 11 Änderung des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes

Artikel 11 u n v e r ä n d e r t

Artikel 12 Änderung des Altersvorsorgeverträ-
ge-Zertifizierungsgesetzes

Artikel 12 u n v e r ä n d e r t

Artikel 13 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 13 u n v e r ä n d e r t

Artikel 14 Änderung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes

Artikel 14 u n v e r ä n d e r t

Artikel 15 Änderung des Gesetzes über Steuer-
statistiken

Artikel 15 u n v e r ä n d e r t

Artikel 16 Änderung des Einführungsgesetzes
zur Abgabenordnung

Artikel 16 u n v e r ä n d e r t

Artikel 17 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes

Artikel 17 u n v e r ä n d e r t

Artikel 18 Änderung des Handelsgesetzbuchs Artikel 18 u n v e r ä n d e r t

Artikel 19 Änderung des Feuerschutzsteuerge-
setzes

Artikel 19 u n v e r ä n d e r t

Artikel 20 Änderung des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes

Artikel 20 u n v e r ä n d e r t

Artikel 21 Änderung der Rückversicherungs-
Kapitalausstattungs-Verordnung

Artikel 21 u n v e r ä n d e r t

Artikel 22 Änderung des Steuerbeamten-
Ausbildungsgesetzes

Artikel 22 u n v e r ä n d e r t

Artikel 23 Änderung des Melderechtsrahmen-
gesetzes

Artikel 23 u n v e r ä n d e r t

Artikel 24 Änderung der Zweiten Bundesmel-
dedatenübermittlungsverordnung

Artikel 24 u n v e r ä n d e r t

Artikel 25 Änderung des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes

Artikel 25 u n v e r ä n d e r t

Artikel 26 Änderung der Altersvorsorge-
Durchführungsverordnung

Artikel 26 u n v e r ä n d e r t

Artikel 27 Änderung der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung

Artikel 27 u n v e r ä n d e r t

Artikel 28 Änderung des
Versicherungsteuergesetzes

Artikel 28 u n v e r ä n d e r t

Artikel 29 Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes

Artikel 29 u n v e r ä n d e r t

Artikel 30 Änderung des Steuerberatungsge-
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setzes

Artikel 31 Änderung des Solidaritätszu-
schlaggesetzes 1995

Artikel 30 Inkrafttreten Artikel 32 u n v e r ä n d e r t

Artikel 1 Artikel 1

Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I
S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I
S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe
zu § 52a folgende Angabe eingefügt:

1. u n v e r ä n d e r t

„§ 52b Übergangsregelungen bis zur Anwendung der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale“.

2. § 1a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) In Satz 1 werden die Wörter „gilt bei
Anwendung von § 10 Absatz 1 Num-
mer 1 und 1a“ durch die Wörter „gilt
bei Anwendung von § 10 Absatz 1
Nummer 1, 1a und 1b“ ersetzt.

b) Nach Nummer 1a wird folgende Num-
mer 1b eingefügt:

„1b. Ausgleichszahlungen im Rahmen
des Versorgungsausgleichs nach
den §§ 20, 21, 22 und 26 des Ver-
sorgungsausgleichsgesetzes,
§§ 1587f, 1587g, 1587i des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs und § 3a
des Gesetzes zur Regelung von
Härten im Versorgungsausgleich
(§ 10 Absatz 1 Nummer 1b) sind
auch dann als Sonderausgaben ab-
ziehbar, wenn die ausgleichsbe-
rechtigte Person nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig
ist. Nummer 1 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend;“.

3. § 2 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird der
Klammerzusatz „(§§ 4 bis 7k)“ durch
den Klammerzusatz „(§§ 4 bis 7k und
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§ 13a)“ ersetzt.

b) In Absatz 5b Satz 2 Nummer 2 werden
die Wörter „§ 33a Absatz 1 Satz 4“
durch die Wörter „§ 33a Absatz 1
Satz 5“ ersetzt.

4. In § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d Satz 2
werden die Wörter „§ 20 Absatz 1 Nummer 9
zweiter Halbsatz“ durch die Wörter „§ 20
Absatz 1 Nummer 9 Satz 1 zweiter Halbsatz“
ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 26a Satz 2 werden die
Wörter „§ 3 Nummer 12 oder 26“
durch die Wörter „§ 3 Nummer 12,
26 oder 26b“ ersetzt.

b) Nach Nummer 26a wird folgende
Nummer 26b eingefügt:

„26b. Aufwandsentschädigungen
nach § 1835a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs, soweit sie zusam-
men mit den steuerfreien Ein-
nahmen im Sinne der Nummer
26 den Freibetrag nach Nummer
26 Satz 1 nicht überschreiten.
Nummer 26 Satz 2 gilt entspre-
chend;“.

c) In Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d
Satz 2 werden die Wörter „§ 20 Ab-
satz 1 Nummer 9 zweiter Halbsatz“
durch die Wörter „§ 20 Absatz 1
Nummer 9 Satz 1 zweiter Halbsatz“
ersetzt.

5. Nach § 3c Absatz 2 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

5. u n v e r ä n d e r t

„Für die Anwendung des Satzes 1 ist die Ab-
sicht zur Erzielung von Betriebsvermögens-
mehrungen oder Einnahmen im Sinne des
§ 3 Nummer 40 oder von Vergütungen im
Sinne des § 3 Nummer 40a ausreichend.“

6. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender
Satz eingefügt:

„Ein Ausschluss oder eine Beschrän-
kung des Besteuerungsrechts hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräu-
ßerung eines Wirtschaftsguts liegt
insbesondere vor, wenn ein bisher ei-
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ner inländischen Betriebsstätte des
Steuerpflichtigen zuzuordnendes
Wirtschaftsgut einer ausländischen
Betriebsstätte zuzuordnen ist.“

b) Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 2
wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Dies gilt nicht, wenn für die betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht. In diesem Fall wird die Höhe
der abziehbaren Aufwendungen auf
1 250 Euro begrenzt; die Beschrän-
kung der Höhe nach gilt nicht, wenn
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen und be-
ruflichen Betätigung bildet;“.

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 5a werden die
Wörter „§ 4 Absatz 1 Satz 7“ durch
die Wörter „§ 4 Absatz 1 Satz 8“ er-
setzt.

b) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz
„(§ 4 Absatz 1 Satz 7)“ durch den
Klammerzusatz „(§ 4 Absatz 1 Satz
8)“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 wird der Punkt am
Ende durch die Wörter „; § 4 Absatz
1 Satz 4 ist entsprechend anzuwen-
den.“ ersetzt.

8. § 7 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Bei Wirtschaftsgütern, die nach einer
Verwendung zur Erzielung von Einkünf-
ten im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 bis 7 in ein Betriebsvermögen
eingelegt worden sind, mindert sich der
Einlagewert um die Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung, Son-
derabschreibungen oder erhöhte Abset-
zungen, die bis zum Zeitpunkt der Einlage
vorgenommen worden sind, höchstens je-
doch bis zu den fortgeführten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten; ist der
Einlagewert niedriger als dieser Wert,
bemisst sich die weitere Absetzung für
Abnutzung vom Einlagewert.“

6. In § 9a Satz 1 Nummer 3 werden nach den
Wörtern „im Sinne des § 22 Nummer 1, 1a“
ein Komma und die Angabe „1b, 1c“ einge-
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fügt.

7. § 10 Absatz 1 Nummer 1b wird wie folgt
gefasst:

10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1b wird wie folgt ge-
fasst:

„1b. Ausgleichszahlungen im Rahmen des
Versorgungsausgleichs nach den §§ 20,
21, 22 und 26 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes, §§ 1587f, 1587g, 1587i
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 3a
des Gesetzes zur Regelung von Härten
im Versorgungsausgleich, soweit die
ihnen zu Grunde liegenden Einnahmen
bei der ausgleichspflichtigen Person der
Besteuerung unterliegen, wenn die aus-
gleichsberechtigte Person unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist;“.

„1b. u n v e r ä n d e r t

bb) In Nummer 3 Satz 3 wird das
abschließende Semikolon durch
einen Punkt ersetzt und folgen-
der Satz angefügt:

„Beiträge, die für nach Ablauf
des Veranlagungszeitraums be-
ginnende Beitragsjahre geleistet
werden und in der Summe das
Zweieinhalbfache der auf den
Veranlagungszeitraum entfal-
lenden Beiträge überschreiten,
sind in dem Veranlagungszeit-
raum anzusetzen, für den sie ge-
leistet wurden; dies gilt nicht für
Beiträge, soweit sie der unbefris-
teten Beitragsminderung nach
Vollendung des 62. Lebensjahrs
dienen;“.

cc) Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst:

„4. gezahlte Kirchensteuer; dies
gilt nicht, soweit die Kir-
chensteuer als Zuschlag zur
Kapitalertragsteuer oder als
Zuschlag auf die nach dem
gesonderten Tarif des § 32d
Absatz 1 ermittelte Ein-
kommensteuer gezahlt
wurde;“.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter
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„die Einwilligung gilt als erteilt“
durch die Wörter „die Einwilligung
gilt für alle sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Zah-
lungsverpflichtungen als erteilt“ er-
setzt.

c) In Absatz 2a Satz 4 wird der Punkt
am Ende durch die Wörter „; sind
Versicherungsnehmer und versicher-
te Person nicht identisch, sind zusätz-
lich die Identifikationsnummer und
das Geburtsdatum des Versiche-
rungsnehmers anzugeben.“ ersetzt.

8. Dem § 10a Absatz 5 wird folgender Satz
angefügt:

11. § 10a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Versicherungspflichtige nach dem
Gesetz über die Alterssicherung der
Landwirte stehen Pflichtversicherten
gleich; dies gilt auch für Personen,
die eine Anrechnungszeit nach § 58
Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 6
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhalten und unmittelbar vor
der Arbeitslosigkeit einer der in
Satz 1 oder der im ersten Halbsatz
genannten begünstigten Personen-
gruppen angehörten.“

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz
angefügt:

„Erfolgt eine Datenübermittlung nach Satz 1
und wurde noch keine Zulagenummer (§ 90
Absatz 1 Satz 2) durch die zentrale Stelle
oder keine Versicherungsnummer nach § 147
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ver-
geben, gilt § 90 Absatz 1 Satz 2 und 3 ent-
sprechend.“

u n v e r ä n d e r t

9. In § 10b Absatz 1 Satz 7 und 8 Nummer 1, 3
und 4 wird die Angabe „§ 52 Absatz 2“ je-
weils durch die Wörter „§ 52 Absatz 2
Satz 1“ ersetzt.

12. u n v e r ä n d e r t

10. § 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 wird wie folgt
gefasst:

13. u n v e r ä n d e r t

„Bei der Feststellung des verbleibenden Ver-
lustvortrags sind die Besteuerungsgrundla-
gen so zu berücksichtigen, wie sie den Steu-
erfestsetzungen des Veranlagungszeitraums,
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auf dessen Schluss der verbleibende Verlust-
vortrag festgestellt wird, und des Veranla-
gungszeitraums, in dem ein Verlustrücktrag
vorgenommen werden kann, zu Grunde ge-
legt worden sind; § 171 Absatz 10, § 175
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Ab-
satz 2 der Abgabenordnung sowie § 42 der
Finanzgerichtsordnung gelten entsprechend.
Die Besteuerungsgrundlagen dürfen bei der
Feststellung nur insoweit abweichend von
Satz 4 berücksichtigt werden, wie die Auf-
hebung, Änderung oder Berichtigung der
Steuerbescheide ausschließlich mangels
Auswirkung auf die Höhe der festzusetzen-
den Steuer unterbleibt.“

14. In § 15 Absatz 1a Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Absatz 1 Satz 4“ durch die Wör-
ter „§ 4 Absatz 1 Satz 5“ ersetzt.

15. § 16 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird der Punkt am Ende
durch die Wörter „; § 4 Absatz 1
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.“
ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt:

„(3a) Einer Aufgabe des
Gewerbebetriebs steht der Ausschluss
oder die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns
aus der Veräußerung sämtlicher
Wirtschaftsgüter des Betriebs oder
eines Teilbetriebs gleich; § 4 Absatz 1
Satz 4 gilt entsprechend.“

11. § 20 wird wie folgt geändert: 16. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 7 Satz 2 wird das
abschließende Semikolon durch
einen Punkt ersetzt und folgen-
der Satz angefügt:

„Erstattungszinsen im Sinne des
§ 233a der Abgabenordnung
sind Erträge im Sinne des Sat-
zes 1;“.

a) In Absatz 1 Nummer 9 wird das ab-
schließende Semikolon durch einen
Punkt ersetzt und folgender Satz ange-

bb) In Nummer 9 wird das abschlie-
ßende Semikolon durch einen
Punkt ersetzt und folgender Satz
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fügt: angefügt:

„Satz 1 ist auf Leistungen von ver-
gleichbaren Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen,
die weder Sitz noch Geschäftsleitung im
Inland haben, entsprechend anzuwen-
den;“.

u n v e r ä n d e r t

b) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt:

b) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt:

„(3a) Korrekturen im Sinne
des § 43a Absatz 3 Satz 7 sind erst zu
dem dort genannten Zeitpunkt zu be-
rücksichtigen. Weist der Steuerpflichti-
ge durch eine Bescheinigung der aus-
zahlenden Stelle nach, dass sie die Kor-
rektur nicht vorgenommen hat und auch
nicht vornehmen wird, kann der Steuer-
pflichtige die Korrektur nach § 32d Ab-
satz 4 geltend machen.“

„(3a) Korrekturen im Sinne
des § 43a Absatz 3 Satz 7 sind erst zu
dem dort genannten Zeitpunkt zu be-
rücksichtigen. Weist der Steuerpflichti-
ge durch eine Bescheinigung der aus-
zahlenden Stelle nach, dass sie die Kor-
rektur nicht vorgenommen hat und auch
nicht vornehmen wird, kann der Steuer-
pflichtige die Korrektur nach § 32d Ab-
satz 4 und 6 geltend machen.“

c) Absatz 4a wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach dem Wort „Perso-
nenvereinigung“ werden
jeweils das Komma und
die Wörter „die weder ihre
Geschäftsleitung noch ih-
ren Sitz im Inland hat,“
gestrichen.

bbb) Die Angabe „§ 13 Ab-
satz 2“ wird durch die
Wörter „den §§ 13
und 21“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Besitzt bei sonstigen Kapitalfor-
derungen im Sinne des Absatzes 1
Nummer 7 der Inhaber das Recht,
bei Fälligkeit anstelle der Zahlung
eines Geldbetrags vom Emittenten
die Lieferung von Wertpapieren zu
verlangen oder besitzt der Emittent
das Recht, bei Fälligkeit dem In-
haber anstelle der Zahlung eines
Geldbetrags Wertpapiere anzudie-
nen und machen der Inhaber der
Forderung oder der Emittent von
diesem Recht Gebrauch, ist abwei-
chend von Absatz 4 Satz 1 das
Entgelt für den Erwerb der Forde-
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rung als Veräußerungspreis der
Forderung und als Anschaffungs-
kosten der erhaltenen Wertpapiere
anzusetzen; Satz 2 gilt entspre-
chend.“

12. § 22 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t

a) In Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb Satz 2 werden die
Wörter „gilt § 4 Absatz 1“ durch die
Wörter „gilt § 4 Absatz 1 und 2“ ersetzt.

b) Nummer 1b wird wie folgt gefasst:

„1b. Einkünfte aus Versorgungsleistun-
gen, soweit beim Zahlungsver-
pflichteten die Voraussetzungen
für den Sonderausgabenabzug
nach § 10 Absatz 1 Nummer 1a er-
füllt sind;“.

c) Nummer 1c wird wie folgt gefasst:

„1c. Einkünfte aus Ausgleichszahlun-
gen im Rahmen des Versorgungs-
ausgleichs nach den §§ 20, 21, 22
und 26 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes, §§ 1587f, 1587g,
1587i des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und § 3a des Gesetzes zur
Regelung von Härten im Versor-
gungsausgleich, soweit bei der
ausgleichspflichtigen Person die
Voraussetzungen für den Sonder-
ausgabenabzug nach § 10 Absatz 1
Nummer 1b erfüllt sind;“.

d) Nummer 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 6 werden vor den Wörtern
„der Fall“ die Wörter „zu Lebzei-
ten des Zulageberechtigten“ einge-
fügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„In den Fällen des § 3 Num-
mer 55a richtet sich die Zuordnung
zu Satz 1 oder Satz 2 bei der aus-
gleichsberechtigten Person danach,
wie eine nur auf die Ehezeit bezo-
gene Zuordnung der sich aus dem
übertragenen Anrecht ergebenden
Leistung zu Satz 1 oder Satz 2 bei
der ausgleichspflichtigen Person
im Zeitpunkt der Übertragung oh-
ne die Teilung vorzunehmen ge-
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wesen wäre.“

18. § 22a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aa) Vor Nummer 1 werden vor den
Wörtern „folgende Daten“ die
Wörter „unter Beachtung der im
Bundessteuerblatt veröffentlich-
ten Auslegungsvorschriften der
Finanzverwaltung“ eingefügt.

bb) In Nummer 1 wird das Semiko-
lon am Ende durch einen Punkt
ersetzt und folgende Sätze wer-
den angefügt:

„Ist dem Mitteilungspflichtigen
eine ausländische Anschrift des
Leistungsempfängers bekannt,
ist diese anzugeben. In diesen
Fällen ist auch die Staatsangehö-
rigkeit des Leistungsempfängers,
soweit bekannt, mitzuteilen;“.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter
„Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe
„Absatz 1“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Wird eine Rentenbezugs-
mitteilung nicht innerhalb der in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Frist über-
mittelt, so ist für jeden angefangenen
Monat, in dem die Rentenbezugsmit-
teilung noch aussteht, ein Betrag in
Höhe von zehn Euro für jede ausste-
hende Rentenbezugsmitteilung an die
zentrale Stelle zu entrichten (Verspä-
tungsgeld). Die Erhebung erfolgt
durch die zentrale Stelle im Rahmen
ihrer Prüfung nach Absatz 4. Von der
Erhebung ist abzusehen, soweit die
Fristüberschreitung auf Gründen be-
ruht, die der Mitteilungspflichtige
nicht zu vertreten hat. Das Handeln
eines gesetzlichen Vertreters oder ei-
nes Erfüllungsgehilfen steht dem ei-
genen Handeln gleich. Das von einem
Mitteilungspflichtigen zu entrichten-
de Verspätungsgeld darf 50 000 Euro
für alle für einen Veranlagungszeit-
raum zu übermittelnden Rentenbe-
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zugsmitteilungen nicht übersteigen.“

13. § 23 wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie
folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:

„Ausgenommen sind Veräußerun-
gen von Gegenständen des tägli-
chen Gebrauchs.“

bb) In dem neuen Satz 3 wird die An-
gabe „Nummer 2“ gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 9 wird nach dem Wort
„Veräußerungsgeschäften“ ein Komma
eingefügt und werden die Wörter „im
Sinne des § 23 in der bis zum
31. Dezember 2008 anzuwendenden
Fassung“ durch die Wörter „auf die
§ 23 in der bis zum 31. Dezember 2008
geltenden Fassung anzuwenden ist,“ er-
setzt.

14. In § 32d Absatz 2 Nummer 3 wird der Punkt
am Ende durch ein Semikolon ersetzt und
folgende Nummer 4 angefügt:

20. § 32d wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a
wird wie folgt gefasst:

„a) wenn Gläubiger und
Schuldner einander nahe
stehende Personen sind, so-
weit die den Kapitalerträ-
gen entsprechenden Auf-
wendungen beim Schuldner
Betriebsausgaben oder
Werbungskosten im Zu-
sammenhang mit Einkünf-
ten sind, die der inländi-
schen Besteuerung unterlie-
gen und § 20 Absatz 9
Satz 1 2. Halbsatz keine
Anwendung findet,“.

bb) In Nummer 3 wird der Punkt am
Ende durch ein Semikolon er-
setzt und folgende Nummer 4
angefügt:

„4. für sonstige Bezüge im Sinne des § 20
Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 und für Ein-
nahmen im Sinne des § 20 Absatz 1

„4. u n v e r ä n d e r t
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Nummer 9 Satz 1 zweiter Halbsatz, so-
weit sie das Einkommen der leistenden
Körperschaft gemindert haben; dies gilt
nicht, soweit die verdeckte Gewinnaus-
schüttung das Einkommen einer dem
Steuerpflichtigen nahe stehenden Per-
son erhöht hat und § 32a des Körper-
schaftsteuergesetzes auf die Veranla-
gung dieser nahe stehenden Person kei-
ne Anwendung findet.“

b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Auf Antrag des Steuerpflichtigen
werden anstelle der Anwendung der
Absätze 1, 3 und 4 die nach § 20 er-
mittelten Kapitaleinkünfte den Ein-
künften im Sinne des § 2 hinzuge-
rechnet und der tariflichen Einkom-
mensteuer unterworfen, wenn dies zu
einer niedrigeren Einkommensteuer
einschließlich Zuschlagsteuern führt
(Günstigerprüfung).“

15. In § 33a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe
„Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.

21. u n v e r ä n d e r t

16. § 34 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 22. u n v e r ä n d e r t

„Der ermäßigte Steuersatz beträgt 56 Prozent
des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich
ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer
nach dem gesamten zu versteuernden Ein-
kommen zuzüglich der dem Progressions-
vorbehalt unterliegenden Einkünfte zu be-
messen wäre, mindestens jedoch
14 Prozent.“

17. § 35a wird wie folgt geändert: 23. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Für die Inanspruchnahme von
Handwerkerleistungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen ermäßigt sich die ta-
rifliche Einkommensteuer, vermindert
um die sonstigen Steuerermäßigungen,
auf Antrag um 20 Prozent der Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen, höchstens
jedoch um 1 200 Euro. Dies gilt nicht
für öffentlich geförderte Maßnahmen,
für die zinsverbilligte Darlehen oder
steuerfreie Zuschüsse in Anspruch ge-
nommen werden.“

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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„Die Steuerermäßigungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 können nur in Anspruch
genommen werden, soweit die Aufwen-
dungen nicht Betriebsausgaben oder
Werbungskosten darstellen und soweit
sie nicht als Sonderausgaben oder au-
ßergewöhnliche Belastungen berück-
sichtigt worden sind; für Aufwendun-
gen, die dem Grunde nach unter § 9c
fallen, ist eine Inanspruchnahme eben-
falls ausgeschlossen.“

24. Dem § 36 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt:

„(5) In den Fällen des § 16 Absatz 3a
kann auf Antrag des Steuerpflichtigen die
festgesetzte Steuer, die auf den Aufgabe-
gewinn und den durch den Wechsel der
Gewinnermittlungsart erzielten Gewinn
entfällt, in fünf gleichen Jahresraten ent-
richtet werden, wenn die Wirtschaftsgüter
einem Betriebsvermögen des Steuer-
pflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder des Europä-
ischen Wirtschaftsraums zuzuordnen sind,
sofern durch diese Staaten Amtshilfe ent-
sprechend oder im Sinne der Richtlinie
77/799/EWG einschließlich der in diesem
Zusammenhang anzuwendenden Durch-
führungsbestimmungen in den für den je-
weiligen Veranlagungszeitraum geltenden
Fassungen oder eines entsprechenden
Nachfolgerechtsakts und gegenseitige Un-
terstützung bei der Beitreibung von For-
derungen in Bezug auf bestimmte Abga-
ben, Zölle, Steuern und sonstige Maß-
nahmen (ABl. L 150 vom 10.6.2008, S. 28)
einschließlich der in diesem Zusammen-
hang anzuwendenden Durchführungsbe-
stimmungen in den für den jeweiligen
Veranlagungszeitraum geltenden Fassun-
gen oder eines entsprechenden Nachfolge-
rechtsaktes geleistet werden. Die erste
Jahresrate ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu
entrichten; die übrigen Jahresraten sind
jeweils am 31. Mai der Folgejahre fällig.
Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen.
Wird der Betrieb oder Teilbetrieb wäh-
rend dieses Zeitraums eingestellt, veräu-
ßert oder in andere als die in Satz 1 ge-
nannten Staaten verlegt, wird die noch
nicht entrichtete Steuer innerhalb eines
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Monats nach diesem Zeitpunkt fällig;
Satz 2 bleibt unberührt. Ändert sich die
festgesetzte Steuer, sind die Jahresraten
entsprechend anzupassen.“

18. § 39e wird wie folgt geändert: 25. § 39e wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 2 werden nach
dem Wort „Familienstand“ die
Wörter „sowie Tag der Begrün-
dung oder Auflösung des Fami-
lienstands“ eingefügt.

aa) u n v e r ä n d e r t

bb) In Satz 2 werden die Wörter
„, in den Fällen der Nummer 3“
durch die Wörter „; in den Fäl-
len der Nummer 3 besteht die
Mitteilungspflicht nur, soweit
das Kind mit Hauptwohnsitz
oder alleinigem Wohnsitz im Zu-
ständigkeitsbereich der Melde-
behörde gemeldet ist, und“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: cc) u n v e r ä n d e r t

„Sofern die Identifikationsnummer
noch nicht zugeteilt wurde, über-
mitteln die Meldebehörden die Da-
ten nach Satz 2 unter Angabe des
Vorläufigen Bearbeitungsmerk-
mals (§ 139b Absatz 6 Satz 2 der
Abgabenordnung).“

b) Absatz 9 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t

aa) In Satz 1 wird die Angabe „2011“
durch die Angabe „2012“ ersetzt.

bb) In Satz 5 werden nach dem Wort
„Identifikationsnummer“ die Wör-
ter „und des Tages der Geburt“
eingefügt.

cc) Nach Satz 5 wird folgender Satz
eingefügt:

„Sofern die Identifikationsnummer
noch nicht zugeteilt wurde, über-
mitteln die Meldebehörden die Da-
ten nach Satz 5 unter Angabe des
Vorläufigen Bearbeitungsmerk-
mals (§ 139b Absatz 6 Satz 2 der
Abgabenordnung).“

c) Absatz 10 Satz 6 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t
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„Ist bei der Erprobung oder dem Einsatz
des Verfahrens der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer noch
nicht oder nicht vollständig eingeführt,
tritt an ihre Stelle die Steuernummer der
Betriebsstätte oder des Teils des Be-
triebs des Arbeitgebers, in dem der für
den Lohnsteuerabzug maßgebende Ar-
beitslohn des Arbeitnehmers ermittelt
wird (§ 41 Absatz 2).“

19. § 43 wird wie folgt geändert: 26. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 Satz 5 und 6 wird wie folgt
gefasst:

aa) In Satz 5 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt:

entfällt

„und die in Satz 6 Nummer 4 bis 6
genannten Daten mitteilt.“

Satz 4 gilt nicht, wenn der Steuer-
pflichtige der auszahlenden Stelle un-
ter Benennung der in Satz 6 Num-
mer 4 bis 6 bezeichneten Daten mit-
teilt, dass es sich um eine unentgeltli-
che Übertragung handelt.

bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst: entfällt

„Die auszahlende Stelle hat in den
Fällen des Satzes 5 folgende Daten
dem für sie zuständigen
Betriebsstättenfinanzamt bis zum
31. Mai des jeweiligen Folgejahres
nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz auf elektronischem Weg
nach Maßgabe der Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung in der
jeweils geltenden Fassung mitzu-
teilen:

Die auszahlende Stelle hat in den Fällen
des Satzes 5 folgende Daten dem für sie
zuständigen Betriebsstättenfinanzamt
bis zum 31. Mai des jeweiligen Folge-
jahres nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz auf elektronischem Weg nach
Maßgabe der Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung in der jeweils
geltenden Fassung mitzuteilen:

1. Bezeichnung der auszahlen-
den Stelle,

1. u n v e r ä n d e r t

2. das zuständige
Betriebsstättenfinanzamt,

2. u n v e r ä n d e r t

3. das übertragene Wirtschafts-
gut, der Übertragungszeit-
punkt, der Wert zum Übertra-
gungszeitpunkt und die An-
schaffungskosten des Wirt-
schaftsguts,

3. das übertragene Wirtschaftsgut,
den Übertragungszeitpunkt, den
Wert zum Übertragungszeitpunkt
und die Anschaffungskosten des
Wirtschaftsguts,

4. Name, Geburtsdatum, An-
schrift und Identifikations-

4. u n v e r ä n d e r t
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nummer des Übertragenden,

5. Name, Geburtsdatum, An-
schrift und Identifikations-
nummer des Empfängers so-
wie die Bezeichnung des
Kreditinstituts, der Nummer
des Depots, des Kontos oder
des Schuldbuchkontos.“

5. Name, Geburtsdatum, Anschrift
und Identifikationsnummer des
Empfängers, sowie die Bezeich-
nung des Kreditinstituts, der
Nummer des Depots, des Kontos
oder des Schuldbuchkontos,

6. soweit bekannt, das persönliche
Verhältnis (Verwandtschafts-
verhältnis, Ehe, Lebenspartner-
schaft) zwischen Übertragendem
und Empfänger.“

b) Absatz 1a wird aufgehoben. b) u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t

aa) In Satz 3 Nummer 2 wird das Wort
„Vordruck“ durch das Wort „Mus-
ter“ ersetzt.

bb) In Satz 6 wird die Angabe „zehn“
durch die Angabe „sechs“ und
werden die Wörter „in dem die Er-
klärung zugegangen ist“ durch die
Wörter „in dem die Freistellung
letztmalig berücksichtigt wird“ er-
setzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für Kapitalerträge im Sinne des
§ 20, soweit sie der Kapitalertrag-
steuer unterlegen haben, ist die
Einkommensteuer mit dem Steuer-
abzug abgegolten; die Abgel-
tungswirkung des Steuerabzugs
tritt nicht ein, wenn der Gläubiger
nach § 44 Absatz 1 Satz 8 und 9
und Absatz 5 in Anspruch ge-
nommen werden kann.“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Eine vorläufige Festsetzung der
Einkommensteuer im Sinne des
§ 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2
bis 4 der Abgabenordnung umfasst
auch Einkünfte im Sinne des Sat-
zes 1, für die der Antrag nach
Satz 3 nicht gestellt worden ist.“

20. Nach § 43a Absatz 3 Satz 6 wird folgender 27. u n v e r ä n d e r t
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Satz eingefügt:

„Erfährt die auszahlende Stelle nach Ablauf
des Kalenderjahres von der Veränderung ei-
ner Bemessungsgrundlage oder einer zu er-
hebenden Kapitalertragsteuer, hat sie die ent-
sprechende Korrektur erst zum Zeitpunkt ih-
rer Kenntnisnahme vorzunehmen; § 44 Ab-
satz 5 bleibt unberührt.“

21. In § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchsta-
be a Doppelbuchstabe aa werden die Wörter
„§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11“ durch die
Wörter „§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8
und 11“ ersetzt.

28. u n v e r ä n d e r t

22. § 44a wird wie folgt geändert: 29. § 44a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird das
Wort „Vordruck“ durch das Wort
„Muster“ ersetzt.

a) u n v e r ä n d e r t

b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt:

b) u n v e r ä n d e r t

„(2a) Ein Freistellungsauftrag
kann nur erteilt werden, wenn der Gläu-
biger der Kapitalerträge seine Identifi-
kationsnummer (§ 139b der Abgaben-
ordnung) und bei gemeinsamen Frei-
stellungsaufträgen auch die Identifikati-
onsnummer des Ehegatten mitteilt. Ein
Freistellungsauftrag ist ab dem
1. Januar 2016 unwirksam, wenn der
Meldestelle im Sinne des § 45d Ab-
satz 1 Satz 1 keine Identifikationsnum-
mer des Gläubigers der Kapitalerträge
und bei gemeinsamen Freistellungsauf-
trägen auch keine des Ehegatten vor-
liegt. Die Meldestelle im Sinne des
§ 45d Absatz 1 Satz 1 kann die Identifi-
kationsnummer beim Bundeszentralamt
für Steuern anfragen, sofern der Gläu-
biger der Kapitalerträge nicht wider-
spricht; Gleiches gilt für die Identifika-
tionsnummer des Ehegatten bei gemein-
samen Freistellungsaufträgen, sofern
dieser nicht widerspricht. In der Anfra-
ge dürfen nur die in § 139b Absatz 3 der
Abgabenordnung genannten Daten des
Gläubigers der Kapitalerträge und bei
gemeinsamen Freistellungsaufträgen die
des Ehegatten angegeben werden, so-
weit sie der Meldestelle bekannt sind.
Die Anfrage hat nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Daten-
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fernübertragung zu erfolgen. Im Übri-
gen ist § 150 Absatz 6 der Abgabenord-
nung entsprechend anzuwenden. Das
Bundeszentralamt für Steuern teilt der
Meldestelle die Identifikationsnummer
mit, sofern die übermittelten Daten mit
den nach § 139b Absatz 3 der Abga-
benordnung beim Bundeszentralamt für
Steuern gespeicherten Daten überein-
stimmen. Die Meldestelle darf die Iden-
tifikationsnummer nur verwenden, so-
weit dies zur Erfüllung von steuerlichen
Pflichten erforderlich ist.“

c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Ein Steuerabzug ist auch nicht vor-
zunehmen bei Kapitalerträgen im
Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 5
Buchstabe c und d, die einem Anleger
zufließen, der eine nach den Rechts-
vorschriften eines Mitgliedstaates der
EU oder des EWR gegründete Gesell-
schaft im Sinne des Artikels 54 des
Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union oder des Arti-
kels 34 des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum mit Sitz
und Ort der Geschäftsleitung inner-
halb des Hoheitsgebietes eines dieser
Staaten ist, und der einer Körper-
schaft im Sinne des § 5 Absatz 1
Nummer 3 des Körperschaftsteuerge-
setzes vergleichbar ist; soweit es sich
um eine nach den Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaates des EWR ge-
gründete Gesellschaft oder eine Ge-
sellschaft mit Ort und Geschäftslei-
tung in diesem Staat handelt, ist zu-
sätzlich Voraussetzung, dass mit die-
sem Staat ein Amtshilfeabkommen
besteht.“

c) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 4a eingefügt:

d) u n v e r ä n d e r t

„(4a) Absatz 4 ist entspre-
chend auf Personengesellschaften im
Sinne des § 212 Absatz 1 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden.
Dabei tritt die Personengesellschaft an
die Stelle des Gläubigers der Kapitaler-
träge.“
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d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: e) u n v e r ä n d e r t

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Satz 1 Nummer 1 bis 4“ gestri-
chen.

bb) In Satz 3 wird nach der Angabe
„§ 43b“ die Angabe „oder § 50g“
eingefügt.

23. Dem § 45b Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

30. u n v e r ä n d e r t

„Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzu-
wenden, wenn der Gläubiger der Kapitaler-
träge dem Vertreter einen Freistellungsauf-
trag erteilt hat.“

24. § 45d wird wie folgt geändert: 31. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wer nach § 44 Absatz 1 die-
ses Gesetzes und § 7 des Investment-
steuergesetzes zum Steuerabzug ver-
pflichtet ist oder auf Grund von Sam-
melanträgen nach § 45b Absatz 1 und 2
die Erstattung von Kapitalertragsteuer
beantragt (Meldestelle), hat dem Bun-
deszentralamt für Steuern bis zum
1. März des Jahres, das auf das Jahr
folgt, in dem die Kapitalerträge den
Gläubigern zufließen, folgende Daten
zu übermitteln:

1. Vor- und Zuname, Identifikations-
nummer (§ 139b der Abgabenord-
nung) sowie das Geburtsdatum des
Gläubigers der Kapitalerträge; bei
einem gemeinsamen Freistellungs-
auftrag sind die Daten beider Ehe-
gatten zu übermitteln,

2. Anschrift des Gläubigers der Kapi-
talerträge,

3. bei den Kapitalerträgen, für die ein
Freistellungsauftrag erteilt worden
ist,

a) die Kapitalerträge, bei denen
vom Steuerabzug Abstand
genommen worden ist oder
bei denen auf Grund des Frei-
stellungsauftrags gemäß
§ 44b Absatz 6 Satz 4 dieses
Gesetzes oder gemäß § 7 Ab-
satz 5 Satz 1 des Investment-
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steuergesetzes Kapitalertrag-
steuer erstattet wurde,

b) die Kapitalerträge, bei denen
die Erstattung von Kapitaler-
tragsteuer beim Bundeszent-
ralamt für Steuern beantragt
worden ist,

4. die Kapitalerträge, bei denen auf
Grund einer Nichtveranlagungs-
Bescheinigung einer natürlichen
Person nach § 44a Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 vom Steuerabzug Ab-
stand genommen oder eine Erstat-
tung vorgenommen wurde,

5. Name und Anschrift der Melde-
stelle.

Die Daten sind nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln; im Üb-
rigen ist § 150 Absatz 6 der Abgaben-
ordnung entsprechend anzuwenden.“

b) Absatz 3 Satz 2 und 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Folgende Daten sind zu übermitteln:

1. Vor- und Zuname sowie Geburts-
datum, Anschrift und Identifikati-
onsnummer des Versicherungs-
nehmers,

2. Name und Anschrift des Versiche-
rungsunternehmens sowie Ver-
tragsnummer oder sonstige Kenn-
zeichnung des Vertrages,

3. Name und Anschrift des Versiche-
rungsvermittlers, wenn die Mittei-
lung nicht vom Versicherungsun-
ternehmen übernommen wurde,

4. Laufzeit und garantierte Versiche-
rungssumme oder Beitragssumme
für die gesamte Laufzeit,

5. Angabe, ob es sich um einen kon-
ventionellen, einen fondsgebunde-
nen oder einen vermögensverwal-
tenden Versicherungsvertrag han-
delt.

Die Daten sind nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln; im Üb-
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rigen ist § 150 Absatz 6 der Abgaben-
ordnung entsprechend anzuwenden.“

25. § 46 Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt
gefasst:

32. u n v e r ä n d e r t

„4. wenn auf der Lohnsteuerkarte eines
Steuerpflichtigen ein Freibetrag im Sin-
ne des § 39a Absatz 1 Nummer 1 bis 3,
5 oder Nummer 6 eingetragen worden
ist und der im Kalenderjahr insgesamt
erzielte Arbeitslohn 10 200 Euro über-
steigt oder bei Ehegatten, die die Vo-
raussetzungen des § 26 Absatz 1 erfül-
len, der im Kalenderjahr von den Ehe-
gatten insgesamt erzielte Arbeitslohn
19 400 Euro übersteigt; dasselbe gilt für
einen Steuerpflichtigen, der zum Perso-
nenkreis des § 1 Absatz 2 gehört oder
für einen beschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Arbeitnehmer, wenn diese
Eintragungen auf einer Bescheinigung
nach § 39c oder § 39d erfolgt sind;“.

26. § 49 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt
geändert:

33. u n v e r ä n d e r t

a) In Buchstabe e Doppelbuchstabe bb
wird am Ende das Wort „oder“ gestri-
chen.

b) In Buchstabe f wird das Semikolon am
Ende durch die Angabe „, oder“ ersetzt
und folgender Buchstabe g angefügt:

„g) die aus der Verschaffung der Ge-
legenheit erzielt werden, einen Be-
rufssportler als solchen im Inland
vertraglich zu verpflichten; dies
gilt nur, wenn die Gesamteinnah-
men 10 000 Euro übersteigen;“.

27. In § 50 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter
„§ 10 Absatz 1 Nummer 2 und 3“ durch die
Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-
be a, Nummer 3 und Absatz 3“ ersetzt.

34. § 50 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter
„§ 10 Absatz 1 Nummer 2 und 3“
durch die Wörter „§ 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3
und Absatz 3“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter
„im Zusammenhang mit der“
durch die Wörter „an der“ er-
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setzt.

bb) In Nummer 2 werden die Wörter
„im Zusammenhang mit dem“
durch das Wort „am“ ersetzt.

28. § 50a Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt
gefasst:

35. u n v e r ä n d e r t

„3. bei Einkünften, die aus Vergütungen für
die Überlassung der Nutzung oder des
Rechts auf Nutzung von Rechten, ins-
besondere von Urheberrechten und ge-
werblichen Schutzrechten, von gewerb-
lichen, technischen, wissenschaftlichen
und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnis-
sen und Fertigkeiten, zum Beispiel Plä-
nen, Mustern und Verfahren, herrühren,
sowie bei Einkünften, die aus der Ver-
schaffung der Gelegenheit erzielt wer-
den, einen Berufssportler über einen
begrenzten Zeitraum vertraglich zu ver-
pflichten (§ 49 Absatz 1 Nummer 2, 3,
6 und 9),“.

36. § 50f wird wie folgt gefasst:

„§ 50f

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 22a Absatz 1 Satz 1 und 2
dort genannte Daten nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt oder eine Mit-
teilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht
oder

2. entgegen § 22a Absatz 2 Satz 9 die
Identifikationsnummer für andere als
die dort genannten Zwecke verwen-
det.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Eu-
ro und in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu zehntausend Euro ge-
ahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
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über Ordnungswidrigkeiten ist die zentra-
le Stelle nach § 81.“

29. In § 51 Absatz 4 Nummer 1 werden die Wör-
ter „§ 50a Absatz 5 Satz 7“ durch die Wörter
„§ 50a Absatz 5 Satz 6“ ersetzt.

37. u n v e r ä n d e r t

30. § 52 wird wie folgt geändert: 38. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 4b wird folgender Satz
angefügt:

„§ 3 Nummer 26a Satz 2 und Num-
mer 26b in der Fassung des Arti-
kels ... des Gesetzes vom ... [einfügen:
Datum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] ist erstmals
ab dem Veranlagungszeitraum 2011
anzuwenden.“

a) Dem Absatz 8a wird folgender Satz an-
gefügt:

b) u n v e r ä n d e r t

„§ 3c Absatz 2 Satz 2 in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals ab dem
Veranlagungszeitraum 2011 anzuwen-
den.“

c) Dem Absatz 8b werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Für Wirtschaftsjahre, die vor dem
1. Januar 2006 enden, gilt § 4 Ab-
satz 1 Satz 3 für Fälle, in denen ein
bisher einer inländischen Betriebs-
stätte eines unbeschränkt Steuer-
pflichtigen zuzuordnendes Wirt-
schaftsgut einer ausländischen Be-
triebsstätte dieses Steuerpflichtigen
zuzuordnen ist, deren Einkünfte
durch ein Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung freige-
stellt sind oder wenn das Wirt-
schaftsgut bei einem beschränkt
Steuerpflichtigen nicht mehr einer in-
ländischen Betriebsstätte zuzuordnen
ist. § 4 Absatz 1 Satz 4 in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) gilt in allen Fällen, in
denen § 4 Absatz 1 Satz 3 anzuwen-
den ist.“
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d) Dem Absatz 12 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b
Satz 2 und Satz 3 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals ab dem
Veranlagungszeitraum 2007 anzu-
wenden.“

e) Dem Wortlaut des Absatzes 16a wird
folgender Satz vorangestellt:

„§ 6 Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 in der
Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) gilt in allen Fäl-
len, in denen § 4 Absatz 1 Satz 3 an-
zuwenden ist.“

b) Absatz 18b Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

f) u n v e r ä n d e r t

„§ 6b in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 26. April 2006 (BGBl. I
S. 1091) ist erstmals auf Veräußerungen
nach dem 31. Dezember 2005 anzu-
wenden.“

g) Dem Absatz 21 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 7 Absatz 1 Satz 5 zweiter Halbsatz
in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals für Einlagen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2010 vor-
genommen werden.“

h) Absatz 24 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor
Nummer 1 wird jeweils
die Angabe
„1. Januar 2010“ durch
die Angabe
„1. Januar 2011“ ersetzt.

bbb) In Nummer 2 werden in
Satz 1 die Wörter „Iden-
tifikationsnummer
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(§ 139b der Abgaben-
ordnung) des Steuer-
pflichtigen“ durch die
Wörter „Identifikations-
nummer (§ 139b der Ab-
gabenordnung) der ver-
sicherten Person und des
Versicherungsnehmers“
ersetzt und werden in
Satz 2 die Wörter „des
Steuerpflichtigen“ durch
die Wörter „der versi-
cherten Person und des
Versicherungsnehmers“
ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

„§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4
in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S.
… [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2011
anzuwenden. § 10 Absatz 2
Satz 3 und Absatz 2a Satz 4 in
der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle
des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) ist erstmals für die Über-
mittlung der Daten des Veranla-
gungszeitraumes 2011 anzuwen-
den.“

i) Dem Wortlaut des Absatzes 24a in
der Fassung des Gesetzes vom
20. April 2009 (BGBl. I S. 774) wird
folgender Satz vorangestellt:

„§ 10 Absatz 1 Nummer 4 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals ab
dem Veranlagungszeitraum 2011 an-
zuwenden.“

c) Dem Absatz 24e werden folgende Sätze
angefügt:

j) u n v e r ä n d e r t

„§ 10b Absatz 1 Satz 7 in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
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rungsgesetzes]) ist in allen Fällen an-
zuwenden, in denen die Einkommen-
steuer noch nicht bestandskräftig fest-
gesetzt ist und in denen die Mitglieds-
beiträge nach dem 31. Dezember 2006
geleistet werden. § 10b Absatz 1 Satz 8
in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. … [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes]) ist in allen
Fällen anzuwenden, in denen die Ein-
kommensteuer noch nicht bestandskräf-
tig festgesetzt ist.“

d) Nach Absatz 25 Satz 4 wird folgender
Satz eingefügt:

k) u n v e r ä n d e r t

„§ 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 in der
Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) gilt erstmals für
Verluste, für die nach dem ... [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] eine Erklä-
rung zur Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags abgegeben wird.“

l) Nach Absatz 34 Satz 4 wird folgender
Satz eingefügt:

„§ 16 Absatz 3a in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist in allen offenen
Fällen anzuwenden.“

e) Absatz 37 wird wie folgt gefasst: m) u n v e r ä n d e r t

„(37) § 20 Absatz 1 Num-
mer 9 in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2011 anzuwenden. § 20 Absatz 1
Nummer 9 Satz 2 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2009 anzuwen-
den, soweit in den Einnahmen aus Leis-
tungen zuzurechnende wiederkehrende
Bezüge im Sinne des § 22 Nummer 1
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Satz 2 Buchstabe a und b enthalten
sind.“

f) Dem Absatz 38 wird folgender Satz an-
gefügt:

n) u n v e r ä n d e r t

„Wird auf Grund einer internen Teilung
nach § 10 des Versorgungsausgleichs-
gesetzes oder einer externen Teilung
nach § 14 des Versorgungsausgleichs-
gesetzes ein Anrecht zugunsten der aus-
gleichsberechtigten Person begründet,
gilt dieser Vertrag insoweit zu dem
gleichen Zeitpunkt als abgeschlossen
wie derjenige der ausgleichspflichtigen
Person, wenn die aus diesem Vertrag
ausgezahlten Leistungen zu einer Be-
steuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 2
Buchstabe b in Verbindung mit § 20
Absatz 1 Nummer 6 oder nach § 22
Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c in Ver-
bindung mit § 20 Absatz 1 Nummer 6
Satz 2 führen.“

o) Dem Absatz 38a werden folgende
Sätze angefügt:

„§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Satz 2 und 3 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. … [einsetzen: Datum und Fundstel-
le des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) ist erstmals für die Rentenbe-
zugsmitteilungen anzuwenden, die
für den Veranlagungszeitraum 2011
zu übermitteln sind. Im Übrigen ist
§ 22a in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes])
erstmals für die Rentenbezugsmittei-
lungen anzuwenden, die für den Ver-
anlagungszeitraum 2010 zu übermit-
teln sind.“

g) Absatz 47 wird wie folgt geändert: p) u n v e r ä n d e r t

aa) In Satz 6 werden die Wörter „ab
dem Veranlagungszeitraum 2005“
durch die Wörter „für die Veranla-
gungszeiträume 2005 bis 2008“ er-
setzt.

bb) Nach Satz 6 wird folgender Satz
eingefügt:
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„§ 34 Absatz 3 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2009 anzuwenden.“

h) Dem Absatz 50b werden folgende Sätze
angefügt:

q) u n v e r ä n d e r t

„§ 35a Absatz 3 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle
des vorliegenden Änderungsgesetzes])
ist erstmals für im Veranlagungszeit-
raum 2011 geleistete Aufwendungen
anzuwenden, soweit die den Aufwen-
dungen zu Grunde liegenden Leistun-
gen nach dem 31. Dezember 2010 erb-
racht worden sind. § 35a Absatz 5
Satz 1 in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals für im Veranlagungszeit-
raum 2009 geleistete Aufwendungen
anzuwenden, soweit die den Aufwen-
dungen zu Grunde liegenden Leistun-
gen nach dem 31. Dezember 2008 erb-
racht worden sind.“

r) Dem Absatz 50d wird folgender Satz
angefügt:

„§ 36 Absatz 5 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) gilt in allen Fällen, in
denen § 16 Absatz 3a anzuwenden
ist.“

i) In Absatz 50f Satz 1 werden die Wörter
„§ 10 Absatz 2 Satz 2“ durch die Wör-
ter „§ 10 Absatz 2 Satz 3“ ersetzt.

s) u n v e r ä n d e r t

j) Nach Absatz 55j Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

t) u n v e r ä n d e r t

„§ 46 Absatz 2 Nummer 4 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom
… (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2009 anzuwen-
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den.“

u) Nach Absatz 59a wird folgender Ab-
satz 59b eingefügt:

„(59b) § 50f in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für die
Rentenbezugsmitteilungen anzuwen-
den, die für den Veranlagungszeit-
raum 2010 zu übermitteln sind.“

v) Die bisherigen Absätze 59b bis 59d
werden die Absätze 59c bis 59e.

31. § 52a wird wie folgt geändert: 39. § 52a wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 8 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 3 ist in
allen Fällen anzuwenden, in denen
die Steuer noch nicht bestandskräftig
festgesetzt ist.“

a) Absatz 10 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t

aa) In Satz 7 werden nach dem Semi-
kolon die Wörter „für die bei der
Veräußerung in Rechnung gestell-
ten Stückzinsen ist Satz 6 anzu-
wenden;“ eingefügt.

bb) In Satz 10 werden nach dem
Klammerzusatz „(BGBl. I
S. 2794)“ ein Komma und die
Wörter „geändert durch Artikel …
des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]),“ eingefügt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„§ 20 Absatz 4a Satz 3 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals für Wertpapiere anzu-
wenden, die nach dem
31. Dezember 2009 geliefert wur-
den, sofern für die Lieferung § 20
Absatz 4 anzuwenden ist.“

b) Absatz 11 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t
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aa) In Satz 3 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und
folgender Halbsatz angefügt:

„§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Satz 2 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals
auf Veräußerungsgeschäfte anzu-
wenden, bei denen die Gegenstän-
de des täglichen Gebrauchs auf
Grund eines nach dem ... [einset-
zen: Tag der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes]
rechtskräftig abgeschlossenen Ver-
trags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafft wurden.“

bb) In Satz 11 werden nach dem
Klammerzusatz „(BGBl. I
S. 1912)“ ein Komma und die
Wörter „geändert durch Artikel …
des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]), ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2009
und“ eingefügt.

c) Dem Absatz 15 wird folgender Satz an-
gefügt:

d) Dem Absatz 15 wird folgender Satz an-
gefügt:

„§ 32d Absatz 2 Nummer 4 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2011 anzuwen-
den.“

„§ 32d in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2011 anzuwenden.“

d) Nach Absatz 15 wird folgender Ab-
satz 15a eingefügt:

e) u n v e r ä n d e r t

„(15a) § 43 Absatz 1 Satz 5
und 6 in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist
erstmals auf Übertragungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2011
vorgenommen werden.“

e) Absatz 16 wird wie folgt geändert: f) u n v e r ä n d e r t
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aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„§ 44a Absatz 2a in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom
… (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes]) ist ab
dem 1. Januar 2011 anzuwenden.“

bb) Der bisherige Satz 5 wird wie folgt
gefasst:

„§ 44a Absatz 9 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals
auf Kapitalerträge anzuwenden,
die dem Gläubiger nach dem
31. Dezember 2008 zufließen.“

cc) Der bisherige Satz 8 wird wie folgt
gefasst:

„§ 45d Absatz 1 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals
für Kapitalerträge anzuwenden, die
ab dem 1. Januar 2013 zufließen;
eine Übermittlung der Identifikati-
onsnummer hat für Kapitalerträge,
die vor dem 1. Januar 2016 zuflie-
ßen, nur zu erfolgen, wenn sie der
Meldestelle vorliegt.“

dd) In dem bisherigen Satz 9 werden
nach der Angabe „§ 45d Absatz 3“
die Wörter „in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes])“ eingefügt.

f) In Absatz 16a werden nach der Angabe
„(BGBl. I S. 1959)“ ein Komma und die
Wörter „geändert durch Artikel … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes]),“ einge-
fügt.

g) u n v e r ä n d e r t

32. Nach § 52a wird folgender § 52b eingefügt: 40. Nach § 52a wird folgender § 52b eingefügt:
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„§ 52b „§ 52b

Übergangsregelungen bis zur Anwendung
der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-

male

Übergangsregelungen bis zur Anwendung
der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-

male

(1) Die Lohnsteuerkarte 2010 gilt mit
den eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerk-
malen auch für den Steuerabzug vom Ar-
beitslohn ab dem 1. Januar 2011 bis zur
erstmaligen Anwendung der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale (Übergangszeit-
raum). Voraussetzung ist, dass dem Arbeit-
geber die Lohnsteuerkarte 2010 vorliegt. In
diesem Übergangszeitraum hat der Arbeitge-
ber die Lohnsteuerkarte 2010

(1) u n v e r ä n d e r t

1. während des Dienstverhältnisses aufzu-
bewahren, er darf sie nicht vernichten;

2. dem Arbeitnehmer zur Vorlage beim
Finanzamt vorübergehend zu überlassen
sowie

3. nach Beendigung des Dienstverhältnis-
ses innerhalb einer angemessenen Frist
herauszugeben.

Nach Anwendung der elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmale (ELStAM) kann der
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 ver-
nichten. Ist auf der Lohnsteuerkarte 2010 ei-
ne Lohnsteuerbescheinigung erteilt und die
Lohnsteuerkarte an den Arbeitnehmer her-
ausgegeben worden, kann der Arbeitgeber
bei fortbestehendem Dienstverhältnis die
Lohnsteuerabzugsmerkmale der Lohnsteuer-
karte 2010 im Übergangszeitraum weiter
anwenden, wenn der Arbeitnehmer schrift-
lich erklärt, dass die Lohnsteuerabzugs-
merkmale der Lohnsteuerkarte 2010 weiter-
hin zutreffend sind.

(2) Für Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte 2010 im Übergangszeitraum ist
das Finanzamt zuständig. Der Arbeitnehmer
ist verpflichtet, die Eintragung der Steuer-
klasse und der Zahl der Kinderfreibeträge auf
der Lohnsteuerkarte 2010 umgehend durch
das Finanzamt ändern zu lassen, wenn die
Eintragung von den Verhältnissen zu Beginn
des jeweiligen Kalenderjahres im Über-
gangszeitraum zu seinen Gunsten abweicht.
Diese Verpflichtung gilt auch in den Fällen,

(2) u n v e r ä n d e r t
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in denen die Steuerklasse II bescheinigt ist
und die Voraussetzungen für die Berücksich-
tigung des Entlastungsbetrags für Alleiner-
ziehende (§ 24b) im Laufe des Kalenderjah-
res entfallen. Kommt der Arbeitnehmer sei-
ner Verpflichtung nicht nach, so hat das Fi-
nanzamt die Eintragung von Amts wegen zu
ändern; der Arbeitnehmer hat die Lohnsteu-
erkarte dem Finanzamt auf Verlangen vorzu-
legen.

(3) Hat die Gemeinde für den Arbeit-
nehmer keine Lohnsteuerkarte für das Ka-
lenderjahr 2010 ausgestellt oder ist die Lohn-
steuerkarte 2010 verloren gegangen, un-
brauchbar geworden oder zerstört worden,
hat das Finanzamt im Übergangszeitraum auf
Antrag des Arbeitnehmers eine Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug nach amtlich
vorgeschriebenem Muster auszustellen. Die-
se Bescheinigung tritt an die Stelle der Lohn-
steuerkarte.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Beginnt ein nach § 1 Absatz 1 un-
beschränkt einkommensteuerpflichtiger ledi-
ger Arbeitnehmer im Übergangszeitraum ein
Ausbildungsdienstverhältnis als erstes
Dienstverhältnis, kann der Arbeitgeber auf
die Vorlage einer Bescheinigung für den
Lohnsteuerabzug verzichten. In diesem Fall
hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der
Steuerklasse I zu ermitteln; der Arbeitneh-
mer hat dem Arbeitgeber seine Identifikati-
onsnummer sowie den Tag der Geburt und
die rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuer-
erhebenden Religionsgemeinschaft mitzutei-
len und schriftlich zu bestätigen, dass es sich
um das erste Dienstverhältnis handelt. Der
Arbeitgeber hat die Erklärung des Arbeit-
nehmers bis zum Ablauf des Kalenderjahres
als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen hat im Einvernehmen mit den obersten
Finanzbehörden der Länder den Zeitpunkt
der erstmaligen Anwendung der ELStAM für
die Durchführung des Lohnsteuerabzugs ab
dem Kalenderjahr 2012 oder einem späteren
Anwendungszeitpunkt sowie den Zeitpunkt
des erstmaligen Abrufs der ELStAM durch
den Arbeitgeber (Starttermin) in einem
Schreiben zu bestimmen, das im Bundes-
steuerblatt zu veröffentlichen ist. Nach dem
Starttermin hat der Arbeitgeber oder sein

(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen hat im Einvernehmen mit den obersten
Finanzbehörden der Länder den Zeitpunkt
der erstmaligen Anwendung der ELStAM für
die Durchführung des Lohnsteuerabzugs ab
dem Kalenderjahr 2012 oder einem späteren
Anwendungszeitpunkt sowie den Zeitpunkt
des erstmaligen Abrufs der ELStAM durch
den Arbeitgeber (Starttermin) in einem
Schreiben zu bestimmen, das im Bundes-
steuerblatt zu veröffentlichen ist. Nach dem
Starttermin hat der Arbeitgeber oder sein
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Vertreter (§ 39e Absatz 4 Satz 6) die nach
§ 39e gebildeten elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale für die auf den Starttermin
folgende nächste Lohnabrechnung abzuru-
fen. Für den Abruf der ELStAM hat sich der
Arbeitgeber zu authentifizieren und die Steu-
ernummer der Betriebsstätte oder des Teils
des Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für
die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
maßgebende Arbeitslohn des Arbeitnehmers
ermittelt wird (§ 41 Absatz 2), sowie die
Identifikationsnummer und den Tag der Ge-
burt des Arbeitnehmers mitzuteilen. Der Ar-
beitgeber hat die ELStAM in das Lohnkonto
zu übernehmen und gemäß der übermittelten
zeitlichen Gültigkeitsangabe anzuwenden.
Der Arbeitgeber hat die übermittelten
ELStAM in der Lohnabrechnung auszuwei-
sen und dem Arbeitnehmer einen Ausdruck
der Lohnabrechnung auszuhändigen oder
elektronisch bereitzustellen.

Vertreter (§ 39e Absatz 4 Satz 6) die nach
§ 39e gebildeten elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale für die auf den Starttermin
folgende nächste Lohnabrechnung abzuru-
fen. Für den Abruf der ELStAM hat sich der
Arbeitgeber zu authentifizieren und die Steu-
ernummer der Betriebsstätte oder des Teils
des Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für
die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
maßgebende Arbeitslohn des Arbeitnehmers
ermittelt wird (§ 41 Absatz 2), sowie die
Identifikationsnummer und den Tag der Ge-
burt des Arbeitnehmers mitzuteilen. Der Ar-
beitgeber hat die ELStAM in das Lohnkonto
zu übernehmen und gemäß der übermittelten
zeitlichen Gültigkeitsangabe anzuwenden.

(6) Der Abruf der ELStAM durch den
Arbeitgeber steht einer gesonderten Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen im Sinne
des § 179 der Abgabenordnung des zuständi-
gen Finanzamts unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung gleich; einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung bedarf es nicht. Sie gelten gegenüber
dem Arbeitnehmer als bekannt gegeben, so-
bald der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den
Ausdruck der Lohnabrechnung mit den darin
ausgewiesenen ELStAM ausgehändigt oder
elektronisch bereitgestellt hat. Die Verpflich-
tungen des Arbeitnehmers nach Absatz 2 gel-
ten entsprechend. Für die Berichtigung der
ELStAM ist das Finanzamt des Arbeitneh-
mers zuständig. Das gilt auch, wenn der Ar-
beitnehmer eine Änderung der ELStAM be-
antragt.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) In den Fällen des § 39c Absatz 3
Satz 3 und Absatz 4 Satz 3 sowie des § 39d
Absatz 1 Satz 3 stellt das
Betriebsstättenfinanzamt für die Arbeitneh-
mer, denen keine Identifikationsnummer zu-
geteilt wurde, eine Bescheinigung für den
Lohnsteuerabzug (Absatz 3) aus. In diesem
Fall tritt an die Stelle der Identifikations-
nummer das lohnsteuerliche Ordnungs-
merkmal (§ 41b Absatz 2 Satz 1 und 2).

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Das Finanzamt teilt dem Steuer-
pflichtigen auf Anfrage die bereitgestellten

(8) Das Finanzamt teilt dem Steuer-
pflichtigen auf Anfrage die bereitgestellten
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ELStAM mit. Der Steuerpflichtige kann über
das Finanzamt die Bereitstellung der
ELStAM allgemein sperren lassen. Er kann
die Bereitstellung für bestimmte Arbeitgeber
freigeben (Positivliste) oder sie für bestimm-
te Arbeitgeber sperren lassen (Negativliste).
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeit-
nehmer für Zwecke der Positivliste die Steu-
ernummer der Betriebsstätte mitzuteilen oder
des Teils des Betriebs des Arbeitgebers, in
dem der für die Durchführung des Lohnsteu-
erabzugs maßgebende Arbeitslohn des Ar-
beitnehmers ermittelt wird. Für Zwecke der
Negativliste gilt dies nur für einen Arbeitge-
ber, bei dem der Arbeitnehmer ab dem Ka-
lenderjahr 2011 beschäftigt ist. Werden we-
gen einer Sperrung nach Satz 2 oder 3 für ei-
nen abrufenden Arbeitgeber keine ELStAM
bereitgestellt, so wird dem Arbeitgeber die
Sperrung mitgeteilt und der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu er-
mitteln.“

ELStAM mit. Der Steuerpflichtige kann über
das Finanzamt die Bereitstellung der
ELStAM allgemein sperren lassen. Er kann
die Bereitstellung für bestimmte Arbeitgeber
freigeben (Positivliste) oder sie für bestimm-
te Arbeitgeber sperren lassen (Negativliste).
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeit-
nehmer für Zwecke der Positivliste die Steu-
ernummer der Betriebsstätte mitzuteilen oder
des Teils des Betriebs des Arbeitgebers, in
dem der für die Durchführung des Lohnsteu-
erabzugs maßgebende Arbeitslohn des Ar-
beitnehmers ermittelt wird. Für Zwecke der
Negativliste gilt dies nur für einen Arbeitge-
ber, bei dem der Arbeitnehmer ab dem Ka-
lenderjahr 2011 beschäftigt ist. Werden we-
gen einer Sperrung nach Satz 2 oder 3 für ei-
nen abrufenden Arbeitgeber keine ELStAM
bereitgestellt, so wird dem Arbeitgeber die
Sperrung mitgeteilt und der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu er-
mitteln.

(9) Das Finanzamt informiert den
Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Start-
termin (Absatz 5) über die für ihn zum
Zweck der Bereitstellung automatisiert
abrufbarer Lohnsteuerabzugsmerkmale
zu diesem Zeitpunkt gebildeten ELStAM.
Mit der Information wird der Arbeitneh-
mer aufgefordert, dem zuständigen Fi-
nanzamt etwaige gewünschte Änderungen
oder Berichtigungen mitzuteilen; Absatz 2
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

33. § 82 wird wie folgt geändert: 41. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe
„(§ 79)“ die Wörter „bis zum Be-
ginn der Auszahlungsphase“ ein-
gefügt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Als Tilgungsleistungen gelten
auch Beiträge, die vom
Zulageberechtigten zugunsten ei-
nes auf seinen Namen lautenden
Altersvorsorgevertrags im Sinne
des § 1 Absatz 1a Satz 1 Num-
mer 3 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes erbracht
wurden und die zur Tilgung eines
im Rahmen des Altersvorsorgever-
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trags abgeschlossenen Darlehens
abgetreten wurden.“

b) In Absatz 4 Nummer 1 werden die Wör-
ter „in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. März 1994 (BGBl. I
S. 406), zuletzt geändert durch Arti-
kel 19 des Gesetzes vom 29. Dezember
2003 (BGBl. I S. 3076),“ gestrichen.

42. § 86 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Werden bei einer in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversicherten
Person beitragspflichtige Einnahmen zu
Grunde gelegt, die höher sind als das tat-
sächlich erzielte Entgelt oder die Entgelt-
ersatzleistung, ist das tatsächlich erzielte
Entgelt oder der Zahlbetrag der Entgelt-
ersatzleistung für die Berechnung des
Mindesteigenbeitrags zu berücksichtigen.“

34. In § 92 Satz 1 Nummer 7 werden die Wörter
„§ 10a Absatz 5 Satz 4“ durch die Wörter
„§ 10a Absatz 5 Satz 1“ ersetzt.

43. u n v e r ä n d e r t

35. § 92a wird wie folgt geändert: 44. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 3 werden vor
den Wörtern „für den Erwerb von
Geschäftsanteilen“ die Wörter „bis
zum Beginn der Auszahlungsphase
unmittelbar“ eingefügt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Einer Wohnung im Sinne des
Satzes 2 steht ein eigentumsähnli-
ches oder lebenslanges Dauer-
wohnrecht nach § 33 des Woh-
nungseigentumsgesetzes gleich,
soweit Vereinbarungen nach § 39
des Wohnungseigentumsgesetzes
getroffen werden.“

b) In Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 werden
nach den Wörtern „§ 1 Absatz 1 des Al-
tersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes“ die Wörter „bis
zum Beginn der Auszahlungsphase“
eingefügt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt:

„(2a) Geht im Rahmen der
Regelung von Scheidungsfolgen der Ei-
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gentumsanteil des Zulageberechtigten
an der Wohnung im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 ganz oder teilweise auf den
anderen Ehegatten über, geht das
Wohnförderkonto in Höhe des Anteils,
der dem Verhältnis des übergegangen
Eigentumsanteils zum verbleibenden
Eigentumsanteil entspricht, mit allen
Rechten und Pflichten auf den anderen
Ehegatten über, dabei ist auf das Le-
bensalter des anderen Ehegatten abzu-
stellen. Hat der andere Ehegatte das Le-
bensalter für den vertraglich vereinbar-
ten Beginn der Auszahlungsphase oder,
soweit kein Beginn der Auszahlungs-
phase vereinbart wurde, das
67. Lebensjahr im Zeitpunkt des Über-
gangs des Wohnförderkontos bereits
überschritten, so gilt als Beginn der
Auszahlungsphase der Zeitpunkt des
Übergangs des Wohnförderkontos. Der
Anbieter, der das Wohnförderkonto für
den Zulageberechtigten führt, in den
Fällen des Absatzes 2 Satz 10 erster
Halbsatz die zentrale Stelle, hat auch
das übergegangene Wohnförderkonto
zu führen. Der Zulageberechtigte hat
den Übergang des Eigentumsanteils
dem Anbieter, in den Fällen des Absat-
zes 2 Satz 10 erster Halbsatz der zentra-
len Stelle, nachzuweisen. Dazu hat er
die für die Anlage eines Wohnförder-
kontos erforderlichen Daten des ande-
ren Ehegatten mitzuteilen. Der Anbieter
hat der zentralen Stelle die Daten des
anderen Ehegatten und den Stand des
übergegangenen Wohnförderkontos
nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch amtlich bestimmte Daten-
fernübertragung zu übermitteln, es sei
denn, es liegt ein Fall des Absatzes 2
Satz 10 vor.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt und wer-
den die Wörter „es sei denn, es
liegt ein Fall des § 22 Nummer 5
Satz 6 vor.“ angefügt.

bb) Satz 9 Nummer 3 wird wie folgt
gefasst:

„3. der Ehegatte des verstorbenen
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Zulageberechtigten innerhalb
eines Jahres Eigentümer der
Wohnung wird, er sie zu ei-
genen Wohnzwecken nutzt
und die Ehegatten im Zeit-
punkt des Todes des
Zulageberechtigten nicht dau-
ernd getrennt gelebt haben
(§ 26 Absatz 1) und ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union
oder einem Staat hatten, auf
den das Abkommen über den
Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Abkommen)
anwendbar ist; dem vollstän-
digen Übergang des Eigen-
tumsanteils des verstorbenen
Zulageberechtigten an den
Ehegatten steht ein anteiliger
Übergang gleich, wenn der
Stand des Wohnförderkontos
zum Todeszeitpunkt die auf
den übergehenden Anteil ent-
fallenden originären Anschaf-
fungs- oder Herstellungskos-
ten nicht übersteigt; in diesem
Fall führt der Anbieter das
Wohnförderkonto für den
überlebenden Ehegatten fort
und teilt dies der zentralen
Stelle mit,“.

cc) In Satz 10 werden die Wörter „gel-
ten die Sätze 1 bis 8 und Satz 9
Nummer 1 und 2“ durch die Wör-
ter „gelten die Sätze 1 bis 9“ er-
setzt.

36. § 92b Absatz 3 wird wie folgt geändert: 45. u n v e r ä n d e r t

a) In Satz 1 werden die Wörter „§ 92a Ab-
satz 2 Satz 8 bis 11 sowie Absatz 3
Satz 5“ durch die Wörter „§ 92a Ab-
satz 2 Satz 8 bis 11, Absatz 2a sowie
Absatz 3 Satz 5“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die zentrale Stelle teilt die Feststellung
dem Zulageberechtigten, in den Fällen
des § 92a Absatz 2a auch dem anderen
Ehegatten, durch Bescheid und dem
Anbieter nach amtlich vorgeschriebe-
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nem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung mit.“

37. § 93 wird wie folgt geändert: 46. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

„(1a) Eine schädliche Ver-
wendung liegt nicht vor, wenn geförder-
tes Altersvorsorgevermögen auf Grund
einer internen Teilung nach § 10 des
Versorgungsausgleichsgesetzes oder auf
Grund einer externen Teilung nach § 14
des Versorgungsausgleichsgesetzes auf
einen zertifizierten Altersvorsorgever-
trag oder eine nach § 82 Absatz 2 be-
günstigte betriebliche Altersversorgung
übertragen wird; die auf das übertragene
Anrecht entfallende steuerliche Förde-
rung geht mit allen Rechten und Pflich-
ten auf die ausgleichsberechtigte Person
über. Eine schädliche Verwendung liegt
ebenfalls nicht vor, wenn gefördertes
Altersvorsorgevermögen auf Grund ei-
ner externen Teilung nach § 14 des Ver-
sorgungsausgleichsgesetzes auf die
Versorgungsausgleichskasse oder die
gesetzliche Rentenversicherung über-
tragen wird; die Rechte und Pflichten
der ausgleichspflichtigen Person aus der
steuerlichen Förderung des übertrage-
nen Anteils entfallen. In den Fällen der
Sätze 1 und 2 teilt die zentrale Stelle der
ausgleichspflichtigen Person die Höhe
der auf die Ehezeit im Sinne des § 3
Absatz 1 des Versorgungsausgleichsge-
setzes entfallenden gesondert festge-
stellten Beträge nach § 10a Absatz 4
und die ermittelten Zulagen mit. Die
entsprechenden Beträge sind monats-
weise zuzuordnen. Die zentrale Stelle
teilt die geänderte Zuordnung der ge-
sondert festgestellten Beträge nach
§ 10a Absatz 4 sowie der ermittelten
Zulagen der ausgleichspflichtigen und
in den Fällen des Satzes 1 auch der aus-
gleichsberechtigten Person durch Fest-
stellungsbescheid mit. Nach Eintritt der
Unanfechtbarkeit dieses Feststellungs-
bescheids informiert die zentrale Stelle
den Anbieter durch einen Datensatz
über die geänderte Zuordnung.“

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
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„(4) Wird bei einem Altersvorsor-
gevertrag nach § 1 Absatz 1a des Al-
tersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes das Darlehen
nicht wohnungswirtschaftlich im Sinne
des § 92a Absatz 1 Satz 1 verwendet
oder tritt ein Fall des § 92a Absatz 3
Satz 8 ein, kommt es zum Zeitpunkt der
Darlehensauszahlung oder in Fällen des
§ 92a Absatz 3 Satz 8 zum Zeitpunkt
der Aufgabe der Wohnung zu einer
schädlichen Verwendung des geförder-
ten Altersvorsorgevermögens, es sei
denn, das geförderte Altersvorsorge-
vermögen wird innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums, in dem das Darlehen ausgezahlt
wurde oder der Zulageberechtigte die
Wohnung letztmals zu eigenen Wohn-
zwecken nutzte, auf einen anderen zerti-
fizierten Altersvorsorgevertrag übertra-
gen, der auf den Namen des
Zulageberechtigten lautet. Der
Zulageberechtigte hat dem Anbieter die
Absicht zur Kapitalübertragung, den
Zeitpunkt der Kapitalübertragung und
die Aufgabe der Absicht zur Kapital-
übertragung mitzuteilen. Wird die Ab-
sicht zur Kapitalübertragung aufgege-
ben, tritt die schädliche Verwendung zu
dem Zeitpunkt ein, zu dem die Mittei-
lung des Zulageberechtigten hierzu
beim Anbieter eingeht, spätestens aber
am 1. Januar des zweiten Jahres nach
dem Jahr in dem das Darlehen ausge-
zahlt wurde oder der Zulageberechtigte
die Wohnung letztmals zu eigenen
Wohnzwecken nutzte.“

38. In § 94 Absatz 2 Satz 2 wird der Punkt am
Ende durch ein Semikolon ersetzt und es
werden die Wörter „§ 90 Absatz 4 Satz 5 gilt
nicht, wenn die Geschäftsbeziehung im Hin-
blick auf den jeweiligen Altersvorsorgever-
trag zwischen dem Zulageberechtigten und
dem Anbieter beendet wurde.“ angefügt.

47. u n v e r ä n d e r t

48. In § 99 Absatz 1 werden die Wörter „die
Vordrucke für die nach § 10a Absatz 5
Satz 1 und § 22 Nummer 5 Satz 7 vorgese-
henen Bescheinigungen“ durch die Wörter
„den Vordruck für die nach § 22 Num-
mer 5 Satz 7 vorgesehene Bescheinigung“
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ersetzt.

Artikel 2 Artikel 2

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „die Investitionsbank Hessen,“ gestrichen
und die Wörter „die Landestreuhandstelle
Hessen - Bank für Infrastruktur - rechtlich
unselbständige Anstalt in der Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale“ durch die
Wörter „die Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen - rechtlich unselbständige An-
stalt in der Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale“ ersetzt.

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „die Investitionsbank Hessen,“ und die
Wörter „die Wohnungsbauförderungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen - Anstalt der
NRW.Bank -,“ gestrichen sowie die Wör-
ter „die Landestreuhandstelle Hessen - Bank
für Infrastruktur - rechtlich unselbständige
Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale“ durch die Wörter „die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen -
rechtlich unselbständige Anstalt in der Lan-
desbank Hessen-Thüringen Girozentrale“ er-
setzt.

2. Dem § 8 Absatz 9 wird folgender Satz ange-
fügt:

2. Dem § 8 Absatz 9 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Der am Schluss eines Veranlagungszeit-
raums verbleibende negative Gesamtbetrag
der Einkünfte einer Sparte ist gesondert fest-
zustellen.“

„Der am Schluss eines Veranlagungszeit-
raums verbleibende negative Gesamtbetrag
der Einkünfte einer Sparte ist gesondert fest-
zustellen; § 10d Absatz 4 des Einkommen-
steuergesetzes gilt entsprechend.“

3. In § 8b Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter
„§ 20 Absatz 1 Nummer 9 zweiter Halbsatz“
durch die Wörter „§ 20 Absatz 1 Nummer 9
Satz 1 zweiter Halbsatz“ ersetzt.

3. In § 8b Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter
„§ 20 Abs. 1 Nr. 9 zweiter Halbsatz“ durch
die Wörter „§ 20 Absatz 1 Nummer 9 Satz 1
zweiter Halbsatz“ ersetzt.

4. § 8c Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„Ein nicht abziehbarer nicht genutz-
ter Verlust kann abweichend von
Satz 1 und Satz 2 abgezogen werden,
soweit er bei einem schädlichen Betei-
ligungserwerb im Sinne des Satzes 1
die anteiligen und bei einem schädli-
chen Beteiligungserwerb im Sinne des
Satzes 2 die gesamten zum Zeitpunkt
des schädlichen Beteiligungserwerbs
vorhandenen im Inland steuerpflicht-
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igen stillen Reserven des Betriebs-
vermögens der Körperschaft nicht
übersteigt.“

b) Nach Satz 7 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„Ist das Eigenkapital der Körper-
schaft negativ, sind stille Reserven im
Sinne des Satzes 6 der Unterschieds-
betrag zwischen dem anteiligen oder
bei einem schädlichen Beteiligungs-
erwerb im Sinne des Satzes 2 dem ge-
samten in der steuerlichen Gewinn-
ermittlung ausgewiesenen Eigenkapi-
tal und dem diesem Anteil entspre-
chenden gemeinen Wert des Be-
triebsvermögens der Körperschaft.“

5. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 4“ wird
durch die Wörter „§ 4 Absatz 1
Satz 5“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Ein Ausschluss oder eine Beschrän-
kung des Besteuerungsrechts hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräu-
ßerung eines Wirtschaftsguts liegt
insbesondere vor, wenn ein bisher ei-
ner inländischen Betriebsstätte einer
Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse zuzuordnen-
des Wirtschaftsgut einer ausländi-
schen Betriebsstätte dieser Körper-
schaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse zuzuordnen ist.“

6. § 13 Absatz 3 Satz 2 bis 11 wird aufgeho-
ben.

4. Dem § 20 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

7. u n v e r ä n d e r t

„Für Zwecke der Sätze 1 und 2 haben die
Niederlassungen der Versicherungsunter-
nehmen im Sinne des § 341 Absatz 2 Satz 2
des Handelsgesetzbuchs die auf Grund § 55a
des Versicherungsaufsichtsgesetzes erlassene
Verordnung über die Berichterstattung von
Versicherungsunternehmen gegenüber der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht entsprechend anzuwenden.“

5. § 34 wird wie folgt geändert: 8. § 34 wird wie folgt geändert:

ele
ktr

on
isc

he
 V

or
ab

-F
as

su
ng

*

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.



Drucksache 17/3449 -52- Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

a) In Absatz 1 wird die Angabe „2009“
durch die Angabe „2010“ ersetzt.

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:

aa) u n v e r ä n d e r t

„§ 5 Absatz 1 Nummer 2 ist für die
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen - rechtlich unselbständige
Anstalt in der Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale - erstmals
für den Veranlagungszeit-
raum 2009 anzuwenden.“

bb) Folgender Satz wird angefügt: bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Steuerbefreiung nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 2 ist für die Inves-
titionsbank Hessen und die Lan-
destreuhandstelle Hessen - Bank
für Infrastruktur - rechtlich unselb-
ständige Anstalt in der Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale -
letztmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2009 anzuwenden.“

„Die Steuerbefreiung nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 2 ist für die Inves-
titionsbank Hessen, für die Woh-
nungsbauförderungsanstalt
Nordrhein-Westfalen - Anstalt
der NRW.Bank und für die Lan-
destreuhandstelle Hessen - Bank
für Infrastruktur - rechtlich unselb-
ständige Anstalt in der Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale -
letztmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2009 anzuwenden.“

b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz an-
gefügt:

c) u n v e r ä n d e r t

„§ 8 Absatz 9 Satz 8 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2009 anzuwen-
den.“

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 werden folgende
Sätze eingefügt:

„§ 12 Absatz 1 in der Fassung
des Artikels … des Gesetztes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes]) und
Absatz 3 in der Fassung des Ar-
tikels 3 des Gesetzes vom
7. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2782) sind erstmals für nach
dem 31. Dezember 2005 endende
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Wirtschaftsjahre anzuwenden.
Für Wirtschaftsjahre, die vor
dem 1. Januar 2006 enden, gilt
§ 12 Absatz 1 in der Fassung des
Artikels … des Gesetztes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) für Fälle, in
denen ein bisher einer inländi-
schen Betriebsstätte eines unbe-
schränkt steuerpflichtigen Kör-
perschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse zuzuord-
nendes Wirtschaftsgut einer aus-
ländischen Betriebsstätte dieser
Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse zu-
zuordnen ist, deren Einkünfte
durch ein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung
freigestellt sind oder wenn das
Wirtschaftsgut bei einer be-
schränkt steuerpflichtigen Kör-
perschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse nicht
mehr einer inländischen Be-
triebsstätte zuzuordnen ist.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 5
werden aufgehoben.

e) Nach Absatz 8a wird folgender Ab-
satz 8b eingefügt:

„(8b) § 13 Absatz 3 Satz 2
bis 11 ist letztmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die vor dem
1. Januar 2011 enden. Der nach § 13
Absatz 3 Satz 8 festgestellte verblei-
bende Abschreibungsverlust und das
Vortragsvolumen können nur noch
mit Mietgewinnen verrechnet wer-
den, die in Wirtschaftsjahren erzielt
werden, die bis zum 31. Dezember
2010 enden. Eine Verrechnung mit
Mietgewinnen, die in Wirtschaftsjah-
ren erzielt werden, die nach dem
31. Dezember 2010 enden, ist nicht
mehr möglich. Eine Feststellung nach
§ 13 Absatz 3 Satz 8 des Abschrei-
bungsverlustes und des Vortragsvo-
lumens findet letztmalig zum
31. Dezember 2010 statt.“

c) Dem Absatz 10b wird folgender Satz f) u n v e r ä n d e r t
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angefügt:

„§ 21 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ist für
die Veranlagungszeiträume 2010
bis 2013 in der folgenden Fassung an-
zuwenden:

1. die Zuführungen innerhalb des am
Bilanzstichtag endenden Wirt-
schaftsjahrs und der vier vorange-
gangenen Wirtschaftsjahre, soweit
die Summe dieser Beträge nicht
höher ist als das 1,2fache der
Summe der drei Zuführungen, die
zum Schluss des im Veranlagungs-
zeitraum 2009 endenden letzten
Wirtschaftsjahrs zulässigerweise
ermittelt wurden. Der Betrag nach
Satz 1 darf nicht niedriger sein als
der Betrag, der sich ergeben wür-
de, wenn das vor Inkrafttreten des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) geltende
Recht weiter anzuwenden wäre,“.

g) Nach Absatz 13e werden folgende
Absätze 13f und 13g eingefügt:

„(13f) § 36 ist in allen Fällen,
in denen die Endbestände im Sinne
des § 36 Absatz 7 noch nicht be-
standskräftig festgestellt sind, in der
folgenden Fassung anzuwenden:

‚§ 36

Endbestände

(1) Auf den Schluss des letzten
Wirtschaftsjahrs, das in dem Veran-
lagungszeitraum endet, für den das
Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), letztmals anzuwenden ist,
werden die Endbestände der Teilbe-
träge des verwendbaren Eigenkapi-
tals ausgehend von den gemäß § 47
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Kör-
perschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.
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April 1999 (BGBl. I S. 817), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)
geändert worden ist, festgestellten
Teilbeträgen gemäß den nachfolgen-
den Absätzen ermittelt.

(2) Die Teilbeträge sind um die
Gewinnausschüttungen, die auf ei-
nem den gesellschaftsrechtlichen
Vorschriften entsprechenden Ge-
winnverteilungsbeschluss für ein ab-
gelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen,
und die in dem in Absatz 1 genannten
Wirtschaftsjahr folgenden Wirt-
schaftsjahr erfolgen, sowie um andere
Ausschüttungen und sonstige Leis-
tungen, die in dem in Absatz 1 ge-
nannten Wirtschaftsjahr erfolgen, zu
verringern. Die Regelungen des Vier-
ten Teils des Körperschaftsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. April 1999 (BGBl. I
S. 817), das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) geändert worden
ist, sind anzuwenden. Der Teilbetrag
im Sinne des § 54 Absatz 11 Satz 1
des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)
geändert worden ist (Teilbetrag, der
einer Körperschaftsteuer in Höhe von
45 Prozent unterlegen hat), erhöht
sich um die Einkommensteile, die
nach § 34 Absatz 12 Satz 2 bis 5 einer
Körperschaftsteuer von 45 vom Hun-
dert unterlegen haben, und der Teil-
betrag, der nach dem 31. Dezember
1998 einer Körperschaftsteuer in
Höhe von 40 vom Hundert ungemil-
dert unterlegen hat, erhöht sich um
die Beträge, die nach § 34 Absatz 12
Satz 6 bis 8 einer Körperschaftsteuer
von 40 vom Hundert unterlegen ha-
ben, jeweils nach Abzug der Körper-
schaftsteuer, der sie unterlegen ha-
ben.

(3) unbesetzt

(4) Ist die Summe der unbelas-
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teten Teilbeträge im Sinne des § 30
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach
Anwendung des Absatzes 2 negativ,
sind diese Teilbeträge zunächst un-
tereinander und danach mit den mit
Körperschaftsteuer belasteten Teilbe-
trägen in der Reihenfolge zu verrech-
nen, in der ihre Belastung zunimmt.

(5) Ist die Summe der unbelas-
teten Teilbeträge im Sinne des § 30
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach
Anwendung des Absatzes 2 nicht ne-
gativ, sind zunächst die Teilbeträge
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1
und 3 in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) zusammenzufassen.
Ein sich aus der Zusammenfassung
ergebender Negativbetrag ist vorran-
gig mit einem positiven Teilbetrag im
Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in
der Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) zu verrechnen. Ein negativer
Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2
Nummer 2 in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) ist vorrangig mit
dem positiven zusammengefassten
Teilbetrag im Sinne des Satzes 1 zu
verrechnen.

(6) Ist einer der belasteten
Teilbeträge negativ, sind diese Teilbe-
träge zunächst untereinander in der
Reihenfolge zu verrechnen, in der ih-
re Belastung zunimmt. Ein sich da-
nach ergebender Negativbetrag min-
dert vorrangig den nach Anwendung
des Absatzes 5 verbleibenden positi-
ven Teilbetrag im Sinne des § 30 Ab-
satz 2 Nummer 2 in der Fassung des
Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034); ein darüber
hinausgehender Negativbetrag min-
dert den positiven zusammengefass-
ten Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1.

(6a) Ein sich nach Anwendung
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der Absätze 1 bis 6 ergebender posi-
tiver Teilbetrag, der einer Körper-
schaftsteuer von 45 Prozent unterle-
gen hat, mindert in Höhe von 5/22
seines Bestands einen nach Anwen-
dung der Absätze 1 bis 6 verbleiben-
den positiven Bestand des Teilbetrags
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2
in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) bis zu dessen Verbrauch. Ein
sich nach Anwendung der Absätze 1
bis 6 ergebender positiver Teilbetrag,
der einer Körperschaftsteuer von
45 Prozent unterlegen hat, erhöht in
Höhe von 27/5 des Minderungsbe-
trags nach Satz 1 den nach Anwen-
dung der Absätze 1 bis 6 verbleiben-
den Bestand des Teilbetrags, der
nach dem 31. Dezember 1998 einer
Körperschaftsteuer von 40 Prozent
ungemildert unterlegen hat. Der nach
Satz 1 abgezogene Betrag erhöht und
der nach Satz 2 hinzugerechnete Be-
trag vermindert den nach Anwen-
dung der Absätze 1 bis 6 verbleiben-
den Bestand des Teilbetrags, der ei-
ner Körperschaftsteuer von
45 Prozent unterlegen hat.

(7) Die Endbestände sind ge-
trennt auszuweisen und werden ge-
sondert festgestellt; dabei sind die
verbleibenden unbelasteten Teilbe-
träge im Sinne des § 30 Absatz 2
Nummer 1 und 3 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert wor-
den ist, in einer Summe auszuweisen.‘

(13g) § 37 Absatz 1 ist in den
Fällen des Absatzes 13f in der folgen-
den Fassung anzuwenden:

‚(1) Auf den Schluss des Wirt-
schaftsjahrs, das dem in § 36 Ab-
satz 1 genannten Wirtschaftsjahr
folgt, wird ein Körperschaftsteuer-
guthaben ermittelt. Das Körper-
schaftsteuerguthaben beträgt 15/55
des Endbestands des mit einer Kör-
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perschaftsteuer von 45 Prozent belas-
teten Teilbetrags zuzüglich 1/6 des
Endbestands des mit einer Körper-
schaftsteuer von 40 Prozent belaste-
ten Teilbetrags.‘“

6. In § 38 Absatz 7 Satz 5 werden die Wörter
„des Absatzes 6 Satz 6“ durch die Wörter
„des Absatzes 6 Satz 7“ ersetzt.

9. u n v e r ä n d e r t

Artikel 3 Artikel 3

Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Nummer 2 werden die Wörter „die
Investitionsbank Hessen,“ gestrichen und die
Wörter „die Landestreuhandstelle Hes-
sen - Bank für Infrastruktur - rechtlich un-
selbständige Anstalt in der Landesbank Hes-
sen-Thüringen Girozentrale“ durch die Wör-
ter „die Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in
der Landesbank Hessen-Thüringen Girozent-
rale“ ersetzt.

1. In § 3 Nummer 2 werden die Wörter „die
Investitionsbank Hessen,“ und die Wörter
„die Wohnungsbauförderungsanstalt
Nordrhein-Westfalen - Anstalt der
NRW.Bank -,“ gestrichen sowie die Wör-
ter „die Landestreuhandstelle Hessen - Bank
für Infrastruktur - rechtlich unselbständige
Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale“ durch die Wörter „die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen -
rechtlich unselbständige Anstalt in der Lan-
desbank Hessen-Thüringen Girozentrale“ er-
setzt.

2. In § 5 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe
„- ABl. EG Nr. L 199 S. 1 -“ durch die An-
gabe „(ABl. L 199 vom 31.7.1985, S. 1)“ er-
setzt.

2. u n v e r ä n d e r t

3. In § 10a Satz 9 wird die Angabe „5 bis 7“
durch die Angabe „5 bis 8“ ersetzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. In § 11 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter
„Die Steuermesszahlen ermäßigen sich auf
56 Prozent“ durch die Wörter „Die Steuer-
messzahl ermäßigt sich auf 56 Prozent“ er-
setzt.

4. u n v e r ä n d e r t

5. § 35a Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t

„Reisegewerbebetrieb im Sinne dieses Ge-
setzes ist ein Gewerbebetrieb, dessen Inhaber
nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
und den dazugehörigen Ausführungsbestim-
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mungen einer Reisegewerbekarte bedarf.“

6. § 35b Absatz 2 Satz 2 und 3 wird wie folgt
gefasst:

6. u n v e r ä n d e r t

„Bei der Feststellung des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes sind die Besteuerungs-
grundlagen so zu berücksichtigen, wie sie
der Festsetzung des Steuermessbetrags für
den Erhebungszeitraum, auf dessen Schluss
der vortragsfähige Gewerbeverlust festge-
stellt wird, zu Grunde gelegt worden sind;
§ 171 Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und § 351 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung sowie § 42 der Finanzgerichtsord-
nung gelten entsprechend. Die Besteue-
rungsgrundlagen dürfen bei der Feststellung
nur insoweit abweichend von Satz 2 berück-
sichtigt werden, wie die Aufhebung, Ände-
rung oder Berichtigung des Gewerbesteuer-
messbescheids ausschließlich mangels Aus-
wirkung auf die Höhe des festzusetzenden
Steuermessbetrags unterbleibt.“

7. § 36 wird wie folgt geändert: 7. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:

aa) u n v e r ä n d e r t

„§ 3 Nummer 2 ist für die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank
Hessen - rechtlich unselbständige
Anstalt in der Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale erstmals
für den Erhebungszeitraum 2009
anzuwenden.“

bb) Folgender Satz wird angefügt: bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Steuerbefreiung nach § 3
Nummer 2 ist für die Investitions-
bank Hessen und die Landestreu-
handstelle Hessen - Bank für Infra-
struktur - rechtlich unselbständige
Anstalt in der Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale letztmals
für den Erhebungszeitraum 2009
anzuwenden.“

„Die Steuerbefreiung nach § 3
Nummer 2 ist für die Investitions-
bank Hessen, für die Wohnungs-
bauförderungsanstalt
Nordrhein-Westfalen - Anstalt
der NRW.Bank und für die Lan-
destreuhandstelle Hessen - Bank
für Infrastruktur - rechtlich unselb-
ständige Anstalt in der Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale -
letztmals für den Erhebungszeit-
raum 2009 anzuwenden.“

b) In Absatz 9 Satz 8 werden die Wörter
„des Artikels 4 des Gesetzes vom
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794)“
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durch die Wörter „des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes])“ ersetzt.

c) Dem Wortlaut des Absatzes 10 wird
folgender Satz vorangestellt:

c) u n v e r ä n d e r t

„§ 35b Absatz 2 Satz 2 und 3 in der
Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) gilt erstmals für
Verluste, für die nach dem ... [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] eine Erklä-
rung zur Feststellung des vortragsfähi-
gen Gewerbeverlustes abgegeben wird.“

Artikel 4 Artikel 4

Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I
S. 386), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I
S. 386), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t

a) Die Angabe zu § 3g wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 3g Ort der Lieferung von Gas, Elektrizität, Wärme oder
Kälte“.

b) Folgende Angabe wird angefügt:

„Anlage 3 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 7)

Liste der Gegenstände im Sinne des § 13b Absatz 2 Num-
mer 7“.

2. § 1a Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t

„(4) Der Erwerber kann auf die An-
wendung des Absatzes 3 verzichten. Als
Verzicht gilt die Verwendung einer dem Er-
werber erteilten Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer gegenüber dem Lie-
ferer. Der Verzicht bindet den Erwerber
mindestens für zwei Kalenderjahre.“

3. In § 3 Absatz 9a Nummer 1 werden nach
dem Semikolon am Ende die Wörter „dies
gilt nicht, wenn der Vorsteuerabzug nach
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§ 15 Absatz 1b ausgeschlossen oder wenn
eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Ab-
satz 6a durchzuführen ist;“ eingefügt.

4. § 3a wird wie folgt geändert: 4. § 3a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„Absätze 2 bis 7“ durch die Wörter
„Absätze 2 bis 8“ ersetzt.

a) u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter
„Absätze 3 bis 7“ durch die Wörter
„Absätze 3 bis 8“ ersetzt.

b) u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t

aa) In Nummer 2 Satz 2 werden die
Wörter „das Satzes 1“ durch die
Wörter „des Satzes 1“ ersetzt.

bb) In Nummer 3 Buchstabe a werden
nach dem abschließenden Komma
folgende Wörter eingefügt:

„an einen Empfänger, der weder
ein Unternehmer ist, für dessen
Unternehmen die Leistung bezo-
gen wird, noch eine nicht unter-
nehmerisch tätige juristische Per-
son, der eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer erteilt wor-
den ist,“.

cc) Folgende Nummer 5 wird ange-
fügt:

„5. Die Einräumung der Eintritts-
berechtigung zu kulturellen,
künstlerischen, wissenschaft-
lichen, unterrichtenden, sport-
lichen, unterhaltenden oder
ähnlichen Veranstaltungen,
wie Messen und Ausstellun-
gen, sowie die damit zusam-
menhängenden sonstigen
Leistungen an einen Unter-
nehmer für dessen Unterneh-
men oder an eine nicht unter-
nehmerisch tätige juristische
Person, der eine Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer er-
teilt worden ist, wird an dem
Ort erbracht, an dem die Ver-
anstaltung tatsächlich durch-
geführt wird.“

d) Absatz 4 Satz 2 Nummer 14 wird wie d) u n v e r ä n d e r t
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folgt gefasst:

„14. die Gewährung des Zugangs zum
Erdgasnetz, zum Elektrizitätsnetz
oder zu Wärme- oder Kältenetzen
und die Fernleitung, die Übertra-
gung oder Verteilung über diese
Netze sowie die Erbringung ande-
rer damit unmittelbar zusammen-
hängender sonstiger Leistungen.“

e) Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 wird wie
folgt gefasst:

„2. eine in Absatz 4 Satz 2 Num-
mer 1 bis 10 bezeichnete sonstige
Leistung an eine im Inland an-
sässige juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder“.

e) Folgender Absatz 8 wird angefügt: f) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

„(8) Erbringt ein Unternehmer ei-
ne Güterbeförderungsleistung, eine im
Zusammenhang mit einer Güterbeförde-
rung stehende Leistung wie Beladen,
Entladen, Umschlagen im Sinne des
§ 3b Absatz 2, eine Arbeit an oder eine
Begutachtung von beweglichen körper-
lichen Gegenständen im Sinne des § 3a
Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe c oder
eine Reisevorleistung im Sinne des § 25
Absatz 1 Satz 5, ist diese Leistung ab-
weichend von Absatz 2 als im
Drittlandsgebiet ausgeführt zu behan-
deln, wenn die Leistung tatsächlich im
Drittlandsgebiet genutzt oder ausgewer-
tet wird.“

„(8) Erbringt ein Unternehmer ei-
ne Güterbeförderungsleistung, ein Be-
laden, Entladen, Umschlagen oder ähn-
liche mit der Beförderung eines Ge-
genstandes im Zusammenhang ste-
hende Leistungen im Sinne des § 3b
Absatz 2, eine Arbeit an beweglichen
körperlichen Gegenständen oder eine
Begutachtung dieser Gegenstände
oder eine Reisevorleistung im Sinne
des § 25 Absatz 1 Satz 5, ist diese Leis-
tung abweichend von Absatz 2 als im
Drittlandsgebiet ausgeführt zu behan-
deln, wenn die Leistung dort genutzt
oder ausgewertet wird. Erbringt ein
Unternehmer eine sonstige Leistung
auf dem Gebiet der Telekommunika-
tion, ist diese Leistung abweichend
von Absatz 1 als im Drittlandsgebiet
ausgeführt zu behandeln, wenn die
Leistung dort genutzt oder ausgewertet
wird. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn die dort genannten Leistungen
in einem der in § 1 Absatz 3 genann-
ten Gebiete tatsächlich ausgeführt
werden.“

5. § 3g wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:ele
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„§ 3g

Ort der Lieferung von Gas, Elektrizität,
Wärme oder Kälte“.

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei einer Lieferung von Gas über das
Erdgasnetz, von Elektrizität oder von
Wärme oder Kälte über Wärme- oder
Kältenetze an einen Unternehmer, des-
sen Haupttätigkeit in Bezug auf den
Erwerb dieser Gegenstände in deren
Lieferung besteht und dessen eigener
Verbrauch dieser Gegenstände von un-
tergeordneter Bedeutung ist, gilt als Ort
dieser Lieferung der Ort, an dem der
Abnehmer sein Unternehmen betreibt.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei einer Lieferung von Gas über
das Erdgasnetz, von Elektrizität
oder von Wärme oder Kälte über
Wärme- oder Kältenetze an andere
als die in Absatz 1 bezeichneten
Abnehmer gilt als Ort der Liefe-
rung der Ort, an dem der Abneh-
mer die Gegenstände tatsächlich
nutzt oder verbraucht.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „wo“
durch die Wörter „an dem“ ersetzt.

6. Nach § 4 Nummer 20 Buchstabe a Satz 2
wird folgender Satz eingefügt:

6. u n v e r ä n d e r t

„Für die Erteilung der Bescheinigung gelten
§ 181 Absatz 1 und 5 der Abgabenordnung
entsprechend.“

7. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. der Gegenstände, die von einem
Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer
im Anschluss an die Einfuhr un-
mittelbar zur Ausführung von in-
nergemeinschaftlichen Lieferun-
gen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b,
§ 6a) verwendet werden; der
Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer
hat zum Zeitpunkt der Einfuhr
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a) seine im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer
oder die im Geltungsbereich
dieses Gesetzes erteilte Um-
satzsteuer-
Identifikationsnummer seines
Fiskalvertreters und

b) die im anderen Mitgliedstaat
erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des
Abnehmers mitzuteilen, so-
wie

c) nachzuweisen, dass die Ge-
genstände zur Beförderung
oder Versendung in das übri-
ge Gemeinschaftsgebiet be-
stimmt sind;“.

b) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. von Erdgas über das Erdgasnetz
oder von Erdgas, das von einem
Gastanker aus in das Erdgasnetz
oder ein vorgelagertes Gaslei-
tungsnetz eingespeist wird, von
Elektrizität oder von Wärme oder
Kälte über Wärme- oder Kältenet-
ze.“

8. § 13b wird wie folgt geändert: 8. § 13b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: aa) u n v e r ä n d e r t

„5. Lieferungen der in § 3g Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Ge-
genstände eines im Ausland
ansässigen Unternehmers un-
ter den Bedingungen des
§ 3g;“.

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am
Ende durch ein Semikolon ersetzt
und werden folgende Nummern 7
und 8 angefügt:

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am
Ende durch ein Semikolon ersetzt
und werden folgende Nummern 7
bis 9 angefügt:

„7. Lieferungen der in der Anla-
ge 3 bezeichneten Gegenstän-
de;

„7. u n v e r ä n d e r t

8. Reinigen von Gebäuden und
Gebäudeteilen. Nummer 1
bleibt unberührt.“

8. Reinigen von Gebäuden und
Gebäudeteilen. Nummer 1
bleibt unberührt;
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9. Lieferungen von Gold mit
einem Feingehalt von min-
destens 325 Tausendstel, in
Rohform oder als Halbzeug
(aus Position 7108 des Zoll-
tarifs) und von Goldplattie-
rungen mit einem Goldfein-
gehalt von mindestens
325 Tausendstel (aus Positi-
on 7109).“

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 5 und 6“ durch die
Wörter „Absatz 2 Nummer 5
bis 7“ ersetzt.

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 5 und 6“ durch die
Wörter „Absatz 2 Nummer 5 bis 7
und 9“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und
werden die Wörter „in den in Ab-
satz 2 Nummer 8 Satz 1 genannten
Fällen schuldet der Leistungsemp-
fänger die Steuer, wenn er ein Un-
ternehmer ist, der Leistungen im
Sinne des Absatzes 2 Nummer 8
Satz 1 erbringt.“ angefügt.

bb) u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t

aa) In Nummer 4 wird das Wort
„oder“ durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt und
das Wort „oder“ angefügt.

cc) Folgende Nummer 6 wird ange-
fügt:

„6. in der Abgabe von Speisen
und Getränken zum Verzehr
an Ort und Stelle (Restaurati-
onsleistung), wenn diese Ab-
gabe an Bord eines Schiffs, in
einem Luftfahrzeug oder in
einer Eisenbahn erfolgt.“

9. § 15 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t

a) Nach Absatz 1a wird folgender Ab-
satz 1b eingefügt:

„(1b) Verwendet der Unter-
nehmer ein Grundstück sowohl für
Zwecke seines Unternehmens als auch
für Zwecke, die außerhalb des Unter-
nehmens liegen, oder für den privaten
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Bedarf seines Personals, ist die Steuer
für die Lieferungen, die Einfuhr und
den innergemeinschaftlichen Erwerb
sowie für die sonstigen Leistungen im
Zusammenhang mit diesem Grundstück
vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen,
soweit sie nicht auf die Verwendung
des Grundstücks für Zwecke des Unter-
nehmens entfällt. Bei Berechtigungen,
für die die Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts über Grundstücke gelten,
und bei Gebäuden auf fremdem Grund
und Boden ist Satz 1 entsprechend an-
zuwenden.“

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz an-
gefügt:

„In den Fällen des Absatzes 1b gelten
die Sätze 1 bis 3 entsprechend.“

10. § 15a wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t

a) Nach Absatz 6 wird folgender Ab-
satz 6a eingefügt:

„(6a) Eine Änderung der Ver-
hältnisse liegt auch bei einer Änderung
der Verwendung im Sinne des § 15 Ab-
satz 1b vor.“

b) Dem Absatz 8 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Dies gilt auch für Wirtschaftsgüter, für
die der Vorsteuerabzug nach § 15 Ab-
satz 1b teilweise ausgeschlossen war.“

11. § 18 Absatz 10 wird wie folgt geändert: 11. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Unternehmer hat für
das Kalenderjahr oder für den kür-
zeren Besteuerungszeitraum eine
Steuererklärung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung nach Maßgabe der
Steuerdaten-Übermittlungsverord-
nung zu übermitteln, in der er die zu
entrichtende Steuer oder den Über-
schuss, der sich zu seinen Gunsten
ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und
§ 17 selbst zu berechnen hat (Steuer-
anmeldung). In den Fällen des § 16
Absatz 3 und 4 ist die Steueranmel-
dung binnen einem Monat nach Ab-
lauf des kürzeren Besteuerungszeit-
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raums zu übermitteln. Auf Antrag
kann das Finanzamt zur Vermeidung
von unbilligen Härten auf eine elekt-
ronische Übermittlung verzichten; in
diesem Fall hat der Unternehmer eine
Steueranmeldung nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck abzugeben
und eigenhändig zu unterschreiben.“

b) Absatz 10 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt
gefasst:

aa) u n v e r ä n d e r t

„a) bei neuen motorbetriebenen Land-
fahrzeugen die erstmalige Ausgabe
von Zulassungsbescheinigungen
Teil II oder die erstmalige Zutei-
lung eines amtlichen Kennzeichens
bei zulassungsfreien Fahrzeugen.
Gleichzeitig sind die in Nummer 2
Buchstabe a bezeichneten Daten
und das zugeteilte amtliche Kenn-
zeichen oder, wenn dieses noch
nicht zugeteilt worden ist, die
Nummer der Zulassungsbescheini-
gung Teil II zu übermitteln,“.

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: bb) u n v e r ä n d e r t

„2. In den Fällen des innergemein-
schaftlichen Erwerbs neuer motor-
betriebener Landfahrzeuge (§ 1b
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und
Absatz 3 Nummer 1) gilt Folgen-
des:

a) Bei der erstmaligen Ausgabe
einer Zulassungsbescheini-
gung Teil II im Inland oder
bei der erstmaligen Zuteilung
eines amtlichen Kennzeichens
für zulassungsfreie Fahrzeuge
im Inland hat der Antragstel-
ler die folgenden Angaben zur
Übermittlung an die Finanz-
behörden zu machen:

aa) den Namen und die An-
schrift des Antragstellers
sowie das für ihn zu-
ständige Finanzamt
(§ 21 der Abgabenord-
nung),

bb) den Namen und die An-
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schrift des Lieferers,

cc) den Tag der Lieferung,

dd) den Tag der ersten Inbe-
triebnahme,

ee) den Kilometerstand am
Tag der Lieferung,

ff) die Fahrzeugart, den
Fahrzeughersteller, den
Fahrzeugtyp und die
Fahrzeug-
Identifizierungsnummer,

gg) den Verwendungszweck.

Der Antragsteller ist zu den
Angaben nach den Doppel-
buchstaben aa und bb auch
dann verpflichtet, wenn er
nicht zu den in § 1a Absatz 1
Nummer 2 und § 1b Absatz 1
genannten Personen gehört
oder wenn Zweifel daran be-
stehen, dass die Eigenschaf-
ten als neues Fahrzeug im
Sinne des § 1b Absatz 3
Nummer 1 vorliegen. Die Zu-
lassungsbehörde darf die Zu-
lassungsbescheinigung Teil II
oder bei zulassungsfreien
Fahrzeugen, die nach § 4 Ab-
satz 2 und 3 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung ein
amtliches Kennzeichen füh-
ren, die Zulassungs-
bescheinigung Teil I erst aus-
händigen, wenn der Antrag-
steller die vorstehenden An-
gaben gemacht hat.

b) Ist die Steuer für den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb
nicht entrichtet worden, hat
die Zulassungsbehörde auf
Antrag des Finanzamts die
Zulassungsbescheinigung
Teil I für ungültig zu erklären
und das amtliche Kennzei-
chen zu entstempeln. Die Zu-
lassungsbehörde trifft die
hierzu erforderlichen Anord-
nungen durch schriftlichen
Verwaltungsakt (Abmel-
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dungsbescheid). Das Finanz-
amt kann die Abmeldung von
Amts wegen auch selbst
durchführen, wenn die Zulas-
sungsbehörde das Verfahren
noch nicht eingeleitet hat.
Satz 2 gilt entsprechend. Das
Finanzamt teilt die durchge-
führte Abmeldung unverzüg-
lich der Zulassungsbehörde
mit und händigt dem Fahr-
zeughalter die vorgeschriebe-
ne Bescheinigung über die
Abmeldung aus. Die Durch-
führung der Abmeldung von
Amts wegen richtet sich nach
dem Verwaltungsverfahrens-
gesetz. Für Streitigkeiten über
Abmeldungen von Amts we-
gen ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben.“

12. Dem § 27 wird folgender Absatz angefügt: 12. Dem § 27 werden folgende Absätze 16
und 17 angefügt:

„(16) § 3 Absatz 9a Nummer 1, § 15
Absatz 1b, § 15a Absatz 6a und 8 Satz 2 in
der Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes]) sind nicht anzuwenden auf Wirt-
schaftsgüter im Sinne des § 15 Absatz 1b,
die auf Grund eines vor dem 1. Januar 2011
rechtswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafft worden sind oder mit deren
Herstellung vor dem 1. Januar 2011 begon-
nen worden ist. Als Beginn der Herstellung
gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei baugeneh-
migungsfreien Gebäuden, für die Bauunter-
lagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in
dem die Bauunterlagen eingereicht werden.“

„(16) § 3 Absatz 9a Nummer 1, § 15
Absatz 1b, § 15a Absatz 6a und 8 Satz 2 in
der Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes]) sind nicht anzuwenden auf Wirt-
schaftsgüter im Sinne des § 15 Absatz 1b,
die auf Grund eines vor dem 1. Januar 2011
rechtswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafft worden sind oder mit deren
Herstellung vor dem 1. Januar 2011 begon-
nen worden ist. Als Beginn der Herstellung
gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei baugeneh-
migungsfreien Gebäuden, für die Bauunter-
lagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in
dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(17) § 18 Absatz 3 in der Fassung des
Artikels ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I
S. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erst-
mals auf Besteuerungszeiträume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2010
enden.“

13. Nach Anlage 2 wird folgende Anlage 3 ange-
fügt:

13. u n v e r ä n d e r t
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„Anlage 3
(zu § 13b Absatz 2 Nummer 7)

Liste der Gegenstände im Sinne des
§ 13b Absatz 2 Nummer 7

Entwurf

Lfd.
Nr.

Warenbezeichnung Zolltarif
(Kapitel, Position,

Unterposition)

1 Granulierte Schlacke (Schlackensand) aus der Eisen- und
Stahlherstellung Unterposition

2618 00 00

2 Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder
und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung

Unterposition 2619 00

3 Schlacken, Aschen und Rückstände (ausgenommen sol-
che der Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen
oder deren Verbindungen enthalten

Position 2620

4 Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen Position 3915

5 Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch
zu Pulver oder Granulat zerkleinert Unterposition

4004 00 00

6 Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas
Unterposition
7001 00 10

7 Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetall-
plattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle
oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der haupt-
sächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen ver-
wendeten Art Position 7112

8 Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke
aus Eisen oder Stahl Position 7204

9 Abfälle und Schrott, aus Kupfer Position 7404

10 Abfälle und Schrott, aus Nickel Position 7503

11 Abfälle und Schrott, aus Aluminium Position 7602

12 Abfälle und Schrott, aus Blei Position 7802

13 Abfälle und Schrott, aus Zink Position 7902

14 Abfälle und Schrott, aus Zinn Position 8002

15 Abfälle und Schrott, aus anderen unedlen Metallen
aus Positionen 8101
bis 8113

16 Abfälle und Schrott, von elektrischen Primärelementen,
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u n v e r ä n d e r t
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“.

Artikel 5 Artikel 5

Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeits-
verordnung

u n v e r ä n d e r t

§ 1 Absatz 1 der Umsatzsteuerzuständig-
keitsverordnung vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3794, 3814), die zuletzt durch Arti-
kel 62a des Gesetzes vom 8. Mai 2008 (BGBl. I
S. 810, 1715) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. In den Nummern 10 und 19 wird jeweils das
Wort „München II“ durch das Wort „Mün-
chen“ ersetzt.

2. In den Nummern 23, 31 und 33 wird jeweils
das Wort „Magdeburg II“ durch das Wort
„Magdeburg“ ersetzt.

Artikel 6 Artikel 6

Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes

Das Investmentsteuergesetz vom
15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676, 2724), das
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Juli
2009 (BGBl. I S. 1959) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

Das Investmentsteuergesetz vom
15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676, 2724), das
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Juli
2009 (BGBl. I S. 1959) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 1. u n v e r ä n d e r t

„(5) Negative Kapitalerträge aus Zwi-
schengewinnen auf Grund des Erwerbs von
während des laufenden Geschäftsjahres des
Investmentvermögens ausgegebenen Antei-
len werden nur berücksichtigt, wenn das In-
vestmentvermögen einen Ertragsausgleich
nach § 9 durchführt.“

2. § 4 wird wie folgt geändert: 2. § 4 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: entfällt
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„§ 32b Absatz 1 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes gilt entsprechend.“

u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 2 Satz 8 wird der abschlie-
ßende Punkt durch ein Semikolon er-
setzt und werden die Wörter „Absatz 5
bleibt unberührt.“ angefügt.

entfällt

c) In Absatz 3 werden die Wörter „sind bei
der Anrechnung“ durch die Wörter
„sind vorbehaltlich des Absatzes 5 bei
der Anrechnung“ ersetzt.

entfällt

d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt:

entfällt

„Die nach Absatz 5 anrechenbare deut-
sche Steuer ist in den Geschäftsjahren
nicht als Werbungskosten abziehbar, für
die das Investmentvermögen die Be-
kanntmachung nach § 5 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe f Doppelbuchsta-
be gg vornimmt.“

e) Folgender Absatz 5 wird angefügt: entfällt

„(5) Bei der Steuerfestsetzung ist
auf Antrag des unbeschränkt Einkom-
men- oder Körperschaftsteuerpflichti-
gen Absatz 3 nicht anzuwenden, soweit
ausgeschüttete oder ausschüttungsglei-
che Erträge aus einem ausländischen
Investmentanteil ausländische Einkünfte
im Sinne des Absatzes 2 Satz 7 enthal-
ten. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte von einem ausländischen Staat
erhobene und keinem Ermäßigungsan-
spruch unterliegende und die nach ei-
nem Doppelbesteuerungsabkommen als
gezahlt geltende ausländische Steuer ist
auf die deutsche Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer anzurechnen, die auf
diese ausländischen Einkünfte entfällt.
Auf die nach Anwendung des Satzes 2
verbleibende deutsche Einkommen-
oder Körperschaftsteuer ist die deut-
sche Steuer nach Absatz 2 Satz 7, soweit
sie keinem Ermäßigungsanspruch nach
einem Doppelbesteuerungsabkommen
oder anderen Vorschriften unterliegt
oder dem ausländischen Investment-
vermögen in seinem Sitzstaat nicht zu
erstatten ist, nach Maßgabe des § 36
Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes
anzurechnen. Die Anrechnung ist bei
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dem Anleger vorzunehmen,

1. dem die ausgeschütteten oder aus-
schüttungsgleichen Erträge, die
ausländische Einkünfte im Sinne
des § 4 Absatz 2 Satz 7 enthalten,
zufließen oder als zugeflossen gel-
ten und

2. der in dem Geschäftsjahr, in dem
die mit deutscher Ertragsteuer be-
lasteten Erträge dem Investment-
vermögen zugeflossen sind, Anle-
ger des Investmentvermögens war;
war der Anleger nicht während des
ganzen Geschäftsjahrs des Invest-
mentvermögens Anleger, ist die
Anrechnung nur mit dem Anteil
möglich, der der anteiligen Besitz-
zeit des Anlegers bezogen auf das
ganze Geschäftsjahr entspricht.

Der Steuerpflichtige hat den Antrag auf
die erweiterte Anrechnung nach diesem
Absatz bei dem für seine Einkommen-
oder Körperschaftsteuerfestsetzung zu-
ständigen Finanzamt im Rahmen seiner
Veranlagung zu stellen; er hat die An-
legerstellung nach Satz 4 Nummer 2
nachzuweisen.“

3. § 5 wird wie folgt geändert: 3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:

aaa) Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. die Investmentgesell-
schaft den Anlegern
bei jeder Ausschüt-
tung bezogen auf ei-
nen Investmentanteil
mit Angabe der
Wertpapierkenn-
nummer ISIN des In-
vestmentvermögens
und des Zeitraums,
auf den sich die An-
gaben beziehen, fol-
gende Besteuerungs-
grundlagen in deut-
scher Sprache be-
kannt macht:

„1. die Investmentgesell-
schaft den Anlegern
bei jeder Ausschüt-
tung bezogen auf ei-
nen Investmentanteil
unter Angabe der
Wertpapieridentifi-
kationsnummer
ISIN des Investment-
vermögens und des
Zeitraums, auf den
sich die Angaben be-
ziehen, folgende Be-
steuerungsgrundlagen
in deutscher Sprache
bekannt macht:
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a) den Betrag der
Ausschüttung
(mit mindestens
vier Nachkom-
mastellen) sowie
die in der Aus-
schüttung ent-
haltenen aus-
schüttungsglei-
chen Erträge
der Vorjahre,

a) den Betrag der
Ausschüttung
(mit mindestens
vier Nachkom-
mastellen) sowie

aa) in der
Ausschüt-
tung ent-
haltene
ausschüt-
tungsgleic
he Erträge
der Vor-
jahre,

bb) in der
Ausschüt-
tung ent-
haltene
Substanz-
beträge,

b) den Betrag der
ausgeschütteten
Erträge (mit
mindestens vier
Nachkomma-
stellen),

b) u n v e r ä n -
d e r t

c) die in den aus-
geschütteten Er-
trägen enthalte-
nen

c) u n v e r ä n -
d e r t

aa) Erträge im
Sinne des
§ 2 Ab-
satz 2
Satz 1 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 1
des Kör-
perschaftst
euergesetze
s oder § 3
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Num-
mer 40 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes,

bb) Veräuße-
rungsgewin
ne im Sin-
ne des § 2
Absatz 2
Satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 2
des Kör-
perschaftst
euergesetze
s oder § 3
Num-
mer 40 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes,

cc) Erträge im
Sinne des
§ 2 Ab-
satz 2a,

dd) steuerfreie
Veräuße-
rungsgewin
ne im Sin-
ne des § 2
Absatz 3
Nummer 1
Satz 1 in
der am 31.
Dezember
2008 an-
zuwenden-
den Fas-
sung,

ee) Erträge im
Sinne des
§ 2 Ab-
satz 3
Nummer 1
Satz 2 in
der am 31.
Dezember
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2008 an-
zuwenden-
den Fas-
sung, so-
weit die Er-
träge nicht
Kapitaler-
träge im
Sinne des
§ 20 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes
sind,

ff) steuerfreie
Veräuße-
rungsgewin
ne im Sin-
ne des § 2
Absatz 3 in
der ab 1.
Januar
2009 an-
zuwenden-
den Fas-
sung,

gg) Einkünfte
im Sinne
des § 4 Ab-
satz 1,

hh) in Doppel-
buchstabe
gg enthal-
tene Ein-
künfte, die
nicht dem
Progressi-
onsvorbeha
lt unterlie-
gen,

ii) Einkünfte
im Sinne
des § 4 Ab-
satz 2, für
die kein
Abzug
nach Ab-
satz 4 vor-
genommen
wurde,
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jj) in Doppel-
buchstabe
ii enthalte-
ne Ein-
künfte, auf
die § 2 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 1
und 2 des
Körper-
schaftsteu-
ergesetzes
oder § 3
Num-
mer 40 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes an-
zuwenden
ist,

kk) in Doppel-
buchstabe
ii enthalte-
ne Ein-
künfte im
Sinne des
§ 4 Ab-
satz 2, die
nach einem
Abkommen
zur Ver-
meidung
der Dop-
pelbesteuer
ung zur
Anrech-
nung einer
als gezahlt
geltenden
Steuer auf
die Ein-
kommenste
uer oder
Körper-
schaftsteu-
er berech-
tigen,
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ll) in Doppel-
buchstabe
kk enthal-
tene Ein-
künfte, auf
die § 2 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 1
und 2 des
Körper-
schaftsteu-
ergesetzes
oder § 3
Num-
mer 40 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes an-
zuwenden
ist,

d) den zur Anrech-
nung von Kapi-
talertragsteuer
berechtigenden
Teil der Aus-
schüttung

d) u n v e r ä n -
d e r t

aa) im Sinne
des § 7 Ab-
satz 1 und
2,

bb) im Sinne
des § 7 Ab-
satz 3,

cc) im Sinne
des § 7 Ab-
satz 1
Satz 5, so-
weit in
Doppel-
buchstabe
aa enthal-
ten,

e) (weggefallen) e) u n v e r ä n -
d e r t

f) den Betrag der
ausländischen

f) den Betrag der
ausländischen
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Steuer, der auf
die in den aus-
geschütteten Er-
trägen enthalte-
nen Einkünfte
im Sinne des § 4
Absatz 2 entfällt
und

Steuer, der auf
die in den aus-
geschütteten Er-
trägen enthalte-
nen Einkünfte
im Sinne des § 4
Absatz 2 entfällt
und

aa) der nach
§ 4 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 32d
Absatz 5
oder § 34c
Absatz 1
des Ein-
kommenste
uergesetzes
oder einem
Abkommen
zur Ver-
meidung
der Dop-
pelbesteuer
ung anre-
chenbar ist,
wenn kein
Abzug
nach § 4
Absatz 4
vorge-
nommen
wurde,

aa) u n v e r -
ä n d e r t

bb) in Doppel-
buchstabe
aa enthal-
ten ist und
auf Ein-
künfte ent-
fällt, auf
die § 2 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 1
und 2 des
Körper-

bb) u n v e r -
ä n d e r t
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schaftsteu-
ergesetzes
oder § 3
Num-
mer 40 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes an-
zuwenden
ist,

cc) der nach
§ 4 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 34c
Absatz 3
des Ein-
kommenste
uergesetzes
abziehbar
ist, wenn
kein Abzug
nach § 4
Absatz 4
dieses Ge-
setzes vor-
genommen
wurde,

cc) u n v e r -
ä n d e r t

dd) in Doppel-
buchstabe
cc enthal-
ten ist und
auf Ein-
künfte ent-
fällt, auf
die § 2 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 1
und 2 des
Körper-
schaftsteu-
ergesetzes
oder § 3
Num-
mer 40 des
Einkom-

dd) u n v e r -
ä n d e r t
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mensteuerg
esetzes an-
zuwenden
ist,

ee) der nach
einem Ab-
kommen
zur Ver-
meidung
der Dop-
pelbesteuer
ung als ge-
zahlt gilt
und nach
§ 4 Ab-
satz 2 in
Verbin-
dung mit
diesem
Abkommen
anrechen-
bar ist,

ee) u n v e r -
ä n d e r t

ff) in Doppel-
buchstabe
ee enthal-
ten ist und
auf Ein-
künfte ent-
fällt, auf
die § 2 Ab-
satz 2 die-
ses Geset-
zes in Ver-
bindung
mit § 8b
Absatz 1
und 2 des
Körper-
schaftsteu-
ergesetzes
oder § 3
Num-
mer 40 des
Einkom-
mensteuerg
esetzes an-
zuwenden
ist,

ff) u n v e r -
ä n d e r t

gg) die in Dop-
pelbuchsta
be aa ent-

entfälltele
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haltene
nach § 4
Absatz 5
Satz 3 er-
weitert an-
rechenbare
Steuer,

g) den Betrag der
Absetzungen für
Abnutzung oder
Substanzverrin-
gerung,

g) u n v e r ä n -
d e r t

h) die im Ge-
schäftsjahr ge-
zahlte Quellen-
steuer, vermin-
dert um die er-
stattete Quellen-
steuer des Ge-
schäftsjahres
oder früherer
Geschäftsjahre,

h) u n v e r ä n -
d e r t

i) den Betrag der
nach § 3 Ab-
satz 3 Satz 2
Nummer 2
nichtabziehba-
ren Werbungs-
kosten;“.

i) u n v e r ä n -
d e r t

bbb) In Nummer 3 Satz 1 wer-
den vor den Wörtern
„§ 323 des Handelsgesetz-
buchs“ die Wörter „die
Bescheinigung muss eine
Aussage enthalten, ob in
die Ermittlung der Anga-
ben Werte aus einem Er-
tragsausgleich eingegan-
gen sind;“ eingefügt.

bbb) u n v e r ä n d e r t

bb) Folgender Satz wird angefügt: entfällt

„Liegt die in Satz 1 Nummer 1
Buchstabe f Doppelbuchstabe gg
genannte Angabe nicht vor, findet
§ 4 Absatz 5 keine Anwendung.“

b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t

„§ 2 Absatz 2 und § 4 Absatz 1 sind je-
weils nur anzuwenden, wenn die In-
vestmentgesellschaft die entsprechen-
den Teile des Aktiengewinns bewer-
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tungstäglich veröffentlicht.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t

aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und
folgende Wörter werden angefügt:

„dabei ist anzugeben, ob bei der
Ermittlung des Zwischengewinns
nach § 9 Satz 2 verfahren wurde.“

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sind die Voraussetzungen des
Satzes 1 nicht erfüllt, sind
6 Prozent des Entgelts für die
Rückgabe oder Veräußerung des
Investmentanteils anzusetzen; ne-
gative Kapitalerträge aus Zwi-
schengewinnen auf Grund des Er-
werbs von während des laufenden
Geschäftsjahres des Investment-
vermögens ausgegebenen Anteilen
werden nicht berücksichtigt.“

4. § 7 wird wie folgt geändert: 4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a
wird wie folgt gefasst:

aa) Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a
wird wie folgt gefasst:

„a) inländische Kapitalerträge im
Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 3 sowie
Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes und von inländischen
Investmentgesellschaften
ausgeschüttete Erträge aus der
Vermietung und Verpachtung
von im Inland belegenen
Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie
ausgeschüttete Gewinne aus
privaten Veräußerungsge-
schäften mit im Inland bele-
genen Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten;
Absatz 3 bleibt unberührt“.

„a) inländische Kapitalerträge im
Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 sowie
Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes und von inländischen
Investmentgesellschaften
ausgeschüttete Erträge aus der
Vermietung und Verpachtung
von im Inland belegenen
Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie
ausgeschüttete Gewinne aus
privaten Veräußerungsge-
schäften mit im Inland bele-
genen Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten;
Absatz 3 bleibt unberührt“.

bb) Folgende Sätze werden angefügt: bb) u n v e r ä n d e r t

„§ 4 Absatz 5 ist nicht anzuwen-
den. Soweit die ausgeschütteten
Erträge Kapitalerträge im Sinne
des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 6 und 8 bis 12 des Einkom-
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mensteuergesetzes enthalten, hat
die inländische auszahlende Stelle
§ 43 Absatz 2 Satz 3 bis 8 des Ein-
kommensteuergesetzes anzuwen-
den.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Von den ausgeschütteten und
ausschüttungsgleichen Erträgen eines
inländischen Investmentvermögens
wird ein Steuerabzug in Höhe von
25 Prozent vorgenommen, soweit

„(3) Von den ausgeschütteten und
ausschüttungsgleichen Erträgen eines
inländischen Investmentvermögens
wird ein Steuerabzug in Höhe von
25 Prozent vorgenommen, soweit

1. inländische Erträge im Sinne des
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
sowie Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes oder

1. u n v e r ä n d e r t

2. Erträge aus der Vermietung und
Verpachtung von im Inland bele-
genen Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie Ge-
winne aus privaten Veräußerungs-
geschäften mit im Inland belege-
nen Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten

2. u n v e r ä n d e r t

enthalten sind. Von den für den Steuer-
abzug von Kapitalerträgen geltenden
Vorschriften des Einkommensteuerge-
setzes sind auf Erträge nach Satz 1
Nummer 1 die für Kapitalerträge im
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und Satz 2 und auf Erträge nach
Satz 1 Nummer 2 die für Kapitalerträge
im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1
Nummer 7 und Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes geltenden Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes entspre-
chend anzuwenden. Absatz 4 Satz 2, 4
und 5 gilt entsprechend.“

enthalten sind. Von den für den Steuer-
abzug von Kapitalerträgen geltenden
Vorschriften des Einkommensteuerge-
setzes sind auf Erträge nach Satz 1
Nummer 1 die für Kapitalerträge im
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes und auf Erträge nach Satz 1
Nummer 2 die für Kapitalerträge im
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 7 und Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden. Absatz 4
Satz 2, 4 und 5 gilt entsprechend.“

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t

„§ 43 Absatz 2 Satz 2 und § 44a des
Einkommensteuergesetzes sowie § 7
Absatz 1 Satz 5 dieses Gesetzes sind
nicht anzuwenden.“

d) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t

„Bei Kapitalerträgen im Sinne des Ab-
satzes 3 Satz 1 Nummer 2 und in den
Fällen des Absatzes 4 Satz 2, in denen
keine Ausnahme oder Abstandnahme
vom Steuerabzug möglich ist, hat das
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inländische Kredit- oder Finanzdienst-
leistungsinstitut im Sinne des § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes, das den
Investmentanteil im Zeitpunkt des Zu-
fließens der Kapitalerträge verwahrt,
§ 44b Absatz 6 Satz 1, 2 und 4 des Ein-
kommensteuergesetzes entsprechend
anzuwenden.“

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Verwahrt ein inländisches
Kreditinstitut oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut im Sinne des § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes den
Investmentanteil in dem Zeitpunkt, in
dem die Kapitalerträge im Sinne des
Absatzes 4 einem Gläubiger, der als
Körperschaft weder Sitz noch Ge-
schäftsleitung oder der als natürliche
Person weder Wohnsitz noch ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
als zugeflossen gelten, in einem auf
den Namen des Gläubigers der Kapi-
talerträge lautenden Depot, ist das
Verfahren nach Absatz 5 Satz 1 ent-
sprechend anzuwenden. Wird der In-
vestmentanteil in dem Zeitpunkt, in
dem die Kapitalerträge im Sinne des
Absatzes 4 einem Gläubiger, der als
Körperschaft weder Sitz noch Ge-
schäftsleitung oder der als natürliche
Person weder Wohnsitz noch ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
als zugeflossen gelten, in einem auf
den Namen des Gläubigers der Kapi-
talerträge lautenden Depot eines aus-
ländischen Kreditinstituts oder Fi-
nanzdienstleistungsinstituts ver-
wahrt, hat die inländische Invest-
mentgesellschaft auf Antrag die ein-
behaltene Kapitalertragsteuer zu er-
statten. Die inländische Investment-
gesellschaft hat sich von dem auslän-
dischen Kreditinstitut oder Finanz-
dienstleistungsinstitut versichern zu
lassen, dass der Gläubiger der Kapi-
talerträge nach den Depotunterlagen
als Körperschaft weder Sitz noch Ge-
schäftsleitung oder als natürliche
Person weder Wohnsitz noch ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.
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Das Verfahren nach den Sätzen 1
bis 3 ist auf den Steuerabzug von Er-
trägen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1
Nummer 2 entsprechend anzuwen-
den, soweit die Erträge einem Anle-
ger zufließen oder als zugeflossen gel-
ten, der eine nach den Rechtsvor-
schriften eines Mitgliedstaates der
EU oder des EWR gegründete Gesell-
schaft im Sinne des Artikels 54 des
Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union oder des Arti-
kels 34 des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum mit Sitz
und Ort der Geschäftsleitung inner-
halb des Hoheitsgebietes eines dieser
Staaten ist, und der einer Körper-
schaft im Sinne des § 5 Absatz 1
Nummer 3 des Körperschaftsteuerge-
setzes vergleichbar ist; soweit es sich
um eine nach den Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaates des EWR ge-
gründete Gesellschaft oder eine Ge-
sellschaft mit Ort und Geschäftslei-
tung in diesem Staat handelt, ist zu-
sätzlich Voraussetzung, dass mit die-
sem Staat ein Amtshilfeabkommen
besteht.“

5. In § 8 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„Rückgabe oder Veräußerung“ durch die
Wörter „Rückgabe, Veräußerung oder Ent-
nahme“ ersetzt.

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„Rückgabe oder Veräußerung“
durch die Wörter „Rückgabe, Ver-
äußerung oder Entnahme“ ersetzt.

b) Nach Absatz 5 Satz 5 wird folgender
Satz eingefügt:

„Des Weiteren ist der Veräußerungs-
gewinn um die während der Besitz-
zeit des Anlegers zugeflossene Sub-
stanzauskehrung sowie um die Beträ-
ge zu erhöhen, die während der Be-
sitzzeit aufgrund der Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringe-
rung im Sinne des § 3 Absatz 3 Satz 1
steuerfrei ausgeschüttet wurden.“

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) § 15b des Einkommensteu-
ergesetzes ist auf Verluste aus der
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Rückgabe, Veräußerung oder Ent-
nahme von Investmentanteilen sowie
auf Verluste durch Ansatz des niedri-
geren Teilwerts bei Investmentantei-
len sinngemäß anzuwenden.“

6. § 9 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t

a) Das Wort „Anteilscheine“ wird durch
das Wort „Anteile“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Einnahmen und Zwischengewinne
im Sinne des § 1 Absatz 4 sind bei An-
wendung eines Ertragsausgleichsverfah-
rens um die hierauf entfallenden Teile
des Ausgabepreises für ausgegebene
Anteile zu erhöhen.“

7. § 14 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Als ausschüttungsgleiche Erträge sind
auch die nicht bereits zu versteuernden
angewachsenen Erträge des übertragen-
den Sondervermögens zu behandeln.“

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) In dem neuen Satz 2 werden die
Wörter „Die vorstehenden Sätze
sind“ durch die Wörter „Satz 1 ist“
ersetzt.

c) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

„(8) Die gleichzeitige Übertragung
aller Vermögensgegenstände mehrerer
Sondervermögen, Teilgesellschaftsver-
mögen oder Investmentaktiengesell-
schaften auf dasselbe Sondervermögen
oder Teilgesellschaftsvermögen oder
dieselbe Investmentaktiengesellschaft
ist zulässig.“

8. Dem § 16 werden folgende Sätze angefügt: 8. u n v e r ä n d e r t

„§ 15 Absatz 1 Satz 5 ist entsprechend an-
zuwenden. § 15 Absatz 1 Satz 6 ist in Fällen
des § 17a entsprechend anzuwenden. Für
ausländische Spezial-Investmentvermögen
mit mindestens einem inländischen Anleger
hat die ausländische Investmentgesellschaft
dem Bundeszentralamt für Steuern innerhalb
von vier Monaten nach Ende des Geschäfts-

ele
ktr

on
isc

he
 V

or
ab

-F
as

su
ng

*

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.



Drucksache 17/3449 -88- Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

jahres eine Bescheinigung eines zur ge-
schäftsmäßigen Hilfeleistung befugten Be-
rufsträgers im Sinne des § 3 des Steuerbera-
tungsgesetzes, einer behördlich anerkannten
Wirtschaftsprüfungsstelle oder einer ver-
gleichbaren Stelle vorzulegen, aus der her-
vorgeht, dass die Angaben nach den Regeln
des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.
Fasst das ausländische Spezial-
Investmentvermögen innerhalb von vier Mo-
naten nach Ende des Geschäftsjahres einen
Ausschüttungsbeschluss, beginnt die Frist
nach Satz 6 erst mit dem Tage des Ausschüt-
tungsbeschlusses.“

9. § 17a wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 4
bis 6“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 4
bis 6 und 8“ ersetzt.

b) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 14 Absatz 7 Satz 2 und Absatz 8 gilt
entsprechend; dies gilt bei § 14 Ab-
satz 7 Satz 2 nicht für die Übertragung
aller Vermögensgegenstände eines Son-
dervermögens auf ein anderes Sonder-
vermögen.“

10. § 18 wird wie folgt geändert: 10. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 15
Abs. 1 Satz 5“ durch die Wörter „§ 15
Absatz 1 Satz 7 und 8“ ersetzt.

a) u n v e r ä n d e r t

b) Folgender Absatz 19 wird angefügt: b) Folgender Absatz 19 wird angefügt:

„(19) § 4 Absatz 1 und § 16 in
der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) sind erstmals für
Geschäftsjahre anzuwenden, die nach
dem ... [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] enden. § 4 Absatz 2 bis 5 so-
wie § 5 Absatz 1 mit Ausnahme des
Satzes 1 Nummer 3 Satz 1 und Absatz 3
in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. … [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes]) sind erst-
mals für Geschäftsjahre anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2010 be-
ginnen. § 5 Absatz 2 ist erstmals für Er-
träge anzuwenden, die dem Anleger

„(19) § 4 Absatz 1 und § 16 in
der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) sind erstmals für
Geschäftsjahre anzuwenden, die nach
dem ... [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] enden. § 5 Absatz 1 mit Aus-
nahme des Satzes 1 Nummer 3 Satz 1
und Absatz 3 in der Fassung des Arti-
kels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle
des vorliegenden Änderungsgesetzes])
ist erstmals für Geschäftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember
2010 beginnen. § 5 Absatz 2 ist erst-
mals für Erträge anzuwenden, die dem
Anleger nach dem … [einsetzen: Tag
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nach dem … [einsetzen: Tag des Kabi-
nettbeschlusses des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] zufließen oder als zuge-
flossen gelten. Investmentgesellschaf-
ten, die bei der erstmaligen Ausgabe
von Anteilen entschieden haben, von
einer Ermittlung und Veröffentlichung
des Aktiengewinns abzusehen, können
abweichend von § 5 Absatz 2 Satz 3
hierüber erneut entscheiden. Diese Ent-
scheidung wird für die erstmalige An-
wendung des § 5 Absatz 2 Satz 4 in der
Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) nur berücksichtigt,
wenn die erstmalige Veröffentlichung
des Aktiengewinns bis spätestens
zum … [einsetzen: Datum desjenigen
Tages des zweiten auf den Monat des
Kabinettbeschlusses folgenden Kalen-
dermonats, dessen Zahl mit der des
Tags des Kabinettbeschlusses überein-
stimmt, oder wenn es einen solchen Ka-
lendertag nicht gibt, Datum des ersten
Tages des darauffolgenden Kalender-
monats] erfolgt. Bei der erstmaligen
Veröffentlichung ist von einem Aktien-
gewinn von Null auszugehen. § 7 Ab-
satz 1 und 3 bis 5 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals auf Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Anleger
nach dem ... [einsetzen: Tag nach der
Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] zufließen oder als zuge-
flossen gelten.“

des Kabinettbeschlusses des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] zufließen oder
als zugeflossen gelten. Investmentge-
sellschaften, die bei der erstmaligen
Ausgabe von Anteilen entschieden ha-
ben, von einer Ermittlung und Veröf-
fentlichung des Aktiengewinns abzuse-
hen, können abweichend von § 5 Ab-
satz 2 Satz 3 hierüber erneut entschei-
den. Diese Entscheidung wird für die
erstmalige Anwendung des § 5 Absatz 2
Satz 4 in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) nur
berücksichtigt, wenn die erstmalige
Veröffentlichung des Aktiengewinns bis
spätestens zum … [einsetzen: Datum
desjenigen Tages des zweiten auf den
Monat des Kabinettbeschlusses folgen-
den Kalendermonats, dessen Zahl mit
der des Tags des Kabinettbeschlusses
übereinstimmt, oder wenn es einen sol-
chen Kalendertag nicht gibt, Datum des
ersten Tages des darauffolgenden Ka-
lendermonats] erfolgt. Bei der erstmali-
gen Veröffentlichung ist von einem Ak-
tiengewinn von Null auszugehen. § 7
Absatz 1 und 4 bis 6 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals auf Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Anleger
nach dem ... [einsetzen: Tag nach der
Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] zufließen oder als zuge-
flossen gelten. § 7 Absatz 3 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals für
Geschäftsjahre des Investmentver-
mögens anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2010 beginnen.“

Artikel 7 Artikel 7

Änderung des Außensteuergesetzes Änderung des Außensteuergesetzes

Das Außensteuergesetz vom 8. September Das Außensteuergesetz vom 8. September
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1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I
S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I
S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Nach § 8 Absatz 3 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

1. Nach § 8 Absatz 3 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„In die Belastungsberechnung sind Ansprü-
che des unbeschränkt Steuerpflichtigen oder
einer ausländischen Gesellschaft gegenüber
dem Staat oder dem Gebiet der ausländi-
schen Gesellschaft auf Erstattung oder An-
rechnung der Ertragsteuern einzubeziehen,
die von der ausländischen Gesellschaft ge-
zahlt wurden.“

„In die Belastungsberechnung sind Ansprü-
che einzubeziehen, die der Staat oder das
Gebiet der ausländischen Gesellschaft im
Fall einer Gewinnausschüttung der auslän-
dischen Gesellschaft dem unbeschränkt
Steuerpflichtigen oder einer anderen Ge-
sellschaft, an der der Steuerpflichtige di-
rekt oder indirekt beteiligt ist, gewährt.“

2. In § 10 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgen-
der Satz eingefügt:

„In den Fällen des § 8 Absatz 3 Satz 2 sind
die Steuern um die dort bezeichneten An-
sprüche des unbeschränkt Steuerpflichti-
gen oder einer anderen Gesellschaft, an
der der Steuerpflichtige direkt oder indi-
rekt beteiligt ist, zu kürzen.“

2. Dem § 20 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

3. u n v e r ä n d e r t

„Das gilt nicht, soweit in der ausländischen
Betriebsstätte Einkünfte anfallen, die nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a als
Zwischeneinkünfte steuerpflichtig wären.“

3. Dem § 21 wird folgender Absatz 19 ange-
fügt:

4. Dem § 21 wird folgender Absatz 19 ange-
fügt:

„(19) § 8 Absatz 3 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erst-
mals anzuwenden

„(19) § 8 Absatz 3 und § 10 Absatz 1
Satz 3 in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes]) sind erstmals anzuwenden

1. für die Einkommen- und Körperschaft-
steuer für den Veranlagungszeitraum,

1. u n v e r ä n d e r t

2. für die Gewerbesteuern für den Erhe-
bungszeitraum,

2. u n v e r ä n d e r t

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem
31. Dezember 2010 beginnt. § 20 Absatz 2 in
der Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem
31. Dezember 2010 beginnt. § 20 Absatz 2 in
der Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
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gesetzes]) ist in allen Fällen anzuwenden, in
denen die Einkommensteuer noch nicht be-
standskräftig festgesetzt ist.“

gesetzes]) ist in allen Fällen anzuwenden, in
denen die Einkommensteuer noch nicht be-
standskräftig festgesetzt ist.“

Artikel 8 Artikel 8

Änderung des Zerlegungsgesetzes u n v e r ä n d e r t

Das Zerlegungsgesetz vom 6. August 1998
(BGBl. I S. 1998), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 20. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2850) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Dem § 1 Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Auszahlungsbeträge des Körperschaftsteu-
erguthabens mindern und Körperschaft-
steuererhöhungsbeträge erhöhen die Körper-
schaftsteuer im Sinne des Satzes 1.“

2. In § 1a Absatz 1 werden nach den Wörtern
„zu veranlagen sind,“ die Wörter „einer Fi-
nanzbehörde die örtliche Zuständigkeit über-
tragen worden ist,“ eingefügt.

3. In § 2 Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe „§ 37
Abs. 6 Satz 2“ durch die Wörter „§ 37 Ab-
satz 6 Satz 3“ ersetzt.

Artikel 9 Artikel 9

Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2474)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2474)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu
§ 31b wie folgt gefasst:

1. u n v e r ä n d e r t

„§ 31b Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Ter-
rorismusfinanzierung“.

2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Das Bundesministerium der
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Finanzen wird ermächtigt, zur Siche-
rung der Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung und zur Vermeidung einer Dop-
pelbesteuerung oder doppelten Nichtbe-
steuerung mit Zustimmung des Bundes-
rates Rechtsverordnungen zur Umset-
zung von Konsultationsvereinbarungen
zu erlassen. Konsultationsvereinbarun-
gen nach Satz 1 sind einvernehmliche
Vereinbarungen der zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten eines Doppel-
besteuerungsabkommens mit dem Ziel,
Einzelheiten der Durchführung eines
solchen Abkommens zu regeln, insbe-
sondere Schwierigkeiten oder Zweifel,
die bei der Auslegung oder Anwendung
des jeweiligen Abkommens bestehen,
zu beseitigen.“

3. In § 3 Absatz 4 wird das Wort „Zollkode-
xes“ durch die Wörter „Zollkodexes und
Verspätungsgelder nach § 22a Absatz 5
des Einkommensteuergesetzes“ ersetzt.

3. § 31b wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t

„§ 31b

Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung

Die Offenbarung der nach § 30 ge-
schützten Verhältnisse des Betroffenen ist
zulässig, soweit sie der Durchführung eines
Strafverfahrens wegen einer Straftat nach
§ 261 des Strafgesetzbuchs, der Bekämpfung
der Terrorismusfinanzierung im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes oder
der Durchführung eines Bußgeldverfahrens
im Sinne des § 17 des Geldwäschegesetzes
gegen Verpflichtete im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 9 bis 12 des Geldwäschege-
setzes dient. Die Finanzbehörden haben Tat-
sachen, die darauf schließen lassen, dass eine
Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs oder
eine Terrorismusfinanzierung im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes began-
gen oder versucht wurde oder wird, unver-
züglich den zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörden und in Kopie dem Bundeskriminal-
amt - Zentralstelle für Verdachtsanzeigen -
mitzuteilen. Tatsachen, die darauf schließen
lassen, dass eine Ordnungswidrigkeit im
Sinne des § 17 des Geldwäschegesetzes
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durch einen Verpflichteten im Sinne des § 2
Absatz 1 Nummer 9 bis 12 des Geldwäsche-
gesetzes begangen wurde oder wird, sind un-
verzüglich der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde mitzuteilen.“

4. § 55 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 werden
die Wörter „einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts“ durch die Wörter
„einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „von
Körperschaften des öffentlichen
Rechts“ durch die Wörter „von juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts“ ersetzt.

5. § 58 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t

a) In Nummer 1 werden die Wörter „eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts“
durch die Wörter „eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts“ ersetzt.

b) In den Nummern 2, 3 und 4 werden je-
weils die Wörter „einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts“ durch die Wör-
ter „einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts“ ersetzt.

6. § 146 Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t

„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1
kann die zuständige Finanzbehörde auf
schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen
bewilligen, dass elektronische Bücher und
sonstige erforderliche elektronische Auf-
zeichnungen oder Teile davon außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes geführt
und aufbewahrt werden können. Vorausset-
zung ist, dass

1. der Steuerpflichtige der zuständigen Fi-
nanzbehörde den Standort des Datenve-
rarbeitungssystems und bei Beauftra-
gung eines Dritten dessen Namen und
Anschrift mitteilt,

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den
§§ 90, 93, 97, 140 bis 147 und 200 Ab-
satz 1 und 2 ergebenden Pflichten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist,

3. der Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 in
vollem Umfang möglich ist und
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4. die Besteuerung hierdurch nicht beein-
trächtigt wird.

Werden der Finanzbehörde Umstände be-
kannt, die zu einer Beeinträchtigung der Be-
steuerung führen, hat sie die Bewilligung zu
widerrufen und die unverzügliche Rückver-
lagerung der elektronischen Bücher und
sonstigen erforderlichen elektronischen Auf-
zeichnungen in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes zu verlangen. Eine Änderung der
unter Satz 2 Nummer 1 benannten Umstände
ist der zuständigen Finanzbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen.“

7. § 170 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 8. u n v e r ä n d e r t

„Dies gilt nicht für Verbrauchsteuern, ausge-
nommen die Energiesteuer auf Erdgas und
die Stromsteuer.“

8. In § 289 Absatz 1 werden die Wörter
„(§ 758a Abs. 2 der Zivilprozessordnung)“
durch die Wörter „(§ 758a Absatz 4 Satz 2
der Zivilprozessordnung)“ ersetzt.

9. u n v e r ä n d e r t

9. § 299 Absatz 2 Satz 1 wird aufgehoben. 10. u n v e r ä n d e r t

10. § 370 Absatz 6 Satz 3 und 4 wird aufgeho-
ben.

11. u n v e r ä n d e r t

12. In § 379 Absatz 2 wird nach Nummer 1
folgende Nummer 1a eingefügt:

„1a. entgegen § 144 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit Absatz 5, eine Aufzeich-
nung nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig erstellt,“.

Artikel 10 Artikel 10

Änderung des Fünften Vermögensbildungs-
gesetzes

u n v e r ä n d e r t

Das Fünfte Vermögensbildungsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994
(BGBl. I S. 406), das zuletzt durch Artikel 12 des
Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 13 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter
„§ 2 des Einkommensteuergesetzes“ durch
die Wörter „§ 2 Absatz 5 des Einkommen-
steuergesetzes“ ersetzt.
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2. Dem § 17 wird folgender Absatz 11 ange-
fügt:

„(11) § 13 Absatz 1 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes])
ist erstmals für vermögenswirksame Leistun-
gen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2008 angelegt werden.“

Artikel 11 Artikel 11

Änderung des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes

u n v e r ä n d e r t

Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober
1997 (BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2850) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. In § 2a Satz 2 werden die Wörter „(§ 2 des
Einkommensteuergesetzes)“ durch die Wör-
ter „(§ 2 Absatz 5 des Einkommensteuerge-
setzes)“ ersetzt.

2. In § 10 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„des Artikels 5 des Gesetzes vom 29. Juli
2008 (BGBl. I S. 1509)“ durch die Wörter
„des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes])“
ersetzt.

Artikel 12 Artikel 12

Änderung des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes

u n v e r ä n d e r t

Das Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz vom 26. Juni 2001 (BGBl. I
S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
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aa) In Nummer 3 werden nach dem
Wort „stehen“ die Wörter „und für
die Leistungserbringung genutzt
werden“ eingefügt.

bb) In Nummer 10 Buchstabe b wer-
den nach dem Wort „Altersvorsor-
gevertrag“ die Wörter „mit einer
Vertragsgestaltung nach diesem
Absatz“ eingefügt.

b) In Absatz 5 Satz 1 Buchstabe d werden
die Wörter „Absatz 1a Satz 4“ durch die
Wörter „Absatz 1a Satz 1 Nummer 3“
ersetzt.

2. § 2 Absatz 4 wird aufgehoben.

3. In § 5 werden die Wörter „und die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 3 erfüllt sind“ durch
die Wörter „sowie die Vertragsbedingungen
des Altersvorsorgevertrags dem § 1 Ab-
satz 1, 1a oder beiden Absätzen entsprechen
und der Anbieter den Anforderungen des § 1
Absatz 2 entspricht“ ersetzt.

4. In § 5a werden die Wörter „und die Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 3 erfüllt sind“ durch
die Wörter „sowie die Vertragsbedingungen
des Basisrentenvertrags die Voraussetzungen
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes erfüllen und
der Anbieter den Anforderungen des § 2 Ab-
satz 2 entspricht“ ersetzt.

5. In § 7 Absatz 7 werden in Satz 2 des Hinwei-
ses die Wörter „Zusage des Anbieters erfüll-
bar ist“ durch die Wörter „Zusagen des An-
bieters erfüllbar“ ersetzt.

6. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2“
durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 oder des
§ 112 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes“ ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Wörter „Bestim-
mungen des Verwaltungsverfahrensge-
setzes“ durch die Wörter „Verfahrens-
vorschriften der Abgabenordnung“ er-
setzt.

c) In Satz 5 werden vor dem abschließen-
den Punkt die Wörter „oder ihm be-
kannt wird, dass die Satzung der Genos-
senschaft in der Weise geändert werden
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soll oder geändert wurde, dass die Vo-
raussetzungen des § 1 Absatz 2 Satz 1
Nummer 4 Buchstabe b nicht mehr er-
füllt werden“ eingefügt.

7. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Rechtsbehelf und sofortige Vollziehung

Einspruch und Klage richten sich nach
den Vorschriften der Abgabenordnung und
der Finanzgerichtsordnung. Sie haben keine
aufschiebende Wirkung.“

8. In § 10 Satz 1 wird das Wort „Bundesanzei-
ger“ durch das Wort „Bundessteuerblatt“ er-
setzt.

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die Gebühr ist durch schrift-
lichen Bescheid gegenüber dem Antrag-
steller festzusetzen;
Bekanntgabevollmachten sind zu beach-
ten. Der Antragsteller hat die Gebühr
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe dieses Bescheides zu entrichten.
Auf die Gebühr sind die Vorschriften
der Abgabenordnung sinngemäß anzu-
wenden. Die Gebührenfestsetzung kann
nach den §§ 129 bis 131 der Abgaben-
ordnung korrigiert werden. Gegen die
Gebührenfestsetzung ist der Einspruch
gegeben.“

10. Dem § 14 Absatz 5 werden folgende Sätze
angefügt:

„Ab dem 1. Juli 2010 sind auf Verwaltungs-
verfahren nach diesem Gesetz die Vorschrif-
ten der Abgabenordnung anzuwenden. Auf
am 30. Juni 2010 anhängige Verfahren blei-
ben weiterhin die Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes anwendbar. Dies
gilt auch für zu diesem Zeitpunkt anhängige
Rechtsbehelfe.“ele
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Artikel 13 Artikel 13

Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I
S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I
S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t

a) Die Angabe zur Anlage 9 wird wie folgt
gefasst:

„Anlage 9 (weggefallen)“.

b) Die Angaben zu den Anlagen 10 bis 13
werden wie folgt gefasst:

„Anlagen 10 bis 13 (weggefallen)“.

c) Folgende Angaben werden angefügt:

„Anlage 14 Landwirtschaftliche Nutzung

Anlage 15 Forstwirtschaftliche Nutzung

Anlage 15a Forstwirtschaftliche Nutzung

Anlage 16 Weinbauliche Nutzung

Anlage 17 Gärtnerische Nutzung

Anlage 18 Sondernutzungen

Anlage 19 Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in
Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf

Anlage 20 Gruppen der Zweige des Tierbestands nach
der Flächenabhängigkeit

Anlage 21 Vervielfältiger

Anlage 22 Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer

Anlage 23 Pauschalierte Bewirtschaftungskosten für
Verwaltung, Instandhaltung und Mietaus-
fallwagnis in Prozent der Jahresmiete oder
üblichen Miete (ohne Betriebskosten)

Anlage 24 Ermittlung des Gebäuderegelherstellungs-
wertes

Anlage 25 Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser nach § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG und
Wohnungseigenturm nach § 181 Abs. 1
Nr. 3 BewG, Wertzahlen für Teileigentum,
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte
Grundstücke und sonstige bebaute Grund-
stücke nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 BewG

Anlage 26 Abzinsungsfaktoren“.

2. § 11 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: entfällt
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„Bei der Wertermittlung für Zwecke der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer sind die §§ 199
bis 203 zu berücksichtigen.“

3. § 19 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:

2. u n v e r ä n d e r t

„1. über die Art der wirtschaftlichen Einheit
und bei Grundstücken auch über die
Grundstücksart (§§ 72, 74 und 75) oder
die Grundstückshauptgruppe (§ 32 der
weiter anzuwendenden Durchführungs-
verordnung zum Reichsbewertungsge-
setz vom 2. Februar 1935, RGBl. I
S. 81, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung zur Änderung der Durchfüh-
rungsverordnung zum
Vermögensteuergesetz, der Durchfüh-
rungsverordnung zum Reichsbewer-
tungsgesetz und der Aufbringungsum-
lage-Verordnung vom 8. Dezember
1944, RGBl. I S. 338);“.

4. § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird wie
folgt gefasst:

3. u n v e r ä n d e r t

„4. der Anteil am Wert von anderen als in
den Nummern 1 bis 3 genannten Ver-
mögensgegenständen und von Schul-
den, die mehreren Personen zustehen,“.

5. § 205 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t

„(1) Dieses Gesetz in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S.
… [einsetzen: Datum und Fundstelle des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auf
Bewertungsstichtage nach dem
31. Dezember 2008 anzuwenden.“

6. Die Anlagen 10 bis 13 werden aufgehoben. 5. u n v e r ä n d e r t

7. In der Anlage 15 werden in der Spalte 2 die
Wörter „Nichtwirtschaftswald Nichtholzbo-
denflächen Blößen“ durch die Wörter „übri-
ge Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung“
ersetzt.

6. u n v e r ä n d e r t

8. In Anlage 26 wird unter der Zeile mit der
Angabe „59“ in der Spalte mit der Bezeich-
nung „Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw.
des Nutzungsrechts (in Jahren)“ folgende
Zeile eingefügt:

7. u n v e r ä n d e r t

„ ele
ktr

on
isc

he
 V

or
ab

-F
as

su
ng

*

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.



Drucksache 17/3449 -100- Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode

Entwurf

60 0,1697 0,1269 0,0951 0,0713 0,0535 0,0403 0,0303 0,0229 0,0173 0,0130 0,0099

Beschlüsse des 7. Ausschusses

u n v e r ä n d e r t

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

“.

Artikel 14 Artikel 14

Änderung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes

Änderung des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes

Das Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I
S. 378), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I
S. 378), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 13 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 wird auf-
gehoben.

1. § 13a Absatz 8 Nummer 3 wird wie folgt
gefasst:

entfällt

„3. in § 13b Absatz 2 Satz 1 und Absatz 2
Satz 2 Nummer 3 tritt an die Stelle des
Prozentsatzes für das Verwaltungsver-
mögen von 50 Prozent ein Prozentsatz
von 10 Prozent;“.

2. § 13b wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze
angefügt:

„Der Anteil des Verwaltungsvermögens
am gemeinen Wert des Betriebs einer
Kapitalgesellschaft bestimmt sich nach
dem Verhältnis der Summe der gemei-
nen Werte der Einzelwirtschaftsgüter
des Verwaltungsvermögens zum ge-
meinen Wert des Betriebs; für Grund-
stücksteile des Verwaltungsvermögens
ist der ihnen entsprechende Anteil am
gemeinen Wert des Grundstücks anzu-
setzen. Soweit zum Vermögen der Ka-
pitalgesellschaft Wirtschaftsgüter gehö-
ren, die nach Satz 3 nicht in das begüns-
tigte Vermögen einzubeziehen sind, ist
der Teil des Anteilswerts nicht begüns-
tigt, der dem Verhältnis der Summe der
Werte dieser Wirtschaftsgüter zum ge-
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meinen Wert des Betriebs der Kapital-
gesellschaft entspricht.“

b) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

3. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t

a) Steuerklasse I Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:

„1. der Ehegatte und der Lebenspart-
ner,“.

b) Steuerklasse II Nummer 7 wird wie
folgt gefasst:

„7. der geschiedene Ehegatte und der
Lebenspartner einer aufgehobenen
Lebenspartnerschaft;“.

4. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. des Ehegatten und des Lebenspart-
ners in Höhe von 500 000 Euro;“.

b) Nummer 6 wird aufgehoben.

5. In § 17 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„neben dem Freibetrag nach § 16 Abs. 1
Nr. 6“ gestrichen.

5. u n v e r ä n d e r t

6. Dem § 37 wird folgender Absatz 4 angefügt: 6. Dem § 37 werden folgende Absätze 4
und 5 angefügt:

„(4) § 13a Absatz 8 Nummer 3, § 13b
Absatz 2 Satz 6 und 7 und Absatz 3, § 15
Absatz 1, § 16 Absatz 1 und § 17 Absatz 1
Satz 1 in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes]) sind auf Erwerbe anzu-
wenden, für die die Steuer nach dem … [ein-
setzen: Tag der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] entsteht.“

„(4) § 13 Absatz 1 Nummer 1, § 13b
Absatz 2 Satz 6 und 7 und Absatz 3, § 15
Absatz 1, § 16 Absatz 1 und § 17 Absatz 1
Satz 1 in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes]) sind auf Erwerbe anzu-
wenden, für die die Steuer nach dem … [ein-
setzen: Tag der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] entsteht.

(5) Soweit Steuerbescheide für Er-
werbe von Lebenspartnern noch nicht be-
standskräftig sind, ist

1. § 15 Absatz 1 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) auf Erwerbe, für die
die Steuer nach dem 31. Juli 2001
entstanden ist, anzuwenden;

2. § 16 Absatz 1 Nummer 1 in der Fas-
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sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) auf Erwerbe, für
die die Steuer nach dem
31. Dezember 2001 und vor dem
1. Januar 2009 entstanden ist, mit der
Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle des Betrages von 500 000 Euro
ein Betrag von 307 000 Euro tritt;

3. § 16 Absatz 1 Nummer 1 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) auf Erwerbe, für
die die Steuer nach dem 31. Juli 2001
und vor dem 1. Januar 2002 entstan-
den ist, mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des Betrages
von 500 000 Euro ein Betrag von
600 000 Deutsche Mark tritt;

4. § 17 Absatz 1 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom … (BGBl.
I S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes]) auf Erwerbe, für die die Steu-
er nach dem 31. Dezember 2001 und
vor dem 1. Januar 2009 entstanden
ist, anzuwenden;

5. § 17 Absatz 1 in der Fassung des Ar-
tikels … des Gesetzes vom … (BGBl.
I S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes]) auf Erwerbe, für die die Steu-
er nach dem 31. Juli 2001 und vor
dem 1. Januar 2002 entstanden ist,
mit der Maßgabe anzuwenden, dass
an die Stelle des Betrages von
256 000 Euro ein Betrag von 500 000
Deutsche Mark tritt.“

Artikel 15 Artikel 15

Änderung des Gesetzes über Steuerstatisti-
ken

u n v e r ä n d e r t

Das Gesetz über Steuerstatistiken vom
11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom
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31. Juli 2008 (BGBl. I S. 1626) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 2a wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Abweichend von dem in Absatz 3
genannten Übermittlungsweg dürfen die sta-
tistischen Ämter von Bund und Ländern im
Auftrag der obersten Finanzbehörden von
Bund und Ländern die Daten mittels sicheren
Datentransfers auch direkt an von diesen be-
auftragte Forschungseinrichtungen weiterge-
ben.“

2. § 2b Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) § 2a Absatz 3 und 4 ist entspre-
chend anzuwenden.“

3. § 2c Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) § 7a Absatz 3 und 4 ist entspre-
chend anzuwenden.“

4. Dem § 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Finanzbehörden der Länder
melden halbjährlich in Fällen, in denen ein
Arbeitgeber Kindergeldbeträge von der an-
gemeldeten Lohnsteuer in Abzug gebracht
hat, dem Bundeszentralamt für Steuern des-
sen Namen, Anschrift, Steuernummer, Iden-
tifikationsmerkmale nach § 139a der Abga-
benordnung und die Höhe der bei den Lohn-
steueranmeldungen abgesetzten Kindergeld-
beträge.“

5. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Hilfsmerkmale

Als Hilfsmerkmale werden erfasst:

1. die Nummern der Finanzämter,

2. die Steuernummern, die Identifikati-
onsmerkmale nach § 139a Absatz 1 der
Abgabenordnung und die Zulagen- und
Vertragsnummern der Förderung nach
§ 10a des Einkommensteuergesetzes
sowie die Einheitswertaktenzeichen bei
den Statistiken nach § 1 Absatz 1
Nummer 5,

3. die Art des Festsetzungsverfahrens so-
wie der Tag und das Jahr der Veranla-
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gung bei den Statistiken nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 4, 6 und 7,

4. die Art des Feststellungsverfahrens so-
wie der Tag und das Jahr der Bewertung
bei den Statistiken nach § 1 Absatz 1
Nummer 5,

5. für Personengesellschaften und Ge-
meinschaften die Finanzamt- und Steu-
ernummer sowie die Identifikations-
merkmale nach § 139a Absatz 1 der
Abgabenordnung von den Beteiligten
bei der Statistik nach § 1 Absatz 1
Nummer 2,

6. für Organgesellschaften die Finanzamt-
und Steuernummer sowie die Identifika-
tionsmerkmale nach § 139a Absatz 1
der Abgabenordnung des Organträgers
bei den Statistiken nach § 1 Absatz 1
Nummer 3 und 6.

Die Finanzamt- und Steuernummern sowie
die Identifikationsmerkmale nach § 139a
Absatz 1 der Abgabenordnung dürfen vom
Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Ämtern der Länder gespeichert wer-
den.“

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 6a wird folgender Ab-
satz 6b eingefügt:

„(6b) Abweichend von dem in
Absatz 6a genannten Übermittlungsweg
dürfen die statistischen Ämter von Bund
und Ländern im Auftrag der obersten
Finanzbehörden von Bund und Ländern
die Daten mittels sicheren Datentrans-
fers auch direkt an von diesen beauf-
tragte Forschungseinrichtungen weiter-
geben.“

b) In Absatz 7 werden im ersten Satzteil
die Wörter „Absätze 1 bis 6a“ durch die
Wörter „Absätze 1 bis 6b“ ersetzt.

7. Dem § 7a wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Abweichend von dem in Absatz 3
genannten Übermittlungsweg dürfen die sta-
tistischen Ämter von Bund und Ländern im
Auftrag der obersten Finanzbehörden von
Bund und Ländern die Daten mittels sicheren
Datentransfers auch direkt an von diesen be-
auftragte Forschungseinrichtungen weiterge-
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ben.“

Artikel 16 Artikel 16

Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung

u n v e r ä n d e r t

Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2302) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Rechtsverordnungen auf Grund
des § 2 Absatz 2 der Abgabenordnung in der
Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes]) können mit Wirkung für den Ver-
anlagungszeitraum 2010 erlassen werden, so-
fern die dem Bundesrat zugeleitete Rechts-
verordnung vor dem 1. Januar 2011 als Bun-
desratsdrucksache veröffentlicht worden ist.
Rechtsverordnungen, die dem Bundesrat
nach diesem Zeitpunkt zugeleitet werden,
können bestimmen, dass sie ab dem Zeit-
punkt der Bekanntgabe der in § 2 Absatz 2
der Abgabenordnung genannten und nach
dem 31. Dezember 2010 geschlossenen Kon-
sultationsvereinbarung im Bundessteuerblatt
gelten.“

2. Dem § 1d wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) § 55 Absatz 3 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist ab dem 1. Januar 2011
anzuwenden. § 55 Absatz 1 Nummer 4
Satz 2 und § 58 Nummer 1 bis 4 der Abga-
benordnung in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) sind auch für vor die-
sem Zeitraum beginnende Veranlagungszeit-
räume anzuwenden, soweit Steuerfestsetzun-
gen noch nicht bestandskräftig sind oder un-
ter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen.“
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3. Dem § 10 wird folgender Absatz 10 ange-
fügt:

„(10) § 170 Absatz 2 Satz 2 der Abga-
benordnung in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) gilt für die Energiesteu-
er auf Erdgas für alle am ... [einsetzen: Tag
nach der Verkündung des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] noch nicht abgelaufenen
Festsetzungsfristen.“

Artikel 17 Artikel 17

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes

§ 5 des Finanzverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. April 2006
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 5 des Finanzverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. April 2006
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nummer 14 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t

„14. die Sammlung, Auswertung und Wei-
tergabe der Daten, die nach § 45d des
Einkommensteuergesetzes in den dort
genannten Fällen zu übermitteln sind
sowie die Übermittlung der Identifikati-
onsnummer (§ 139b der Abgabenord-
nung) in dem Anfrageverfahren nach
§ 44a Absatz 2a Satz 3 bis 7 des Ein-
kommensteuergesetzes;“.

2. Nummer 18 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

„d) die Erhebung des Verspätungs-
geldes nach § 22a Absatz 5 des
Einkommensteuergesetzes sowie
die Prüfung, ob die Mitteilungs-
pflichtigen ihre Pflichten nach
§ 22a Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes erfüllt haben,“.

b) In Buchstabe e wird das Wort „so-
wie“ durch ein Komma ersetzt, in
Buchstabe f wird der abschließende
Punkt durch das Wort „sowie“ er-
setzt, und folgender Buchstabe g wird
angefügt:
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„g) die Durchführung von Bußgeld-
verfahren nach § 50f des Ein-
kommensteuergesetzes.“

2. Der Nummer 37 abschließende Punkt wird
durch ein Semikolon ersetzt und folgende
Nummer 38 wird angefügt:

3. u n v e r ä n d e r t

„38. ab … [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] die Weiterleitung von Anzeigen
nach § 9 der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung an die zu-
ständigen Finanzbehörden der Länder.“

Artikel 18 Artikel 18

Änderung des Handelsgesetzbuchs u n v e r ä n d e r t

Dem § 341 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2512) geändert
worden ist, wird folgender Satz angefügt:

„Niederlassungen von Versicherungsunternehmen
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, die kei-
ner Erlaubnis zum Betrieb des Direktversiche-
rungsgeschäfts durch die deutsche Versicherungs-
aufsichtsbehörde bedürfen, haben die Bestim-
mungen des Ersten bis Vierten Titels dieses Un-
terabschnittes sowie die ergänzenden Vorschriften
der Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung über den Ansatz
und die Bewertung von Vermögensgegenständen
und Schulden anzuwenden.“

Artikel 19 Artikel 19

Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t

Das Feuerschutzsteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. Januar 1996
(BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 12 des
Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. Dem § 3 werden folgende Absätze angefügt:

„(4) Das der Steuerberechnung zu
Grunde zu legende Entgelt darf nicht um die
für die Rückversicherungen gezahlten Versi-
cherungsentgelte gekürzt werden.

(5) In anderer Währung ausgedrückte
Beträge sind nach den für die Umsatzsteuer
geltenden Vorschriften umzurechnen.“

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „2 und 3“
durch die Angabe „2 bis 4“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Zerlegung wird von der
Finanzbehörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg durchgeführt. Dabei sind
unter Berücksichtigung des jeweiligen
Vorjahresergebnisses Zerlegungsanteile
festzulegen. Nach diesen Zerlegungsan-
teilen wird die durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern verwaltete Feuer-
schutzsteuer auf die Länder verteilt und
entsprechend dem monatlichen Auf-
kommen in Teilbeträgen bis zum 15.
des folgenden Monats an die Länder
überwiesen. Bis zur Ermittlung der
endgültigen Zerlegungsanteile für das
Vorjahr sind die bisherigen Zerlegungs-
anteile vorläufig zu Grunde zu legen.“

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Für die Abrechnung und den
Vollzug der Zerlegung des Aufkom-
mens an Feuerschutzsteuer vor dem
1. Januar 2011 findet Absatz 3 in der
am 31. Dezember 2010 geltenden Fas-
sung weiterhin Anwendung.“

Artikel 20 Artikel 20

Änderung des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes

u n v e r ä n d e r t

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Dezember
1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt durch Arti-
kel 4 Absatz 10 des Gesetzes vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2437) geändert worden ist, wird wie
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folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Nummer 9 wird wie folgt ge-
fasst:

„9. für die Mitglieder des Aufsichts-
rats die Angaben, die für die Beur-
teilung der in § 7a Absatz 4 ge-
nannten Voraussetzungen wesent-
lich sind.“

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ab-
satz 5 Nr. 5, 6 und 6a, § 13d Nr. 1,
2, 4, 4a und 5 sowie § 13e Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3“
durch die Wörter „Absatz 5 Num-
mer 5, 6, 6a und 9, § 13d Num-
mer 1, 2, 4, 4a, 5 und 12 sowie
§ 13e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und Absatz 2 und 3“ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den
Sätzen 1 bis 3 bedürfen nicht der
Zustimmung des Bundesrates.“

2. Dem § 11a Absatz 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 3 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

3. § 12c Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Rechtsverordnungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 sind im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Justiz zu erlas-
sen; sie bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

4. In § 13d Nummer 1 werden die Wörter „Zu-
verlässigkeit und fachlichen Eignung“ und in
Nummer 12 die Wörter „Zuverlässigkeit und
Sachkunde“ jeweils durch das Wort „Quali-
fikation“ ersetzt.

5. In § 13e Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden
die Wörter „fachlichen Eignung“ durch das
Wort „Sachkunde“ ersetzt.

6. In § 53c Absatz 2 wird der Teilsatz vor
Nummer 1 wie folgt gefasst:

„Das Bundesministerium der Finanzen wird
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ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, zur Durchführung oder Umsetzung von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaf-
ten auf dem Gebiet des Versicherungswesens
Vorschriften zu erlassen“.

7. In § 54 Absatz 3 werden nach dem Wort
„Rechtsverordnung“ ein Komma und die
Wörter „die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf,“ eingefügt.

8. § 55a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden in dem Teilsatz
vor Nummer 1 das Komma nach
dem Wort „Rechtsverordnung“
und die Wörter „die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates be-
darf,“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird durch folgende Sätze
ersetzt:

„Die Ermächtigung kann für Ver-
sicherungsunternehmen, die der
Aufsicht durch die Bundesanstalt
unterliegen, durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt über-
tragen werden. Diese erlässt die
Vorschriften im Benehmen mit den
Aufsichtsbehörden der Länder; vor
dem Erlass ist der Versicherungs-
beirat zu hören. Rechtsverordnun-
gen nach den Sätzen 1 bis 3 bedür-
fen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

9. § 57 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch
die Wörter „wird ermächtigt,“ ersetzt
und wird nach den Wörtern „Absatz 1
Satz 1“ das Wort „zu“ eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sät-
zen 1 bis 3 bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesrates.“

10. In § 65 Absatz 2 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und werden die
Wörter „sie bedürfen nicht der Zustimmung
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des Bundesrates.“ angefügt.

11. § 81 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 4 und 5 wird aufgehoben.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das Bundesministerium der
Finanzen wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, all-
gemein oder für einzelne Versiche-
rungszweige den Versicherungsunter-
nehmen und Vermittlern von Versiche-
rungsverträgen zu untersagen, dem Ver-
sicherungsnehmer in irgendeiner Form
Sondervergütungen zu gewähren; eben-
so kann es allgemein oder für einzelne
Versicherungszweige den Versiche-
rungsunternehmen untersagen, Begüns-
tigungsverträge abzuschließen und zu
verlängern. Die Ermächtigung kann
durch Rechtsverordnung auf die Bun-
desanstalt übertragen werden. Diese er-
lässt die Vorschriften im Benehmen mit
den Versicherungsaufsichtsbehörden
der Länder. Rechtsverordnungen nach
den Sätzen 1 bis 3 bedürfen nicht der
Zustimmung des Bundesrates.“

12. Dem § 81c Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 5 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

13. Dem § 81d Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 3 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

14. In § 87 Absatz 7 Satz 2 wird das Komma
nach der Angabe „§ 104a Abs. 2 Nr. 4“ ge-
strichen und die Angabe „§ 7a Abs. 3 Satz 2“
durch die Wörter „§ 7a Absatz 4 Satz 1
und 2“ ersetzt.

15. Dem § 104 Absatz 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 3 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“
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16. § 104g Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die Bundesanstalt über-
tragen werden.“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sät-
zen 1 bis 3 bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesrates.“

17. Dem § 104q Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 4 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

18. Dem § 104r Absatz 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 3 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

19. In § 104u Absatz 1 Nummer 3 wird die An-
gabe „§ 7a Abs. 3 Satz 2“ durch die Wörter
„§ 7a Absatz 4 Satz 1 und 2“ ersetzt.

20. Dem § 105 Absatz 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt nicht für Versicherungsunterneh-
men eines Drittstaates, wenn sie

1. von ihrem Sitz aus im Inland aus-
schließlich das Rückversicherungsge-
schäft betreiben und

2. befugt sind, in ihrem Sitzland das
Rückversicherungsgeschäfts zu betrei-
ben, dort ihre Hauptverwaltung haben,
dort nach international anerkannten
Grundsätzen beaufsichtigt werden und
eine befriedigende Zusammenarbeit der
zuständigen Behörden des Sitzlandes
mit der Bundesanstalt gewährleistet ist.“

21. In § 114 Absatz 2 wird der Teilsatz vor
Nummer 1 wie folgt gefasst:

„Das Bundesministerium der Finanzen wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, zur Sicherstellung einer ausreichenden
Solvabilität von Pensionsfonds Vorschriften
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zu erlassen“.

22. In § 115 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter
„durch Rechtsverordnung“ gestrichen und
nach dem Wort „ermächtigt,“ die Wörter
„durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf,“ einge-
fügt.

23. In § 116 Absatz 2 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und werden die
Wörter „sie bedürfen nicht der Zustimmung
des Bundesrates.“ angefügt.

24. Dem § 118 wird folgender Satz angefügt:

„Die Rechtsverordnungen bedürfen nicht der
Zustimmung des Bundesrates.“

25. § 118d Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung für Lebensversicherungsverträge von
Pensionskassen, denen kein genehmigter Ge-
schäftsplan zu Grunde liegt,

1. bei Pensionskassen mit kollektiven Fi-
nanzierungssystemen die versiche-
rungsmathematischen Methoden zur
Berechnung der Prämien einschließlich
der Prämienänderungen und der ma-
thematischen Rückstellungen, nament-
lich der Deckungsrückstellung, insbe-
sondere zur Berücksichtigung der maß-
geblichen Annahmen zur Sterblichkeit,
zur Alters- und Geschlechtsabhängig-
keit des Risikos, zur Stornowahrschein-
lichkeit, Annahmen über die Zusam-
mensetzung des Bestandes und des
Neuzugangs, des Zinssatzes einschließ-
lich der Höhe der Sicherheitszuschläge
und die Grundsätze für die Bemessung
der sonstigen Zuschläge, festzulegen;

2. bei Pensionskassen, bei denen vertrag-
lich sowohl Arbeitnehmer als auch Ar-
beitgeber zur Prämienzahlung verpflich-
tet sind, festzulegen, wie der auf die
Arbeitnehmer entfallende Teil der über-
rechnungsmäßigen Erträge zu bestim-
men ist und welche Beteiligung der Ar-
beitnehmer an diesen Erträgen ange-
messen im Sinne des § 81c ist.

Die Ermächtigung kann durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt übertragen wer-
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den. Diese erlässt die Vorschriften im Be-
nehmen mit den Aufsichtsbehörden der Län-
der. Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1
bis 3 bedürfen nicht der Zustimmung des
Bundesrates.“

26. § 121a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Änderungen bezüglich der Anga-
ben nach § 119 Absatz 2 Nummer 1, 2, 4
und 5 sowie die Absicht der Umwandlung
eines Rückversicherungsunternehmens nach
den §§ 1 und 122a des Umwandlungsgeset-
zes, soweit sie nicht der Genehmigungs-
pflicht nach § 121f Absatz 3 unterliegen,
sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich an-
zuzeigen.“

27. In § 121d werden im Teilsatz vor Nummer 1
die Wörter „durch Rechtsverordnung“ gestri-
chen und nach dem Wort „ermächtigt,“ die
Wörter „durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf,“
eingefügt.

28. In § 121e Absatz 2 werden im Teilsatz vor
Nummer 1 nach dem Wort „Rechtsverord-
nung“ ein Komma und die Wörter „die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf,“
eingefügt.

29. § 121f wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Sobald die Bestandsübertragung wirk-
sam geworden ist, hat das übernehmen-
de Versicherungsunternehmen unver-
züglich die Vorversicherer über die Be-
standsübertragung schriftlich zu infor-
mieren.“

b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 1 Satz 2, 4 bis 6 gilt entspre-
chend.“

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Jede Umwandlung eines
Rückversicherungsunternehmens nach
den §§ 1 und 122a des Umwandlungs-
gesetzes, bei der Rückversicherungsver-
träge zu den von der Umwandlung er-
fassten Vermögensgegenständen gehö-
ren, bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. Absatz 1 Satz 3 und 4

ele
ktr

on
isc

he
 V

or
ab

-F
as

su
ng

*

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.



Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode -115- Drucksache 17/3449

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

gilt entsprechend. Die Genehmigung
kann auch versagt werden, wenn die
Vorschriften über die Umwandlung
nicht beachtet worden sind.“

30. In § 121g Absatz 4 werden im Teilsatz vor
Nummer 1 nach dem Wort „Rechtsverord-
nung“ ein Komma und die Wörter „die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf,“
eingefügt.

31. Dem § 121i Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Sobald die Bestandsübertragung wirksam
geworden ist, hat die übernehmende Nieder-
lassung die Vorversicherer unverzüglich über
die Bestandsübertragung schriftlich zu in-
formieren.“

Artikel 21 Artikel 21

Änderung der Rückversicherungs-
Kapitalausstattungs-Verordnung

u n v e r ä n d e r t

In § 2 der Rückversicherungs-
Kapitalausstattungs-Verordnung vom 12. Oktober
2005 (BGBl. I S. 3018), die durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I S. 923)
geändert worden ist, werden die Wörter
„3 Millionen Euro“ durch die Wörter
„3,2 Millionen Euro“ ersetzt.

Artikel 22 Artikel 22

Änderung des Steuerbeamten-
Ausbildungsgesetzes

Änderung des Steuerbeamten-
Ausbildungsgesetzes

Das Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober
1996 (BGBl. I S. 1577), das durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2715)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober
1996 (BGBl. I S. 1577), das durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2715)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt: 1. u n v e r ä n d e r t

„(3) Auch wenn die Länder die in Ab-
satz 2 Nummer 1 bezeichneten Laufbahn-
gruppen durch landesrechtliche Regelungen
zusammenfassen oder abweichend bezeich-
nen, richten sich die Eingangsvoraussetzun-
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gen für die Beamtinnen und Beamten der
Steuerverwaltung hinsichtlich ihrer Vorbil-
dung und Ausbildung nach diesem Gesetz.
Für die berufliche Entwicklung innerhalb zu-
sammengefasster Laufbahngruppen gilt § 6
entsprechend.“

2. § 3 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 2. § 3 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Abweichend davon ist ein mit mindestens
gutem Erfolg erreichter Hauptschulab-
schluss in Verbindung mit einer förderlichen
Berufsausbildung oder einer Ausbildung in
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis zulässig.“

„In den Vorbereitungsdienst der Lauf-
bahn des mittleren Dienstes kann eben-
falls eingestellt werden, wer

1. einen mit mindestens gutem Erfolg
erreichten Hauptschulabschluss oder
einen als gleichwertig anerkannten
Bildungsstand und

2. eine förderliche abgeschlossene Be-
rufsausbildung oder eine abgeschlos-
sene Ausbildung in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis
nachweist.“

3. Nach § 5 Absatz 2 Satz 3 werden folgende
Sätze eingefügt:

„Bei Nachweis von zusätzlichen, die Ein-
stellungsvoraussetzungen nach Absatz 1
ergänzenden, steuerfachlichen Qualifika-
tionen kann die praktische Einweisung im
Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um der Finanzen angemessen verkürzt
werden. Eine Verkürzung der ergänzen-
den Studien an der Bundesfinanzakade-
mie kann bei Vorliegen der Voraussetzung
nach Satz 4 mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums der Finanzen vorgenommen
werden.“

Artikel 23 Artikel 23

Änderung des Melderechtsrahmengesetzes u n v e r ä n d e r t

§ 2 Absatz 2 Nummer 7 des Melderechts-
rahmengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1342), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juni
2009 (BGBl. I S. 1346) geändert worden ist, wird
wie folgt gefasst:
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„7. für Zwecke der eindeutigen Identifizierung
des Einwohners in Besteuerungsverfahren
das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal
(§ 139b Absatz 6 Satz 2 der Abgabenord-
nung) und die Identifikationsnummer nach
§ 139b der Abgabenordnung, das Vorläufige
Bearbeitungsmerkmal und die Identifikati-
onsnummer des Ehegatten sowie das Vorläu-
fige Bearbeitungsmerkmal und die Identifi-
kationsnummern minderjähriger Kinder,“.

Artikel 24 Artikel 24

Änderung der Zweiten Bundesmeldedaten-
übermittlungsverordnung

Änderung der Zweiten Bundesmeldedaten-
übermittlungsverordnung

§ 5c der Zweiten Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung vom 31. Juli 1995 (BGBl. I
S. 1011), die zuletzt durch die Verordnung vom
21. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3668) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 5c der Zweiten Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung vom 31. Juli 1995 (BGBl. I
S. 1011), die zuletzt durch die Verordnung vom
21. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3668) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und
wie folgt geändert:

1. u n v e r ä n d e r t

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern
„Bundeszentralamt für Steuern“ die
Wörter „auf Grund des § 139b Absatz 7
und 8 der Abgabenordnung“ eingefügt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt: 2. Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die Meldebehörden übermitteln
dem Bundeszentralamt für Steuern auf
Grund des § 39e Absatz 2 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes im Falle einer Fort-
schreibung der in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Daten und Hinweise unter Angabe
der Identifikationsnummer (2701) der betrof-
fenen Person unverzüglich folgende Daten in
automatisierter Form (BZSt–
Einkommensteuermitteilung):

„(2) Die Meldebehörden übermitteln
dem Bundeszentralamt für Steuern auf
Grund des § 39e Absatz 2 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes im Falle einer Fort-
schreibung der in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Daten und Hinweise unter Angabe
der Identifikationsnummer (2701) der betrof-
fenen Person unverzüglich folgende Daten in
automatisierter Form (BZSt–
Einkommensteuermitteilung):

Entwurf

1. rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden
Religionsgesellschaft 1101,

2. Datum des Eintritts und des Austritts in oder aus
einer steuererhebenden Religionsgesellschaft 1102, 1103,

3. Familienstand 1401,
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4. Datum der letzten Eheschließung oder Begründung
der letzten Lebenspartnerschaft 1402,

5. Datum der Beendigung der letzten Ehe oder der
letzten Lebenspartnerschaft 1406,

6. Identifikationsnummer des Ehegatten 2703,

7. Identifikationsnummer des Kindes bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres 2704,

8. Rechtsstellung des Kindes bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres 2218.

Beschlüsse des 7. Ausschusses

u n v e r ä n d e r t

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

Entsprechendes gilt für die erstmalige Spei-
cherung der Daten im Melderegister. Hat das
Bundeszentralamt für Steuern dem Betroffe-
nen, dem Ehegatten oder dem Kind noch
keine Identifikationsnummer zugeteilt,
übermittelt die Meldebehörde statt der Iden-
tifikationsnummer das Vorläufige Bearbei-
tungsmerkmal nach § 139b Absatz 6 Satz 2
der Abgabenordnung (2702).“

Entsprechendes gilt für die erstmalige Spei-
cherung der Daten im Melderegister. Die
Daten nach Satz 1 Nummer 7 und 8 sind
zu übermitteln, soweit das Kind mit
Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz
im Zuständigkeitsbereich der Meldebe-
hörde gemeldet ist. Hat das Bundeszentral-
amt für Steuern dem Betroffenen, dem Ehe-
gatten oder dem Kind noch keine Identifika-
tionsnummer zugeteilt, übermittelt die Mel-
debehörde statt der Identifikationsnummer
das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal nach
§ 139b Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung
(2702, 2705, 2706).“

Artikel 25 Artikel 25

Änderung des Versorgungsausgleichsgeset-
zes

u n v e r ä n d e r t

In § 15 Absatz 4 des Versorgungsausgleichs-
gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700), das
durch Artikel 9d des Gesetzes vom 15. Juli 2009
(BGBl. I S. 1939; 2010 I S. 340) geändert worden
ist, werden die Wörter „im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes“ durch die die Wörter „bei einem
Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder einer
Direktversicherung“ ersetzt.
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Artikel 26 Artikel 26

Änderung der Altersvorsorge-
Durchführungsverordnung

Änderung der Altersvorsorge-
Durchführungsverordnung

§ 11 Absatz 4 Satz 4 der Altersvorsorge-
Durchführungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Februar 2005 (BGBl. I
S. 487), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) geändert
worden ist, wird durch folgende Sätze ersetzt:

Die Altersvorsorge-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. April 2010
(BGBl. I S. 386) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. § 11 Absatz 4 Satz 4 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„In den Fällen der Übertragung von Altersvorsor-
gevermögen nach § 93 Absatz 1a Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes hat der Anbieter des bishe-
rigen Vertrags die Übertragung der zentralen Stel-
le mitzuteilen. In den Fällen der Übertragung von
Altersvorsorgevermögen nach § 93 Absatz 1a
Satz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes hat
der Anbieter des bisherigen Vertrags der zentralen
Stelle außerdem die vom Familiengericht angege-
bene Ehezeit mitzuteilen.“

u n v e r ä n d e r t

2. In § 14 Absatz 1 Satz 3 wird nach dem
Wort „Entgelt“ das Komma durch das
Wort „oder“ ersetzt und werden die Wör-
ter „oder vom nach § 19 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch als Arbeitslosen-
geld II ausgezahlten Betrag“ gestrichen.

Artikel 27 Artikel 27

Änderung der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung

u n v e r ä n d e r t

In § 9 Satz 1 der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung vom 8. September
1998 (BGBl. I S. 2658), die zuletzt durch Arti-
kel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 19. Februar
2007 (BGBl. I S. 122) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „Bundesministerium der Finan-
zen“ durch die Wörter „Bundeszentralamt für
Steuern“ ersetzt.ele
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Artikel 28 Artikel 28

Änderung des Versicherungsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t

§ 11 des Versicherungsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar
1996 (BGBl. I S. 22), das zuletzt durch Artikel 10
des Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I
S. 2702) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. In Absatz 1 wird der Satzteil vor Nummer 1
wie folgt gefasst:

„Das Bundesministerium der Finanzen wird
ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Rechtsverordnungen zu erlassen über:“.

2. In Absatz 2 werden die Wörter „Der Bun-
desminister“ durch die Wörter „Das Bun-
desministerium“ ersetzt.

Artikel 29 Artikel 29

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 7
des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I
S. 3950) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 7
des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I
S. 3950) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t

a) Nummer 3 Satz 2 und 3 wird wie folgt
gefasst:

„Den Miterben steht der überlebende
Ehegatte oder Lebenspartner gleich,
wenn er mit den Erben des verstorbenen
Ehegatten oder Lebenspartners güter-
gemeinschaftliches Vermögen zu teilen
hat oder wenn ihm in Anrechnung auf
eine Ausgleichsforderung am Zugewinn
des verstorbenen Ehegatten oder Le-
benspartners ein zum Nachlass gehöri-
ges Grundstück übertragen wird. Den
Miterben stehen außerdem ihre Ehegat-
ten oder ihre Lebenspartner gleich;“.
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b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. der Grundstückserwerb durch den
Ehegatten oder den Lebenspartner
des Veräußerers;“.

c) Nach Nummer 5 wird folgende Num-
mer 5a eingefügt:

„5a. der Grundstückserwerb durch den
früheren Lebenspartner des Veräu-
ßerers im Rahmen der Vermögens-
auseinandersetzung nach der Auf-
hebung der Lebenspartnerschaft;“.

d) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. der Erwerb eines Grundstücks
durch Personen, die mit dem Ve-
räußerer in gerader Linie verwandt
sind oder deren Verwandtschaft
durch die Annahme als Kind bür-
gerlich-rechtlich erloschen ist. Den
Abkömmlingen stehen die Stief-
kinder gleich. Den in den Sätzen 1
und 2 genannten Personen stehen
deren Ehegatten oder deren Le-
benspartner gleich;“.

e) Nummer 7 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Den Teilnehmern an der fortgesetzten
Gütergemeinschaft stehen ihre Ehegat-
ten oder ihre Lebenspartner gleich;“.

2. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„1. Vorname, Zuname, Anschrift
sowie die steuerliche Identifika-
tionsnummer gemäß § 139b der
Abgabenordnung oder die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer
gemäß § 139c der Abgabenord-
nung des Veräußerers und des
Erwerbers, gegebenenfalls auch,
ob und um welche begünstigte
Person im Sinne des § 3 Num-
mer 3 bis 7 es sich bei dem Er-
werber handelt;“.

b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„1. die Firma, den Ort der Ge-
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schäftsführung sowie die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer
der Gesellschaft gemäß § 139c
der Abgabenordnung,“.

2. Dem § 23 wird folgender Absatz 9 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t

„(9) § 3 Nummer 3 bis 7 in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes])
ist erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwen-
den, die nach dem … [einsetzen: Tag der
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] verwirklicht werden.“

Artikel 30

Änderung des Steuerberatungsgesetzes

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. November 1975
(BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 9
Absatz 8 des Gesetzes vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2449) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. Dem § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe c
wird folgender Satz angefügt:

„An die Stelle der Einnahmen tritt in Fäl-
len des § 20 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes der Gewinn im Sinne des § 20
Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes
und in den Fällen des § 23 Absatz 1 des
Einkommensteuergesetzes der Gewinn im
Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes; Verluste bleiben
unberücksichtigt.“

2. In § 10 Absatz 1 wird die Angabe „§ 3“
durch die Angabe „den §§ 3, 3a“ ersetzt.

3. Dem § 164a Absatz 3 werden folgende
Sätze angefügt:

„Die der für die Finanzverwaltung zu-
ständigen obersten Landesbehörde in Ver-
fahren nach Satz 1 auferlegten Kosten
werden von der zuständigen Steuerbera-
terkammer unmittelbar an den Kosten-
gläubiger gezahlt. Die für die Finanzver-
waltung zuständige oberste Landesbehör-
de wird insoweit von ihrer Zahlungsver-
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pflichtung gegenüber dem Kostengläubi-
ger befreit. Die zuständige Steuerberater-
kammer kann für eigene Aufwendungen
in Verfahren nach Satz 1 und für die Zah-
lung nach Satz 2 keinen Ersatz von der für
die Finanzverwaltung zuständigen obers-
ten Landesbehörde verlangen.“

Artikel 31

Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes
1995

Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der
Fassung der Bekanntmachung vom
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt
durch Artikel 9 des Gesetzes vom
22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Solidaritätszuschlag ist von
einkommensteuerpflichtigen Personen nur
zu erheben, wenn die Bemessungsgrund-
lage nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, ver-
mindert um die Einkommensteuer nach
§ 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteu-
ergesetzes

1. in den Fällen des § 32a Absatz 5
und 6 des Einkommensteuergesetzes
1 944 Euro,

2. in anderen Fällen 972 Euro

übersteigt.

Auf die Einkommensteuer nach § 32d Ab-
satz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes
ist der Solidaritätszuschlag ungeachtet des
Satzes 1 zu erheben.“

2. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Zuschlagsatz

Der Solidaritätszuschlag beträgt
5,5 Prozent der Bemessungsgrundlage. Er
beträgt nicht mehr als 20 Prozent des Un-
terschiedsbetrages zwischen der Bemes-
sungsgrundlage, vermindert um die Ein-
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kommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4
des Einkommensteuergesetzes, und der
nach § 3 Absatz 3 bis 5 jeweils maßgeben-
den Freigrenze. Bruchteile eines Cents
bleiben außer Ansatz. Der Solidaritätszu-
schlag auf die Einkommensteuer nach
§ 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteu-
ergesetzes beträgt ungeachtet des Satzes 2
5,5 Prozent.“

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 12 ange-
fügt:

„(12) § 3 Absatz 3 und § 4 in der
Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) sind erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2011 anzuwenden.
Abweichend von Satz 1 sind § 3 Absatz 3
und § 4 in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. ... [einsetzen:
Datum und Fundstelle des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) auch für die Veranla-
gungszeiträume 2009 und 2010 anzuwen-
den, soweit sich dies zu Gunsten des Steu-
erpflichtigen auswirkt.“

Artikel 30 Artikel 32

Inkrafttreten Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der
folgenden Absätze am Tag nach der Verkündung
in Kraft.

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der
folgenden Absätze am Tag nach der Verkündung
in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe d
Doppelbuchstabe bb, Nummer 30 Buchsta-
be f, Nummer 37 Buchstabe a, Artikel 25 und 26
treten mit Wirkung vom 1. September 2009 in
Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe d
Doppelbuchstabe bb, Nummer 38 Buchsta-
be n, Nummer 46 Buchstabe a, Artikel 25 und 26
Nummer 1 treten mit Wirkung vom 1. September
2009 in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 18 tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2010 in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 25, Artikel 23
und 24 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2010
in Kraft.

(4) Die Artikel 12 und 19 Nummer 1 treten
am 1. Juli 2010 in Kraft.

(4) Die Artikel 12 und 19 Nummer 1 treten
mit Wirkung vom 1. Juli 2010 in Kraft.

(5) Artikel 1 Nummer 1 und 32 und Arti-
kel 4 Nummer 1 bis 8 Buchstabe a und b und
Artikel 4 Nummer 9, 10, 12 und 13 sowie Arti-
kel 19 Nummer 2 treten am 1. Januar 2011 in
Kraft.

(5) Artikel 1 Nummer 1, 11 Buchsta-
be a, Nummer 40 und 42, Artikel 4 Nummer 1
bis 8 Buchstabe b, Nummer 9, 10, 11 Buchsta-
be a, Nummer 12 und 13, Artikel 19 Nummer 2
sowie Artikel 26 Nummer 2 treten am 1. Januar
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2011 in Kraft.

(6) Artikel 21 tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. (6) Artikel 21 tritt am 1. Juli 2011 in Kraft.
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